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Zusammenfassung:  Der seit November 2016 im Entwurf vorliegende Lärmaktionsplan der Ge-

meinde Inning am Ammersee soll auf Grundlage aktueller Straßenverkehrsbe-

lastungen fortgeführt werden. Für die Ortsdurchfahrt der St 2067 werden Be-

lastungen verwendet, die vom Ingenieurbüro für Verkehrsplanung Prof. Dr.-

Ing. Kurzak 2018 durch Knotenpunktzählungen entlang der gesamten Orts-

durchfahrt ermittelt und 2019 nochmals insbesondere hinsichtlich des Umrech-

nungsfaktors vom werktäglichen auf den mittleren Verkehrswert hin validiert 

wurden.  

Lärmschwerpunkt in Inning bleibt die Ortsdurchfahrt der St 2067, entlang der 

58 Wohngebäude mit Beurteilungspegeln von mehr als 55 dB(A) nachts bzw. 

65 dB(A) tags belastet sind. An 41 dieser Gebäude werden die Sanierungs-

grenzwerte für Verkehrslärm von 67 dB(A) / 57 dB(A) für Wohngebiete über-

schritten; 10 dieser Gebäude sind von Beurteilungspegeln über 60 dB(A) 

nachts bzw. über 70 dB(A) tags betroffen.  

Als einzige wirksame Minderungsmaßnahmen werden eine Geschwindigkeits-

beschränkung entlang der gesamten bebauten Ortsdurchfahrt auf 30 km/h so-

wie ergänzend der Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelags (bei ohnehin an-

stehender Fahrbahnsanierung) vorgesehen.  

Als flankierende Maßnahmen sind die Erleichterung von privaten, lokal mögli-

chen und sinnvollen aktiven Lärmschutzmaßnahmen entlang der St 2067 zum 

Schutz ebenerdigen Außenbereiche vorgesehen, die demnächst in Form einer 

Einfriedungssatzung (bzw. einer Verwaltungsvorschrift für Ausnahmen) umge-

setzt wird sowie ein passives Schallschutzprogramm für belastete Bestands-

gebäude entlang der Ortsdurchfahrt vorgesehen.  

 

 

  

http://www.accon.de/
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1 Aufgabenstellung und bisheriges Verfahren der Lärmaktions-

planung  

Gemäß der Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (2002/49/EG, 

[1], ULR) muss die Belastung durch Umgebungslärm ermittelt und zur Information der Öffent-

lichkeit in Form von Lärmkarten dargestellt werden. Anschließend sind Lärmaktionspläne zu 

erstellen, um den Umgebungslärm soweit erforderlich zu verhindern und zu mindern.  

Durch das „Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm“ [2] und die Einfügung des § 47a-f in das Bundes-Immissionsschutzgesetz 

[3] wurde die Europäische Richtlinie in nationales Recht umgesetzt. In Bezug auf die gestellten 

Mindestanforderungen an die Lärmkarten und die Berichterstattung an die Europäische Kom-

mission bezieht sich das Gesetz direkt auf die relevanten Anhänge der Europäischen Richtli-

nie.  

Gemäß § 47d BImSchG [3] sollen die Gemeinden oder die zuständigen Behörden im An-

schluss an die strategische Lärmkartierung Aktionspläne zur Regelung von Lärmproblemen 

und Lärmauswirkungen ausarbeiten. Ziel dieser Aktionspläne soll sein, die Lärmbelastung zu 

reduzieren und die Anzahl der betroffenen Menschen zu mindern. Die Aktionspläne sollen 

Hilfestellung bei unterschiedlichen Planungen im Untersuchungsraum geben und den vorhan-

denen Lärmbelastungen durch geeignete Maßnahmen begegnen.  

Die zweite Stufe der Lärmkartierung nach EU-Umgebungslärmrichtlinie für das Hauptstraßen-

netz in Bayern wurde im März 2013 durch das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) veröf-

fentlicht.  

Gemäß EU-Umgebungslärmrichtlinie (bzw. deren Umsetzung in nationales Recht) sind hierin 

alle klassifizierten Straßen (Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen) mit einem Ver-

kehrsaufkommen von mehr als 3 Millionen Kfz pro Jahr (entspricht einer Durchschnittlichen 

Täglichen Verkehrsstärke (DTV) von ca. 8.200 Kfz / 24h) enthalten. Für Inning a. Ammersee 

sind dies:  

• die BAB A 96,  

• die B 471 sowie  

• die St 2067 (Brucker Straße / Münchner Straße / Marktplatz / Herrschinger Straße).  

Nach Diskussion in den politischen Gremien (Verkehrsausschuss im September 2014 und Ap-

ril 2015, Gemeinderat im Oktober 2014 und Juni 2015) wurde im Juli 2015 ein Berichtsentwurf 

zur Lärmaktionsplanung vorgelegt.  

Im Januar 2016 wurde in einem zweiten Bürgerentscheid (nach einem ersten Bürgerentscheid 

im Dezember 2013) eine Ortsumfahrung im Westen Innings zur Entlastung der Ortsdurchfahrt 

der St 2067 erneut von der Mehrheit der Inninger Bürger abgelehnt.  

Im Mai / Juni 2016 fanden auf Grundlage des Lärmaktionsplan-Entwurfes die Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie die TöB-Beteiligung statt. Die eingegangenen Stellungnahmen (13 von 

Privatpersonen, 6 von TöB) wurden in der Gemeinderatssitzung im September 2016 behandelt 

und im Bericht zur Lärmaktionsplanung vom November 2016 gewürdigt. Das Protokoll zu den 
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in der Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnahmen ist dem Lärmaktionsplan im 

Anhang beigefügt.  

Es folgten ergänzende Untersuchungen zur Umsetzung kurzfristiger Maßnahmen (Bericht 

März 2017). Darüber hinaus erfolgte im Jahr 2017 die sog. dritte Lärmkartierung des LfU nach 

der EU-Umgebungslärmrichtlinie. Dieser Kartierung liegen Daten der Bundes-Verkehrszäh-

lung (BVZ) 2015 zugrunde. Die Ergebnisse der Kartierung sind Anfang 2019 veröffentlicht 

worden.  

Die Gemeinde Inning am Ammersee entschied sich im Jahr 2019, das Verfahren zur Aufstel-

lung des seit Ende 2016 im Entwurf vorliegenden Lärmaktionsplans der Gemeinde Inning am 

Ammersee fortzuführen, die neuen Erkenntnisse zu berücksichtigen, gleichzeitig aber die zu-

grunde liegenden Verkehrszahlen zu aktualisieren. Insbesondere ist die Lärmsituation entlang 

der Ortsdurchfahrt der St 2067 (Brucker Straße / Münchner Straße / Marktplatz / Herrschinger 

Straße) auf Grundlage aktueller Verkehrsbelastungen zu betrachten. Die im Rahmen der BVZ 

2015 ermittelten Verkehrszahlen waren nicht plausibel und hätten nach Überzeugung der Ge-

meinde einer näheren Überprüfung nicht standgehalten.  

Die Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung ist erfolgt.  

Mit Gutachten vom 18.07.2018 wurde durch das Ingenieurbüro für Verkehrsplanung Prof. Dr.-

Ing. Kurzak eine aktualisierte Untersuchung der Verkehrsbelastung auf der St 2067 im Bereich 

der Ortsdurchfahrt der Gemeinde Inning vorgelegt. Der Untersuchung liegen Verkehrszählun-

gen an 5 Knotenpunkten und Videoauswertungen der Ortsdurchfahrt St 2067 im Zeitraum vom 

10. bis 12.07.2018 zugrunde. Mitte Juli 2019 wurde durch das Ingenieurbüro für Verkehrspla-

nung Prof. Dr.-Ing. Kurzak eine weitere Videoerfassung des Verkehrs auf der St 2067 nördlich 

Inning über den Zeitraum von einer Woche (24 Stunden je Tag) durchgeführt, um die Daten 

und deren Umrechnung auf den für die Lärmberechnung maßgeblichen Jahresmittelwert der 

DTV abzusichern. Die Erhebung hat die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung aus dem Juli 

2018 bestätigt.  

Der Entwurf des Lärmaktionsplans wurde auf der Grundlage der aktualisierten Untersuchun-

gen fortgeschrieben. Im Zeitraum vom 17.02.2020 bis 19.03.2020 fand eine erneute Öffent-

lichkeitsbeteiligung zum aktualisierten Entwurf des Lärmaktionsplans, Stand 03.02.2020, statt. 

Das Protokoll zu den in der weiteren Öffentlichkeitsbeteiligung eingegangenen Stellungnah-

men ist dem Lärmaktionsplan ebenfalls im Anhang beigefügt.  

Im Anschluss an die weitere Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte die Erstellung der abschließen-

den Fassung des Lärmaktionsplans, Stand 18.12.2020. Der Plan wurde dem Landratsamt 

Starnberg zur Erteilung seines Einvernehmens als zuständige Straßenverkehrsbehörde für die 

im Lärmaktionsplan vorgesehenen straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen übermittelt. In ei-

ner E-Mail vom 21.06.2021 wurden die Maßnahmen des Lärmaktionsplanes als positiv bewer-

tet. Der Gemeinderat der Gemeinde Inning a. Ammersee hat den Lärmaktionsplan mit Be-

schluss vom 05.10.2021 beschlossen. 

Im Rahmen der Lärmaktionsplanung der Gemeinde Inning wird ausschließlich der Straßen-

verkehrslärm des übergeordneten Straßennetzes betrachtet. Andere Lärmquellengruppen 

sind im Rahmen der Lärmaktionsplanung nicht relevant.  
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2 Grundlagen  

2.1 Hauptlärmquellen und Zuständigkeiten  

Seit dem 01.01.2021 ist die Regierung von Oberfranken zuständig für die Aufstellung eines 

zentralen Lärmaktionsplans für Hauptverkehrsstraßen außerhalb von Ballungsräumen, Bun-

desautobahnen in Ballungsräumen und Haupteisenbahnstrecken (ausgenommen Haupteisen- 

bahnstrecken des Bundes). Auf Antrag einer Gemeinde kann die Regierung von Oberfranken 

ihr allerdings durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit für die Aufstellung eines Lärmaktions-

plans für nicht gemeindeübergreifende Fälle übertragen (vgl. hierzu Art. 2 Abs. 3 BayImSchG).  

Bis zum 31.12.2020 galten in Bayern hinsichtlich der Lärmaktionsplanung für Hauptverkehrs-

straßen folgende Zuständigkeitsregelungen:  

• Bundesautobahnen: Regierungen,  

• Bundes- und Staatsstraßen: Gemeinden.  

Vor dem Hintergrund eines laufenden Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bundesrepub-

lik Deutschland wegen fehlender Lärmaktionspläne hat sich das StMUV Anfang 2019 dazu 

entschlossen, einen zentralen Lärmaktionsplan für das bayernweite Hauptstraßennetz aufzu-

stellen. Nach einer ersten Öffentlichkeitsbeteiligung von Ende Februar bis Ende März 2019 

über ein Internetportal wurde der Entwurf des Aktionsplanes im November 2019 veröffentlicht. 

Im Anschluss daran hatte die Öffentlichkeit bis Ende Dezember 2019 die Gelegenheit, diesen 

Entwurf zu bewerten. Die Ergebnisse sind in den abschließenden Lärmaktionsplan vom 

12.05.2020 eingeflossen, der nach Bekanntmachung im Bayerischen Ministerialblatt (BayMBl. 

2020 Nr. 267 vom 13.05.2020) am 13.05.2020 auf der Internetseite Umgebungslärm Bayern 

veröffentlicht wurde.  

Konkrete Maßnahmen für Inning sind in diesem zentralen Lärmaktionsplan nicht enthalten. Die 

Gemeinde Inning hat sich deshalb dazu entschlossen, einen eigenen detaillierten Lärmakti-

onsplan zu erstellen, mit dem konkrete Maßnahmen zur Lärmreduktion vor Ort ergriffen wer-

den sollen.  

Nur zu dem Zweck einer umfassenden Darstellung der Lärmsituation im Gemeindegebiet wird 

die A96 nachrichtlich in den Lärmaktionsplan einbezogen. Maßnahmen werden für die A96 

nicht festgelegt.  

2.2 Rechtliche Grundlagen und Mindestanforderungen  

Die rechtlichen Grundlagen sind in den folgenden beiden Tabellen stichpunktartig zusammen-

gefasst. Die Mindestanforderungen an die Lärmaktionspläne sind in  

Tabelle 3 dargestellt.  

  

https://www.umgebungslaerm.bayern.de/
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Tabelle 1: Rechtliche Grundlagen – Umgebungslärmrichtlinie [1]  

Umgebungslärmrichtlinie  Bemerkung  

Art. 8 ULR Aktionspläne  

Anhang V ULR  Mindestanforderungen an den Inhalt eines Aktionsplans 

 

Tabelle 2: Rechtliche Grundlagen – Bundes-Immissionsschutzgesetz [3]  

Bundes-Immissionsschutzgesetz  Bemerkung  

§ 47c BImSchG  Lärmkarten  

§ 47d BImSchG  Lärmaktionspläne  

§ 47d Abs. 1 BImSchG  

siehe Kapitel 1;  

Die Gemeinde Inning hat sich bereits in den Jahren 2014 und 

2015 dazu entschieden einen Lärmaktionsplan aufzustellen. 

Im Jahr 2019 entschied sich die Gemeinde das Verfahren, nach 

inzwischen erfolgter Lärmkartierung zur 3. Stufe der Kartierung, 

fortzuführen.  

§ 47d Abs. 2 BImSchG  

Anforderungen Lärmaktionsplan:  

Anhang V der ULR, siehe auch  

Tabelle 3  

§ 47d Abs. 3 BImSchG  Öffentlichkeit wird gehört, Mitwirkung  

§ 47d Abs. 5 BImSchG  

Überprüfung und sofern erforderlich Überarbeitung der Lärm-

aktionspläne bei bedeutsamen Entwicklungen, spätestens je-

doch nach 5 Jahren.  

§ 47d Abs. 7 BImSchG  Meldung an BMU oder eine von ihm benannte Stelle  

 

Tabelle 3: Mindestanforderungen für Aktionspläne gemäß Anhang V der ULR [1]  

Mindestanforderung Bemerkung 

Beschreibung des Ballungsraumes, der 

Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstre-

cken und anderer Lärmquellen, die zu be-

rücksichtigen sind  

siehe Kapitel 1, 2 und 7  

Bis 31.12.2020: 

Zuständige Behörde für die Aufstellung von 

Lärmaktionsplänen entlang von Bundes- und 

Staatsstraßen  

 

 

 

Gemeinde Inning a. Ammersee  

Pfarrgasse 13  

82266 Inning a. Ammersee  
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Mindestanforderung Bemerkung 

Seit 01.01.2021:  

Zuständige Behörde für die Aufstellung eines 

zentralen Lärmaktionsplans für Hauptver-

kehrsstraßen außerhalb von Ballungsräu-

men, Bundesautobahnen in Ballungsräumen 

und Haupteisenbahnstrecken (ausgenom-

men Haupteisenbahnstrecken des Bundes)  

 

Regierung von Oberfranken 

Auf Antrag einer Gemeinde kann die Regierung von 

Oberfranken ihr durch Rechtsverordnung die Zustän-

digkeit für die Aufstellung eines Lärmaktionsplans für 

Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken 

(ausgenommen Haupteisenbahnstrecken des Bundes) 

für nicht gemeindeübergreifende Fälle übertragen (Art. 

2 Abs. 3 Satz 3 i. V. m. Satz 1 BayImSchG).  

Die Übertragung der Zuständigkeit für die weitere Er-

stellung des Lärmaktionsplans wurde der Gemeinde 

Inning a. Ammersee von der Regierung von Oberfran-

ken erteilt.  

Hinweis:  

Nach den zum Zeitpunkt des Beginns der Lärmaktions-

planung gültigen Zuständigkeitsregelungen war die 

Gemeinde Inning a. Ammersee zuständige Behörde für 

die Aufstellung eines Lärmaktionsplans für Bundes- 

und Staatsstraßen (vgl. § 47e Abs. 1 BImSchG i. V. m. 

Art. 8a Abs. 2 Satz 1 BayImSchG [alte Fassung]).  

Seit dem 01.01.2021 gilt die neue, oben dargestellte 

Zuständigkeitsregelung.  

Rechtlicher Hintergrund  § 47d BImSchG [3]  

Grenzwerte gemäß Art. 5 ULR  Die Anhaltswerte wurden gemäß der Empfehlung des 

StMUV berücksichtigt: 

LDEN > 67 dB(A) und / oder LNight > 57 dB(A)  

Zusammenfassung der Daten der Lärmkar-

tierung  

Eingangsdaten siehe Kapitel 3  

Auswertungen siehe Kapitel 4 und 5  

Bewertung der geschätzten Anzahl von Per-

sonen, die Lärm ausgesetzt sind, sowie An-

gabe von Problemen und verbesserungsbe-

dürftigen Situationen 

siehe Kapitel 4.3 und 6  

Protokoll der öffentlichen Anhörungen ge-

mäß Art. 8 Abs. 7 ULR  

siehe Kapitel 1 sowie Anlagen A6 und A7  

Im Mai/Juni 2016 fanden auf Grundlage eines Lärmak-

tionsplan-Entwurfs die Beteiligung der Öffentlichkeit 

und der Träger öffentlicher Belange (TöB) statt (siehe 

Anlage A6). 

Im Zeitraum vom 17.02.2020 bis 19.03.2020 fand eine 

erneute Öffentlichkeitsbeteiligung zum (aktualisierten) 

Entwurf des Lärmaktionsplans, Stand 03.02.2020 statt 

(siehe Anlage A7).  
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Mindestanforderung Bemerkung 

Bereits vorhandene oder geplante Lärmmin-

derungsmaßnahmen  

siehe Kapitel 6.1  

• Tempo 30 in einem Teilbereich der OD nachts  

• vorhandene Lärmschutzwände und vorhande-

ner Lärmschutzwall an der A 96  

• lärmarmer Belag auf der A96  

Von den Behörden geplante Maßnahmen für 

die nächsten 5 Jahre,  

einschließlich Schutz Ruhiger Gebiete  

siehe Kapitel 6.3 Maßnahmen des Lärmaktionsplans  

• Geschwindigkeitsbeschränkung (M1): Ge-

schwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf 

der Ortsdurchfahrt im Bereich Brucker Str. 22 

bis Herrschinger Str. / Einmündung Schorn-

straße  

• Prüfung und bei Vorliegen der Voraussetzun-

gen Sanierung des Straßenbelags der Orts-

durchfahrt mit lärmarmer Fahrbahnoberfläche 

(M2): Im Zuge der nächsten Fahrbahnsanierung 

der Ortsdurchfahrt der St 2067 wird geprüft, ob 

die Voraussetzungen vorliegen, um einen lärm-

mindernden Fahrbahnbelag einzubauen. Ein-

bau lärmarmer ("konischer") Schachtdeckel- 

Konstruktionen bei anstehenden Sanierungen.  

• Ergänzende Maßnahmen: Anpassung der Ein-

friedungssatzung der Gemeinde sowie ergän-

zend Verabschiedung einer Verordnung für 

Ausnahmeregelungen Kommunales Förderpro-

gramm zur Verbesserung des baulichen Schall-

schutzes an Bestandsgebäuden im Gemeinde-

gebiet für belastete Gebäude entlang der Orts-

durchfahrt  

• langfristige Strategie (Kapitel 6.4):  

Als langfristige Möglichkeit zur Verminderung 

des Verkehrslärms kommt der generelle Einsatz 

lärmmindernder Regelbauweisen bei anstehen-

den Fahrbahnsanierungen (auch des unterge-

ordneten Straßennetzes) infrage  

• ruhige Gebiete (Kapitel 6.5):  

Auf die Ausweisung ruhiger Gebiete wird (der-

zeit) verzichtet.  

Finanzielle Informationen, Finanzmittel (so-

fern Angabe verfügbar), Kosten-Wirksamkeit, 

Kosten-Nutzen  

Maßnahme M1:  

keine konkrete Angabe möglich, geringe Kosten zur 

Aufstellung der Schilder  
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Mindestanforderung Bemerkung 

Maßnahme M2:  

keine konkrete Angabe möglich, ggf. geringe Mehrkos-

ten  

ergänzende Maßnahmen:  

keine Angabe möglich  

geplante Bestimmungen für die Bewertung 

der Durchführung und Ergebnisse des Akti-

onsplans  

Der Lärmaktionsplan soll bei wesentlichen Änderungen 

bzw. spätestens alle 5 Jahre überprüft und ggf. überar-

beitet werden.  

 

2.3 Anhaltswerte für die Lärmaktionsplanung  

Verbindliche Auslösewerte für eine Lärmaktionsplanung gibt es nicht. Ebenso gibt es keine im 

Rahmen der Lärmaktionsplanung anzustrebenden Richt- oder Grenzwerte.  

Aus dem Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit, März 

2013:  

„… Verbindliche Auslösewerte für eine Lärmaktionsplanung gibt es nicht. Für die Lärmaktions-

planung der Regierungen wurden als Anhalt LDEN / LNight größer 67 dB(A) / 57 dB(A) sowie 

mehr als 50 Betroffene vorgegeben. Es folgt nicht zwingend, dass eine Lärmaktionsplanung 

ab diesen Werten aufzustellen ist. Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde, hier-

über zu entscheiden. Eine verbindliche Vorgabe für die Gemeinden gibt es wie bisher nicht. 

…“  

Die vorgenannten Anhaltswerte werden im Folgenden auch für den Lärmaktionsplan der Ge-

meinde Inning a. Ammersee herangezogen.  

Neben den genannten Anhaltswerten für die Lärmaktionsplanung bestehen verschiedene Re-

gelwerte, die Richt- oder Grenzwerte für die Beurteilung der Schallauswirkungen des Straßen-

verkehrs enthalten, aber unterschiedliche Regelungszwecke verfolgen. Die folgende Übersicht 

listet die für verschiedene Anwendungsfälle heranzuziehenden Orientierungs-, Richt- oder 

Grenzwerte unterschiedlicher für Verkehrslärm geltender Regelwerke auf.  
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Tabelle 4: Orientierungs-, Richt – oder Grenzwerte unterschiedlicher Regelwerke für Verkehrslärm  

Regelwerk Anwendungsfall Richtwerte [dB(A)] 

Wohnge-

biete (WA) 

Mischgebiete 

(MI/MD)   

Tag Nacht Tag Nacht 

DIN 18005 (BauGB)  Bauleitplanung (Orientierungswerte)  55 45 60 50 

16. BImSchV  

(BImSchG)  

Straßenneubau oder wesentliche Änderung  

(Immissionsgrenzwerte)  

59 49 64 54 

VLärmSchR97  Lärmsanierung an bestehenden Straßen  

(Auslösewerte; Haushaltsvorbehalt)  

64 1  54 1  66 1  56 1  

Lärmschutz-Richtli-

nien StV  

Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen (Tem-

polimits, Lkw-Durchfahrverbots); Richtwerte  

70 60 72 

(70) 

62 (60) 

Tabelle 4 ist zu entnehmen, dass die Anhaltswerte deutlich höher liegen als die im Rahmen 

der Bauleitplanung heranzuziehenden Orientierungswerte der DIN 18005/1 („Schallschutz im 

Städtebau“) oder die für Straßenneubaumaßnahmen zugrunde zu legenden Immissionsgrenz-

werte der Verkehrslärmschutzverordnung. Die von der Gemeinde Inning a. Ammersee heran-

gezogenen Anhaltswerte zur Lärmaktionsplanung entsprechen den bis zum 31.07.2020 gülti-

gen Lärmsanierungswerten für Straßenlärm in Wohngebieten nach den VLärmSchR97.  

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick zur Einstufung der Lärmbelastung.  

Tabelle 5: Qualifizierung des Lärmindex LDEN  

LDEN in dB(A) Qualifizierung 

50 komfortabel 

60 typisch und akzeptabel in Gemeinden mit Hauptstraßen 

65 Grenze, ab der Gesundheitsrisiken  

nicht mehr ausgeschlossen werden können 

70 unakzeptabel hohe Lärmbelastung, 

dennoch typisch für Ring- und Hauptstraßen 

80 extrem hohe Lärmbelastung, 

Wohnen erheblich und unakzeptabel beeinträchtigt 

über 80 unakzeptabel, 

Wohnen sollte ausgeschlossen sein 

 

1 Die sog. Auslösewerte für die Lärmsanierung auf Bundes- und Landesebene (d. h. für Bundesfern-straßen und Staatsstraßen) 
sind zum 01.08.2020 um 3 dB(A) abgesenkt worden. Zuvor betrugen sie für Wohngebiete 67 dB(A) tags und 57 dB(A) nachts 
sowie für Mischgebiete 69 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts. 
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3 Eingangsdaten  

3.1 Regelungsbereich des Lärmaktionsplans  

Der Lärmaktionsplan der Gemeinde Inning am Ammersee umfasst die Verkehrslärmbelastung 

der im Gemeindegebiet verlaufenden sog. klassifizierten Straßen B 471, St 2070 und St 2067. 

Die ebenfalls im Gemeindegebiet verlaufende Bundesautobahn A 96 ist zwar insoweit berück-

sichtigt, als die vom Verkehr der A 96 hervorgerufene Lärmbelastung in den maßgeblichen 

Lärmkartierungen dargestellt wird. Mangels Regelungskompetenz für einen Lärmaktionsplan 

für Bundesautobahnen können aber keine Lärmminderungsmaßnahmen für die A 96 festge-

legt werden. Die Berücksichtigung des durch die A 96 hervorgerufenen Verkehrslärms erfolgt 

insoweit also nachrichtlich, mit dem Ziel, eine umfassendere Darstellung der Verkehrslärmbe-

lastung im Gemeindegebiet zu ermöglichen.  

3.2 Berechnungsmodell  

Für die Bearbeitung wird auf das von unserem Büro im Rahmen der Lärmaktionsplanung im 

Jahr 2015 erstellte digitale Berechnungsmodell zurückgegriffen.  

Die im Modell enthaltenen Gebäude- und Einwohnerdaten sowie die Verkehrsbelastungen 

wurden im Laufe des Planungsverfahrens aktualisiert (s. nachfolgenden Abschnitt). Modellauf-

bau und Schallausbreitungsberechnungen zur Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgen mit 

Hilfe des Computerprogrammes CadnaA.  

Für die ergänzenden Berechnungen nach den nationalen Berechnungsmethoden (RLS-90) 

erfolgten zusätzliche Modellanpassungen.  
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Abbildung 1: Modell der Lärmkartierung und Lage der berücksichtigen Straßen ca. M 1:25.000  

 

 

3.3 Verkehrsbelastungen und Emissionspegel  

Die aktuellsten bundesweit verfügbaren Verkehrsbelastungen stellen die Ergebnisse der Bun-

des-Verkehrszählung (BVZ) 2015 dar. Diese wurden Ende 2017 veröffentlicht und nach Klä-

rung von Unstimmigkeiten für die bayernweite Lärmkartierung im Frühjahr 2018 freigegeben.  

Für die Ortsdurfahrt der St 2067 erscheinen die Ergebnisse der BVZ 2015 jedoch nicht plau-

sibel. Während der DTV zu den Ergebnissen der vorangegangenen Zählungen 2010 und 2005 

vergleichbar ist bzw. zu erwartende Steigerungen aufweist, liegen die maßgebenden Schwer-

verkehrsanteile 2015 ca. doppelt so hoch wie in der Vergangenheit. Dies erscheint auch vor 

dem Hintergrund unplausibel, dass die südlich der Gemeinde Inning nächstgelegene Zähl-

stelle keine derartige Steigerung des Schwerverkehrsanteils, sondern vergleichbare Anteile 

wie 2010 bzw. 2005 aufweist.  

Die Gemeinde hat deshalb das Ingenieurbüro für Verkehrsplanung Prof. Dr.-Ing. Kurzak im 

Jahr 2018 mit der Ermittlung aktueller Verkehrsbelastungen für die Ortsdurchfahrt beauftragt. 

Die 2018 ermittelten Zählwerte an 5 Knotenpunkten der Ortsdurchfahrt wurden im Juli 2019 

hinsichtlich der Umrechnung des werktäglichen Verkehrs in den (für die Lärmberechnungen 

maßgeblichen) Jahresmittelwert nochmals validiert.  
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Die verwendeten Belastungen sind in der nachfolgenden Übersicht zusammengefasst. Für die 

Ortsdurchfahrt der St 2067 werden die detaillierten Werte der Knotenpunktzählungen aus 2018 

mit den Korrekturfaktoren zur Umrechnung der DTV-Werte bzw. der Schwerverkehrsanteile 

vom werktäglichen zum mittleren Verkehr aus Juli 2019 verwendet. Für das übrige Straßen-

netz werden die Werte der BVZ 2015 herangezogen. Zweifel an der Plausibilität der Verkehrs-

zahlen bestehen insoweit nicht.  

Grundlage zur Ermittlung der Emissionspegel bilden die „Richtlinien für den Lärmschutz an 

Straßen“ (RLS-90). Die nachfolgende Übersicht fasst Parameter und Emissionspegel der ein-

zelnen Abschnitte zusammen. Die im Januar 2020 für die St 2067 im Bereich zwischen Bru-

cker Str. 14 und Herrschinger Str. 14 für die Nachtzeit angeordnete Geschwindigkeitsbe-

schränkung auf 30 km/h ist in dieser Übersicht über allgemeine Emissionspegel nicht berück-

sichtigt ist (wird aber bei der folgenden Ermittlung der tatsächlichen Lärmbelastung an den 

maßgeblichen Immissionsorten berücksichtigt).  

Tabelle 6: Parameter und Emissionspegel der einzelnen Straßenabschnitte  

Straßenabschnitt Bemerkung DTV MT MN pT pN vmax LmE, Tag LmE, Nacht 

St 2067  

B 471 - Ortseingang  Prof. Kurzak 2018/19  13.100 770 98 4.3 4.5 70 64.8 55.9 

Ortseingang – Münchner Str.  Prof. Kurzak 2018/19  13.100 770 98 4.3 4.5 50 62.5 53.6 

Münchner – Landsberger Str.  Prof. Kurzak 2018/19  13.100 770 98 4.3 4.5 50 62.5 53.6 

Landsberger Str. – Pfarrgasse  Prof. Kurzak 2018/19  14.146 841 88 4.4 4.9 50 62.9 53.3 

Pfarrgasse – Walchstadt. Str.  Prof. Kurzak 2018/19  14.048 834 88 4.4 4.9 50 62.9 53.3 

Walchstadter Str. – Leitenstr.  Prof. Kurzak 2018/19  12.767 760 76 4.6 5.2 50 62.6 52.8 

Leitenstr. – Am Wasenfeld  Prof. Kurzak 2018/19  13.100 781 76 4.4 5.3 50 62.6 52.9 

Am Wasenfeld – Schornstr.  Prof. Kurzak 2018/19  12.816 764 74 4.6 5.4 50 62.6 52.8 

Schornstr. – Kreisverkehr  Prof. Kurzak 2018/19  11.917 712 65 4.9 5.6 50 62.4 52.3 

A 96  

Wörthsee - Inning  BVZ 2015 56.836 3236 633 7.1 12.4 130 74.4 67.9 

Inning – Greifenberg  BVZ 2015 59.434 3384 662 7.3 12.8 130 74.7 68.2 

Inning – Greifenberg  BVZ 2015 59.434 3384 662 7.3 12.8 120 74.0 67.6 

Inning – Greifenberg  BVZ 2015 59.434 3384 662 7.3 12.8 100 72.6 66.6 

B 471  

St 2067 - Ortsausgang  BVZ 2015 10.964 645 80 5.8 12.0 70 64.6 57.4 

St 2067 - Ortsausgang  BVZ 2015 10.964 645 80 5.8 12.0 100 67.0 59.2 

St 2070  

St 2067 – Stegen  BVZ 2015 6.799 401 48 2.8 3.8 70 61.2 52.5 

St 2067 – Stegen  BVZ 2015 6.799 401 48 2.8 3.8 100 64.2 55.2 

St 2070  

Stegen – Eching  BVZ 2015 7.456 446 41 16.4 16.0 70 65.8 55.4 

Stegen – Eching  BVZ 2015 7.456 446 41 16.4 16.0 100 67.4 57.0 
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Anmerkungen und Erläuterungen:  

DTV ....................... durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke an allen Tagen des Jahres;  

MT / MN................... maßgebliche stündliche Verkehrsstärken tags und nachts;  

pT / pN .................... maßgebliche Schwerverkehrsanteile (Kfz mit mehr als 2,8 t zulässiger Gesamtmasse) tags und nachts;  

vmax ........................ zulässige Höchstgeschwindigkeit;  

LmE, Tag / LmE, Nacht ..... Emissionspegel nach Gleichung 6 der RLS-90, bezogen auf einen Abstand von 25 m zur Straßenachse 

und eine Höhe von 4,0 m über Gelände;  

BVZ ....................... Bundesverkehrszählung.  

 

4 Auswertung der strategischen Lärmkartierung  

4.1 Lärmkarten  

Für den Straßenverkehrslärm, der von den im Rahmen dieses Lärmaktionsplans berücksich-

tigten (klassifizierten) Straßen ausgeht, wurden Lärmkarten erstellt. Die Lärmkarten wurden 

gemäß Umgebungslärmrichtlinie für die Lärmindizes LDEN und LNight erstellt. Der Pegel LDEN ist 

ein über 24 Stunden gemittelter Immissionspegel, der aus den Pegeln LDay, LEvening und LNight 

für die Beurteilungszeiten Tag (6 bis 18 Uhr), Abend (18 bis 22 Uhr) und Nacht (22 bis 6 Uhr) 

ermittelt wird. Durch Gewichtsfaktoren von 5 dB für die vierstündige Abendzeit und 10 dB für 

die achtstündige Nachtzeit wird die erhöhte Lärmempfindlichkeit in diesen Zeiten berücksich-

tigt.  

Die Berechnungen erfolgen mit einer Rasterpunktweite von 10 m für eine Immissionshöhe von 

4,0 m über Gelände.  

In Anlage A1 sind die Lärmkarten des Straßenverkehrslärms für die Lärmindizes LDEN und LNight 

als Übersichtskarten im Format DIN A3 dargestellt.  

4.2 Betroffenenstatistiken  

Zur Ermittlung der in ihren Wohnungen durch Umgebungslärm belasteten Menschen liegen 

die Berechnungspunkte auf der Gebäudefassade. Für diesen Fall wird die letzte Reflexion an 

der Gebäudefassade, auf der der Berechnungspunkt liegt, nicht berücksichtigt. Fassadenpe-

gelberechnungen werden für alle Gebäude vorgenommen, denen Einwohner zugeordnet sind. 

Diese Berechnungen erfolgen ebenfalls für eine Höhe von 4,0 m über Gelände.  

Aus den berechneten Gebäudelärmkarten wurden die nachfolgend dargestellten Einwohner-

statistiken erstellt. Gemäß Anhang VI der Umgebungslärmrichtlinie ist insgesamt die Anzahl 

der Menschen zu ermitteln und zu berichten, die innerhalb definierter Lärmbänder leben. Ana-

log zur eigentlichen Kartierung sind dabei Lärmklassen im Abstand von 5 dB(A) zu betrachten. 

Für die ganztägliche Belastung (LDEN) liegt die niedrigste zu berichtende Klasse bei über 55 

bis 60 dB(A), für die nächtliche Belastung (LNight) bei über 50 bis 55 dB(A).  

Die Betroffenenanzahlen sind nach VBEB zu ermitteln, d.h. die Anzahl der Hausbewohner ist 

gleichmäßig auf die Fassadenpegel zu verteilen, die an dem betreffenden Gebäude berechnet 

wurden. Die so ermittelten Bewohneranteile sind für jede Pegelklasse zu summieren. Die 
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Zuordnung zu den einzelnen Klassen erfolgte jeweils auf der Basis der auf eine Nachkommas-

telle gerundeten Fassadenpegelwerte.  

Aufgrund der Ergänzungen im Straßennetz und der vorgenommenen Korrekturen an den Ein-

gangsdaten weicht die Statistik von der von der LfU veröffentlichten Statistik ab.  

Tabelle 7: Geschätzte Zahl der durch Straßenverkehrslärm (Hauptstraßennetz) belasteten 

Menschen nach VBEB im Gemeindegebiet Inning a. Ammersee  

Intervall [dB] Belastete Menschen (nach VBEB)  

Straßenlärm Hauptverkehrsstraßen 

über bis LDEN LNight 

50 55 - 164 (149) 

55 60 311 (312) 81 (96) 

60 65 122 (112) 13 (59) 

65 70 85 (94) 0 (1) 

70 75 17 (57) 0 

75 

 

0 (1) 0 

Summe  535 (576) 258 (305) 

Werte in Klammern: Angaben nach LfU (andere Verkehrszahlen für die St 2067)  

Die in Tabelle 7 angegebene Zahl der durch den Straßenverkehrslärm belasteten Personen 

berücksichtigt nicht die durch Einführung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 30 

zur Nachtzeit für einen Teilbereich der St 2067 bereits erreichte Reduzierung der Lärmbelas-

tung und damit der Betroffenenzahlen. Diese Reduzierung wird aber bei der Ermittlung der 

tatsächlichen Betroffenheiten und bei der Prüfung geeigneter weiterer Maßnahme berücksich-

tigt.  

4.3 Betroffene Einwohner und Gebäude über den Auslösewerten  

Die Berechnungen ergeben folgende Anzahl betroffener Personen über den Anhaltswerten 

(ebenfalls noch ohne Berücksichtigung bereits erfolgter Maßnahmen zur Reduzierung der 

Schallbelastung):  

Tabelle 8: Bewertung der Anzahl der belasteten Personen  

 Anzahl der belasteten Personen 

sehr hohe 

Belastung 

LDEN > 67 dB(A) 69  

LNight > 57 dB(A) 61  
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Für die Betroffenheitsanalyse der Wohngebäude werden die Lärmindizes LDEN und LNight der 

jeweils lautesten Fassade ausgewertet. Die Zahl der Gebäude, die von Fassadenpegeln ober-

halb der Anhaltswerte betroffen ist, ist nachfolgend dargestellt:  

Tabelle 9: Bewertung der Anzahl der belasteten Wohngebäude  

 Anzahl der belasteten Wohngebäude 

sehr hohe 

Belastung 

LDEN > 67 dB(A) 51  

LNight > 57 dB(A) 46  

 

5 Kennzeichnung von Konfliktbereichen  

Auf der Grundlage der Daten zur Zahl der betroffenen Einwohner und der Berechnungsergeb-

nisse zur Lärmbelastung an Gebäuden entlang der betrachteten Straßen sind Konfliktbereiche 

für Lärmkonflikte im Gemeindegebiet zu ermitteln. Für diese nachfolgenden Ermittlungen wer-

den ergänzende Berechnungen auf Grundlage der nationalen Berechnungsvorschriften RLS-

90 vorgenommen. Bei diesen Berechnungen wurde auch die seit Ende Mai 2020 umgesetzte 

Geschwindigkeitsbeschränkung für einen Teilbereich der St 2067 zur Nachtzeit berücksichtigt. 

Die Ergebnisse zeigen also die tatsächlich derzeit noch vorhandene Belastung von Immissi-

onsorten und Bewohnern.  

Für die Festlegung potentieller Konfliktbereiche wird von folgenden Indikatoren ausgegangen:  

• Lr, Tag > 65 dB(A) und / oder Lr, Nacht > 55 dB(A): Lärmschwerpunkte  

Diese Werte entsprechen Schwellenwerten, ab denen bei dauerhaften Lärmeinwirkun-

gen Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht ausgeschlossen werden können.  

Vergleichen mit nationalen Richtwerten liegen sie unterhalb der Sanierungswerte für 

Verkehrslärm gemäß VLärmSchR97 für Wohngebiete und oberhalb der Vorsorge-Richt-

werte nach 16. BImSchV für Mischgebiete.  

• Lr, Tag > 67 dB(A) und / oder Lr, Nacht > 57 dB(A): vorrangige Lärmschwerpunkte  

Diese Werte entsprachen den bis 31.07.2020 gültigen Lärmsanierungswerten gemäß 

VLärmSchR97 für Verkehrslärm in Wohngebieten. Mittlerweile sind die sog. Auslöse-

werte für die Lärmsanierung auf Bundes- und Landesebene (d. h. für Bundesfernstra-

ßen und Staatsstraßen) um 3 dB(A) abgesenkt worden (siehe Kapitel 2.3).  

• Lr, Tag > 70 dB(A) und / oder Lr, Nacht > 60 dB(A): vorrangige Lärmschwerpunkte, bei denen 

der Ermessensspielraum für verkehrsrechtliche Anordnungen (Tempolimits, Lkw-

Durchfahrverbote) gegen Null geht.  

Diese Werte werden üblicherweise von den Verwaltungsgerichten als Gesundheitsge-

fährdungsschwelle angenommen.  
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Geht man von Schwellenwerten von 55 dB(A) nachts bzw. 65 dB(A) tags für die Bestimmung 

von Lärmschwerpunkten aus, so ergibt sich als Lärmschwerpunkt in Inning die Ortsdurchfahrt 

der St 2067, und zwar auf der gesamten Länge des Verlaufs durch die bebaute Ortslage.  

Außerhalb dieses Lärmschwerpunkts sind die beiden Wohngebäude  

• Brucker Str. 38 (nördlich A 96 / östlich B 471) mit Beurteilungspegeln von ca. 65 dB(A) 

tags und 58 dB(A) nachts sowie  

• Landsberger Str. 82 (Stegen, südlich A 96 / St 2070) mit Beurteilungspegeln von ca. 

63 dB(A) tags und 56 dB(A) nachts  

an den jeweils den maßgebenden Lärmquellen zugewandten Gebäudefronten in einem Maße 

belastet, der die Festlegung als Lärmschwerpunkt rechtfertigen würde. Vor dem Hintergrund 

der singulär belasteten Objekte und der vergleichsweise geringen Zahl von Betroffenen sieht 

die Gemeinde die Voraussetzungen für die Qualifizierung als Lärmschwerpunkt im Gemein-

degebiet im Ergebnis aber nicht als gegeben an.  

Als Lärmschwerpunkt wird deshalb im Ergebnis die Ortsdurchfahrt der St 2067 auf ihrer ge-

samten Länge festgelegt.  

Entlang der Ortsdurchfahrt sind insgesamt 58 Wohngebäude (ca. 289 Einwohner) von Beur-

teilungspegeln über 55 dB(A) nachts bzw. 65 dB(A) tags betroffen. An 41 dieser Gebäude (mit 

insgesamt ca. 205 Einwohnern) sind die bis 31.07.2020 gültigen Lärmsanierungswerte der 

VLärmSchR97 für Wohngebiete von 67 dB(A) am Tage und / oder 57 dB(A) in der Nacht über-

schritten. An insgesamt 10 Gebäuden (mit ca. 49 betroffenen Einwohnern) liegen die Beurtei-

lungspegel nachts über 60 dB(A) und/ oder tags über 70 dB(A).  

Die Ergebnisse der Berechnungen für die Ortsdurchfahrt sind in den Anlagen A2.1 grafisch 

und A2.2 tabellarisch dargestellt.  

6 Lärmschutzmaßnahmen  

Im folgenden Abschnitt wird geprüft, welche Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung 

im Bereich des identifizierten Lärmschwerpunkts in Inning sinnvoll und aus Sicht der Ge-

meinde geboten sind. Dazu folgt eine kurze Darstellung der bereits vorhandenen Maßnahmen 

zur Lärmminderung (Ziff. 6.1) sowie eine allgemeine Betrachtung der weiteren, potenziell mög-

lichen Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung im Bereich des Lärmschwerpunkts (Ziff. 

6.2). Anschließend werden die konkret zur Durchsetzung festgelegten Maßnahmen sowie wei-

tere, ergänzende Maßnahmen festgelegt (Ziff. 6.3). Abschließend erfolgt eine Betrachtung der 

langfristigen Strategie (Ziff. 6.4) und der ruhigen Gebiete (Ziff. 6.5).  

6.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung  

Die nachfolgend dargestellten, (auch) im Bereich des Lärmschwerpunktes zur Reduzierung 

der Verkehrslärmbelastung beitragenden Maßnahmen sind bereits umgesetzt.  
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Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Ortsdurchfahrt:  

• Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h zur Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) im 

Bereich zwischen Brucker Str. 14 und Herrschinger Str. 14.  

Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Autobahn A 96:  

• Lärmschutzwand westlich der ASt Inning (ca. 530 m lang, bis ca. 5 m über Fahrbahn-

oberkante der A 96), im Anschluss im Westen in einen Wall übergehend sowie in Stegen 

(ca. 240 m lang, bis ca. 4 m über Fahrbahn)  

• Bei Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der A 96 zwischen den Tunneln Etterschlag 

und Eching wurde im Herbst 2019 mit der Fahrbahndeckenerneuerung ein lärmtech-

nisch optimierter Fahrbahnbelag in beide Fahrtrichtungen eingebaut. Gleichzeitig wur-

den die Übergangskonstruktionen der Amperbrücke mit lärmgeminderten Konstruktio-

nen erneuert.  

Auf Nachfrage wurde von der ADSB mitgeteilt, dass als Fahrbahnoberfläche ein DSHV-

5 verbaut wurde. Nach Literaturangaben beträgt die Pegelminderung nach dem Einbau 

ca. -3 bis -4 dB(A). Der bislang verbaute SMA-Belag ist nach RLS-90 mit einer Minde-

rung von -2 dB(A) anzusetzen.  

 

6.2 Weitere mögliche Maßnahmen für die Ortsdurchfahrt der St 2067  

6.2.1 Überblick über mögliche Maßnahmen  

Da innerorts i.d.R. – wie auch im vorliegenden Fall – Lärmschutzwände oder –wälle nicht bzw. 

nur sehr begrenzt und eng lokal wirkend infrage kommen gibt es prinzipiell nur wenige wirk-

same Maßnahmen.  

Konkret zieht die Gemeinde Inning am Ammersee für die Lärmminderung im Bereich des 

Lärmschwerpunktes die folgenden, nachfolgend noch näher betrachteten Maßnahmen in Er-

wägung:  

• Verkehrsverlagerungen (z.B. durch eine Ortsumfahrung),  

• Geschwindigkeitsbeschränkungen,  

• lärmarme bzw. lärmoptimierte Straßenbeläge,  

• passiver Schallschutz als „letztes Mittel“, sofern andere Maßnahmen nicht möglich sind 

bzw. ergänzend für Gebäude mit verbleibenden hohen Betroffenheiten.  

Für Maßnahmen des aktiven Schallschutzes ist in der Rechtsprechung der Verwaltungsge-

richte grundsätzlich anerkannt, dass eine wahrnehmbare Reduzierung der Lärmbelastung 

eine Reduzierung der Beurteilungspegel um 3 dB(A) voraussetzt – was rechnerisch aufgrund 

der erforderlichen Rundung ab einer Reduzierung des Beurteilungspegels um 2,1 dB(A) der 

Fall ist. Bei verkehrsbeschränkenden Maßnahmen setzt eine solche Reduzierung etwa eine 

Halbierung der Verkehrsmenge voraus – bei gleichbleibendem Lkw-Anteil.  
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6.2.2 Ortsumfahrung  

Eine Ortsumfahrung wäre nach den dazu ergangenen bisherigen Untersuchungen geeignet, 

spürbare Effekte der Lärmreduzierung durch Verlagerung des Durchgangsverkehrs zu errei-

chen, vorausgesetzt, es werden keine neuen Bereiche mit hoher Lärmbelastung geschaffen. 

Zusatzpotentiale zur Lärmminderung würden sich durch die Möglichkeit ergeben, nach Herab-

stufung der derzeitigen Ortsdurchfahrt zur Gemeindestraße Lkw-Durchfahrtsverbote anzuord-

nen und damit den für die Lärmauswirkungen besonders relevanten Lkw-Anteil am Gesamt-

verkehr der Ortsdurchfahrt weiter zu reduzieren.  

Konkret sind folgende Minderungspotentiale erzielbar:  

• Halbierung des Verkehrs auf St 2067 (laut Gutachten Prof. Kurzak 2013 möglich): 

- 3dB(A) tags und nachts (bei gleichbleibenden Lkw-Anteilen),  

• Halbierung des Verkehrs + Lkw-Durchfahrverbot (verbleibender Lkw-Anteil ca. 0,8%): 

- 4,7 dB(A) tags / - 5,2 dB(A) nachts,  

• zusätzlich Tempo 30: - 7,0 dB(A) tags / - 7,5 dB(A) nachts.  

 

6.2.3 Geschwindigkeitsbeschränkungen  

Die Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist eine vergleichsweise kostengüns-

tige und sehr kurzfristig umsetzbare Maßnahme zur Reduzierung der Verkehrslärmimmissio-

nen. Lässt sich der Verkehrsfluss durch eine Geschwindigkeitsbeschränkung verbessern, führt 

dies zu einer weiteren (über die Reduzierung der Fahrgeräusche hinausgehenden) Reduzie-

rung der Lärmemissionen des Straßenverkehrs. Die höchste Lärmminderung wird durch einen 

stetigen Verkehrsfluss bei geringem Geschwindigkeitsniveau erreicht.  

Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen erfolgt auf der Grundlage der Straßen-

verkehrsordnung (StVO). Gem. § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO ist die Anordnung verkehrsbe-

schränkender Maßnahmen zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen zu-läs-

sig. Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs dürfen gemäß § 45 Abs. 9 S. 2 

StVO allerdings nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhält-

nisse eine Gefahrenlage besteht, die das allgemeine Risiko einer Beeinträchtigung der in § 45 

StVO genannten Rechtsgüter erheblich übersteigt.  

Straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen nach § 45 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 StVO kommen 

insbesondere bei Überschreitung der für Wohngebiete geltenden Richtwerte von 60 dB(A) 

nachts und 70 dB(A) tags in Betracht. Diese Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV dienen 

allerdings – wie die gesamte Richtlinie – nur als „Orientierungshilfe“. Nach der ständigen 

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) und des Bayerischen Verwal-

tungsgerichtshofes (VGH München) (vgl. BVerwG, Urt. v. 04.06.1986 – 7 C 76/84; vgl. z.B. 

auch VGH München, Urt. v. 21.03.2012 – 11 B 10.1657 sowie Beschl. v. 27.02.2015 – 11 ZB 

14.309) gewährt die Regelung des § 45 Abs. 1 StVO nicht erst bei Überschreiten eines be-

stimmten Schallpegels Schutz vor Lärm, sondern dann, wenn der Lärm Beeinträchtigungen 
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mit sich bringt, die jenseits dessen liegen, was unter Berücksichtigung der Belange des Ver-

kehrs im konkreten Fall als ortsüblich hingenommen und damit zugemutet werden muss. 

Grundsätzlich sind die tatbestandlichen Voraussetzungen des § 45 Abs. 1 StVO nach dieser 

Rechtsprechung bereits bei einer Überschreitung der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV 

(59 dB(A) / 49 dB(A) tags / nachts in Wohngebieten) erfüllt, weil die Lärmbelastung bereits 

dann nicht mehr ortsüblich ist. Sind (sogar) die (deutlich über den Immissionsgrenzwerten der 

16. BImSchV liegenden) Immissionsrichtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV überschritten, 

besteht nicht nur die Obliegenheit der Behörde, eine ermessensfehlerfreie Entscheidung über 

Maßnahmen nach § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 StVO zu treffen, sondern kann bereits die Verdich-

tung des Ermessens der Behörde zu einer Pflicht zum Einschreiten vorliegen.  

Sollen verkehrsbeschränkende Maßnahmen in einem Lärmaktionsplan festgelegt werden, ist 

bereits bei Aufstellung des Lärmaktionsplans sicherzustellen, dass die fachrechtlichen Anord-

nungsvoraussetzungen der StVO erfüllt sind. Voraussetzung ist deshalb insbesondere, dass 

auch die Ermessensausübung hinsichtlich der Anordnung verkehrsbeschränkender Maßnah-

men ordnungsgemäß erfolgt.  

Die Minderungspotentiale betragen im vorliegenden Fall bei einer Reduzierung der zulässigen 

Höchstgeschwindigkeit für die St 2067 von 50 km/h auf 30 km/h tags und nachts 

ca.  -2,5 dB(A) und bei einer Reduzierung auf 40 km/h tags und nachts ca. -1,2 dB(A).  

6.2.4 Lärmmindernde Straßenbeläge  

Mittlerweile sind auch Fahrbahnbeläge verfügbar, die bei den niedrigen innerörtlichen Ge-

schwindigkeiten eine nennenswerte Lärmminderung aufweisen. Zwar ist diese Minderung „of-

fiziell“ erst mit Inkrafttreten der neuen RLS-19 ansetzbar, derartige Beläge wurden aber im 

Rahmen des Konjunkturpaketes II an vielen Orten als Lärmminderungsmaßnahme verbaut.  

Folgende lärmmindernde Beläge kämen in Betracht:  

• Splittmastixasphalte SMA 5 und SMA 8,  

• Asphaltbetone < AC11,  

• Lärmtechnisch optimierter Asphalt AC D LOA,  

• Dünne Asphaltdeckschichten in Heißbauweise auf Versiegelung aus DSH-V5.  

Die genannten Fahrbahnbeläge wirken aufgrund einer optimierten Oberflächenstruktur lärm-

mindernd; die Wirksamkeit im Bereich v = 30 km/h bis 50 km/h liegt bei ca. -3 bis -4 dB(A) für 

Pkw und ca. -1 bis -2 dB(A) für Lkw. Allerdings weisen die Beläge mit etwas höheren Minde-

rungen für Pkw gleichzeitig die geringeren Minderungen für Lkw auf, so dass die Minderungs-

wirkung - bezogen auf die vorhandenen Lkw-Anteile der Ortsdurchfahrt der St 2067 – für alle 

o.g. Beläge insgesamt bei ca. -2 dB(A) liegt.  

Die Wirksamkeit ist damit niedriger als die offenporiger Beläge (hier wird der Schall in den 

Hohlräumen absorbiert), dafür werden die Nachteile offenporiger Beläge (spezielle 
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Entwässerung erforderlich, spezieller Winterdienst, aufgrund der Empfindlichkeiten gegenüber 

Scherkräften in Kreuzungsbereichen nicht einsetzbar, …) vermieden.  

Sofern die genannten lärmmindernden Beläge bei ohnehin anstehenden Fahrbahnerneuerun-

gen zum Einsatz kommen, können Pegelminderungen mit relativ geringem finanziellen Auf-

wand erreicht werden. Bei anstehenden Sanierungsmaßnahmen an Schachtdeckeln empfeh-

len wir den Austausch gegen konische Schachtdeckel.  

6.3 Maßnahmen des Lärmaktionsplans  

6.3.1 Festlegung der in Betracht kommenden Maßnahmen  

Die in der Gemeinde Inning durchgeführten Bürgerentscheide vom Dezember 2013 und Ja-

nuar 2016 kamen zu dem Ergebnis, dass eine Ortsumfahrung nicht realisiert werden soll. 

Diese scheidet als mögliche Maßnahme zur Minderung der Lärmbelastung im Bereich des 

Lärmschwerpunkts deshalb aus. Die Realisierung passiver Schallschutzmaßnahmen ist, wie 

bereits ausgeführt, gegenüber Maßnahmen zur aktiven Begrenzung der Schallimmissionen 

nach den gesetzlichen Wertungen und auch nach Überzeugung der Gemeinde nachrangig.  

Deshalb kommen als Maßnahmen zur Minderung der Lärmbelastung im Bereich des Lärm-

schwerpunktes im Ergebnis in erster Linie verkehrsrechtliche Anordnungen zur Beschränkung 

der Geschwindigkeit sowie die Aufbringung lärmarmer Straßenbeläge in Betracht.  

6.3.2 Geschwindigkeitsbeschränkung (M1)  

Anfang des Jahres 2020 wurde durch die zuständige Behörde in einem Teilbereich des Lärm-

schwerpunkts für die Ortsdurchfahrt der St 2067 eine verkehrsrechtliche Anordnung zur Be-

schränkung der höchstzulässigen Geschwindigkeit auf 30 km/h erlassen. Dies hat zu einer 

spürbaren Entlastung der Verkehrslärmauswirkungen zur Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) 

geführt.  

Die Maßnahme ist nach Überzeugung der Gemeinde aber weder räumlich noch zeitlich aus-

reichend. Die räumliche Begrenzung auf den Bereich zwischen den Grundstücken Brucker 

Straße 14 und Herrschinger Straße 14 wird dem Ziel zur Lärmminderung nicht ausreichend 

gerecht, da sich auch außerhalb des von der verkehrsrechtlichen Anordnung umfassten Be-

reichs stark belastete Wohngebäude befinden, die durch Geschwindigkeitsbeschränkungen 

entlastet werden können. Vor dem Hintergrund der erheblichen Lärmbelastung auch zur Ta-

geszeit ist nach Überzeugung der Gemeinde darüber hinaus auch eine Lärmminderung tags-

über erforderlich. Diese Erweiterungen der Geschwindigkeitsbeschränkung werden im Folgen-

den als Maßnahme „M1“ bezeichnet.  

Wie im Folgenden dargestellt wird, liegen die straßenverkehrsrechtlichen Voraussetzungen für 

die räumliche und zeitliche Ausweitung der Geschwindigkeitsbeschränkung vor. Eine solche 

Anordnung wäre auch nicht ermessensfehlerhaft.  
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6.3.2.1 Straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen für die räumliche Erweiterung der 

Geschwindigkeitsbeschränkung zur Nachtzeit  

Aus der im Anhang A 2.2 enthaltenen Tabelle mit den Berechnungsergebnissen zur Lärmbe-

lastung an Wohngebäuden im Lärmschwerpunkt ergibt sich, dass entlang der Brucker Straße 

außerhalb des räumlichen Bereichs der bereits angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkung 

auf 30 km/h zur Nachtzeit an insgesamt vier Wohngebäuden Beurteilungspegel von mehr als 

60 dB(A) erreicht werden. An zwei weiteren Gebäuden werden Beurteilungspegel von 59 

dB(A) nachts erreicht oder überschritten.  

Im Bereich der Herrschinger Straße und der Straße Am Kehlfeld werden außerhalb des räum-

lichen Bereichs der bereits angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h an ins-

gesamt fünf Gebäuden Beurteilungspegel von 59 dB(A) nachts erreicht oder überschritten, die 

Lärmsanierungswerte für Mischgebiete daher überschritten und die Grenze zur gesundheits-

gefährdenden Lärmbelastung in Höhe von 60 dB(A) nur knapp unterschritten.  

Die Anhaltswerte zur Lärmaktionsplanung in Höhe von 57 dB(A) nachts werden an insgesamt 

18 der 25 untersuchten Immissionsorte außerhalb des räumlichen Bereichs der verkehrsrecht-

lichen Anordnung zur Geschwindigkeitsbeschränkung zur Nachtzeit erreicht oder überschrit-

ten. Nur an einem der untersuchten Immissionsorte werden sie um mehr als 1 dB(A) unter-

schritten.  

Die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) für Mischge-

biete werden nachts an allen Immissionsorten überschritten. Die Überschreitungen sind über-

wiegend erheblich und betragen mindestens 3 dB(A) und bis zu 8 dB(A). 

Die Voraussetzungen für die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung nach § 45 Abs. 

1 S. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 9 S. 2 StVO sind damit auch für diejenigen Bereiche der Ortsdurchfahrt 

der St 2067 erfüllt, in denen bislang noch keine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 

zur Nachtzeit angeordnet wurde.  

6.3.2.2 Straßenverkehrsrechtliche Voraussetzungen für die zeitliche Erweiterung der 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf die Tageszeit  

Die Berechnungsergebnisse gem. Anlage A 2.2 haben außerdem ergeben, dass im Bereich 

der gesamten Ortsdurchfahrt der St 2067 auch tagsüber erhebliche Lärmbelastungen durch 

den Straßenverkehr verursacht werden.  

Über die gesamte Länge der Ortsdurchfahrt werden an insgesamt acht Wohngebäuden die 

gesundheitlich bedenklichen Beurteilungspegel von 70 dB(A) tags überschritten. Die Über-

schreitungen betragen bis zu 2,9 dB(A). Davon betroffen sind 41 Bewohner. An der ganz über-

wiegenden Zahl, namentlich bei 40 der insgesamt untersuchten 58 Immissionsorte, erreichen 

die Beurteilungspegel mehr als 67 dB(A) tags, davon ganz überwiegend wiederum mehr als 

68 dB(A).  

Die Anhaltswerte zur Lärmaktionsplanung in Höhe von 67 dB(A) tags werden lediglich an 17 

der 58 untersuchten Immissionsorte im Bereich der Ortsdurchfahrt unterschritten. Die 
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Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) für Mischgebiete 

werden tagsüber an allen Immissionsorten überschritten. Die Überschreitungen sind überwie-

gend erheblich und betragen mindestens 1,5 dB(A) und bis zu 8,9 dB(A).  

Die Voraussetzungen für die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung nach § 45 Abs. 

1 S. 2 Nr. 3 i.V.m. Abs. 9 S. 2 StVO sind damit auch für die Tageszeit erfüllt, und zwar im 

gesamten Bereich der Ortsdurchfahrt der St 2067.  

6.3.2.3 Ermessenserwägungen  

Die betroffenen Bewohner können infolge einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h 

um 2,5 dB(A), und damit aufgerundet um 3 dB(A) entlastet werden. Diese Reduzierung liegt 

nach allgemein anerkannter Auffassung, insbesondere auch der Verwaltungsgerichte, im hör-

baren Bereich. 

Alternative Maßnahmen zur Reduzierung der Lärmbelastung sind nicht vorzugswürdig. Wie 

bereits ausgeführt, ist die Realisierung einer Umgehungsstraße aufgrund der Entscheidungen 

der Gemeindebürger nicht absehbar. Mangels zur Verfügung stehender Ausweichstrecken 

scheidet auch die Beschränkung des Lkw-Durchgangsverkehrs aus.  

Die Aufbringung eines lärmmindernden Straßenbelages kommt als Minderungsmaßnahme al-

ternativ zur Geschwindigkeitsbegrenzung grundsätzlich in Betracht. Die dadurch erreichbare 

Reduzierung beträgt allerdings nur ca. 2 dB(A) und liegt damit unterhalb der Reduzierung, die 

sich durch die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h erreichen lässt. Zur Nachtzeit 

würde auch bei Aufbringung eines lärmmindernden Straßenbelages der maßgebliche Richt-

wert der Lärmschutz-Richtlinien-StV an einem Immissionsort trotzdem noch erreicht werden. 

Zur Tageszeit würde er an zwei Immissionsorten weiterhin überschritten und an weiteren zwei 

Immissionsorten nur knapp unterschritten werden. Im Falle der Anordnung der Geschwindig-

keitsbeschränkung auch zur Tageszeit verbliebe nur noch ein Immissionsort, an dem der maß-

gebliche Richtwert der Lärmschutz-Richtlinien-StV überschritten würde. An allen anderen Im-

missionsorten würden die Richtwerte sowohl für die Tages- als auch für die Nachtzeit unter-

schritten. Da die Geschwindigkeitsbeschränkung im Hinblick auf die damit verbundenen Kos-

ten auch günstiger und schneller umzusetzen ist, wird ihr der Vorzug vor einer Fahrbahnsa-

nierung gegeben. Zusätzlich zur Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung ist aber be-

absichtigt, die Fahrbahnsanierung mit lärmminderndem Asphalt dennoch durchzuführen 

(siehe hierzu unten).  

Die Anordnung der Geschwindigkeitsbeschränkung nachts in den bislang von der bestehen-

den verkehrsrechtlichen Anordnung noch nicht erfassten Bereichen und tagsüber im Bereich 

der gesamten Ortsdurchfahrt ist auch mit den Belangen des Straßenverkehrs vereinbar. Die 

Verkehrsfunktion der Ortsdurchfahrt der St 2067 wird nicht unverhältnismäßig eingeschränkt. 

Das Ingenieurbüro für Verkehrsplanung Prof. Dr.-Ing. Kurzak hat sich in einer Stellungnahme 

vom 04.12.2019 zu den Auswirkungen einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h auf 

die Belange des Straßenverkehrs geäußert. Darin wurde festgestellt, dass sich die Fahrzeit 

des Durchgangsverkehrs für die Ortsdurchfahrt von Inning um ca. 1 Minute verlängert. Die 

Geschwindigkeitsbegrenzung führt aber weder zu einer Verschlechterung des 
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Verkehrsflusses noch zu örtlichen oder überörtlichen Verkehrsverlagerungen. Gleichzeitig 

werden positive Effekte erreicht, nämlich eine wesentliche Verbesserung der Verkehrssicher-

heit, eine Erleichterung der Straßenquerung und neben der Minderung der Lärmbelastung 

auch eine begrenzte Minderung der Schadstoffbelastung. Schließlich wird die Einführung der 

Geschwindigkeitsbeschränkung den Verkehrsablauf an der stark belasteten Einmündung der 

Landsberger Straße für alle Verkehrsteilnehmer sicherer gestalten.  

Relevant nachteilige Auswirkungen auf den ÖPNV sind nicht zu erwarten. Die Verlängerung 

der Fahrzeit von ca. 1 Minute ist nach Überzeugung der Gemeinde auch für den Busverkehr 

jedenfalls akzeptabel und wird sich voraussichtlich auf den Fahrplan nicht auswirken.  

Im Ergebnis kommt dem Interesse der Anlieger entlang der Ortsdurchfahrt der St 2067 an 

einer Reduzierung der erheblichen Verkehrslärmbelastung ein sehr hohes Gewicht zu. Diese 

Reduzierung dient dem Schutz vor Gesundheitsgefahren, die nach allgemein anerkannter Auf-

fassung mit Lärmimmissionen verbunden sind, insbesondere mit solchen oberhalb der Richt-

werte der Lärmschutz-Richtlinien-StV. Die Lärmbelastung liegt tagsüber an zahlreichen Im-

missionsorten und auch nachts noch an weiteren Immissionsorten außerhalb des von der be-

stehenden verkehrsrechtlichen Anordnung zur Geschwindigkeitsbeschränkung erfassten Be-

reichs oberhalb dieser Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV oder nur knapp unterhalb.  

Auch unter Berücksichtigung der Regelgeschwindigkeit von 50 km/h und des Umstandes, dass 

Beschränkungen dieser Regelgeschwindigkeit nur als Ausnahme in Betracht kommen, stehen 

diesem Interesse an einem Schutz vor Verkehrslärmbelastung weder Verkehrsbelange noch 

Anliegerinteressen oder Umweltbelange gegenüber, die ein solches Gewicht haben, dass die 

Anordnung der Geschwindigkeitsbeschränkung aus überwiegenden entgegenstehenden Be-

langen unterbleiben müsste. Dabei hat die Gemeinde auch die Verkehrsbedeutung der als 

Staatstraße gewidmeten Ortsdurchfahrt berücksichtigt. Auch insoweit kommt es nach Über-

zeugung der Gemeinde aber in erster Linie darauf an, dass die verkehrsbeschränkende Maß-

nahme keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die Leistungs-

fähigkeit der Ortsdurchfahrt haben wird. Sie kann ihrer Bedeutung im Verkehrsnetz des Frei-

staats Bayern daher auch im Falle der Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung wei-

terhin ohne nennenswerte Beeinträchtigung gerecht werden.  

In Ausübung des der Gemeinde Inning am Ammersee im Rahmen der Lärmaktionsplanung 

zustehenden Ermessens entscheidet sie sich wegen der damit verbundenen Verbesserungen 

der Lärmsituation der Anlieger deshalb bewusst für die Geschwindigkeitsbeschränkung und 

nimmt den damit verbundenen Eingriff in den fließenden Verkehr in Kauf. Die Ortsdurchfahrt 

der St 2067 kann, wie ausgeführt, ihre Verkehrsfunktion auch bei Anordnung der Geschwin-

digkeitsbeschränkung weiterhin erfüllen. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass zur Nachtzeit 

eine entsprechende Geschwindigkeitsbeschränkung für einen Teilbereich der Ortsdurchfahrt 

bereits angeordnet wurde und negative Auswirkungen auf den Verkehr nicht zu erkennen sind. 

Sonstige, nur geringfügige Beeinträchtigungen, insbesondere bei der Verlängerung der Fahr-

zeiten sind vor dem Hintergrund der positiven Auswirkungen hinnehmbar.  

Die Minderungswirkung der Maßnahme liegt bei 2,5 dB(A). In den Anlagen A3.1 und A3.2 sind 

die Entlastungswirkungen für die Ortsdurchfahrt dargestellt.  
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Die Maßnahme ist für den Bereich Brucker Str. 22 bis Herrschinger Straße/ Einmündung 

Schornstraße vorgesehen.  

Aufgrund der Entlastungen würde im Ergebnis  

• sich die Zahl der von Beurteilungspegeln über 70 dB(A) tags bzw. über 60 dB(A) nachts 

betroffenen Gebäude um 6 Gebäude (um 33 Einwohner) auf 4 Gebäude (auf 16 Ein-

wohner) reduzieren,  

• die Anzahl der von Überschreitungen des Verkehrslärm-Sanierungsgrenzwertes für 

Wohngebiete (67 dB(A) tags / 57 dB(A) nachts) betroffenen Gebäude um 21 Gebäude 

(um 104 Einwohner) auf 20 Gebäude (auf 101 Einwohner) verringert werden,  

• die Verkehrslärmbelastung für 14 der stark betroffenen Gebäude (mit ca. 61 Einwoh-

nern) entlang der Ortsdurchfahrt soweit zurückgehen, dass die Beurteilungspegel un-

terhalb 65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts liegen. Es würden entlang der Ortsdurch-

fahrt 44 Gebäude (ca. 228 Einwohner) mit Verkehrslärm-Beurteilungspegeln über 

65 dB(A) tags bzw. 55 dB(A) nachts verbleiben.  

 

6.3.3 Prüfung und bei Vorliegen der Voraussetzungen Sanierung des Straßenbelags der 

Ortsdurchfahrt mit lärmarmer Fahrbahnoberfläche (M2)  

Trotz der in diesem Lärmaktionsplan festgelegten Geschwindigkeitsbeschränkung in einem 

erweiterten räumlichen Bereich entlang der Ortsdurchfahrt zur Tages- und Nachtzeit verblei-

ben vom Verkehrslärm stark betroffene Gebäude. Die in Anhang A 3.2 enthaltene Tabelle mit 

den Berechnungsergebnissen zeigt, dass sowohl tags (an einem Gebäude) wie nachts (an 

drei Gebäuden) die Beurteilungspegel mehr als 70 dB(A) tags bzw. 60 dB(A) nachts erreichen. 

Da sich die betroffenen Gebäude in einem Mischgebiet befinden, sind die Richtwerte der Lärm-

schutz-Richtlinien-StV noch eingehalten. Die Lärmbelastung ist vor dem Hintergrund der 

Wohnnutzung gleichwohl erheblich und unterschreitet die Richtwerte der Lärmschutz-Richtli-

nien-StV um weniger als 2 dB(A). Die Auslösewerte der Lärmaktionsplanung werden auch bei 

Umsetzung der Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h nachts noch an 20 Gebäuden 

überschritten und tagsüber noch an 12 Gebäuden. Vor diesem Hintergrund ist die Prüfung 

weiterer Maßnahmen zur Reduzierung der Verkehrslärmbelastung geboten. Der Einbau koni-

scher Schachtdeckel wurde vom Staatlichen Bauamt Weilheim für die in seiner Baulast liegen-

den Schächte bereits zugesagt. Darüber hinaus kommt als weitergehende Maßnahme in ers-

ter Linie der Einbau eines lärmarmen Fahrbahnbelags für die Ortsdurchfahrt in Betracht (im 

Folgenden als Maßnahme „M2“ bezeichnet).  

Anzustreben wäre der Einbau eines Belages, der auch bei den niedrigen Innerortsgeschwin-

digkeiten von 30 km/h bis 50 km/h eine Minderungswirkung von mindestens ca. 2 dB(A) auf-

weist (z.B. SMA 5, SMA 8, DSH-V5 o.ä.).  

Die genannten Beläge weisen bei 30 km/h bzw. 50 km/h Minderungen von ca. -2,0 dB(A) bis 

-2,2 dB(A) auf (berechnet nach RLS-90 mit den Minderungsfaktoren nach RLS-19, bezogen 

auf die tatsächlichen Schwerverkehrsanteile der St 2067).  
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Die nachfolgende Übersicht fasst die Anzahl der betroffenen Gebäude bzw. Personen für die 

einzelnen Maßnahmen bzw. die Kombination der Maßnahmen zusammen.  

• M0 ohne weitere Maßnahmen für die Ortsdurchfahrt, Berücksichtigung des seit 

Mai 2020 angeordneten Tempolimits von 30 km/h (Brucker Str. 14 bis Herr-

schinger Str. 14) nachts (22-6 Uhr),  

• M1 Tempo 30 für gesamte Ortsdurchfahrt tags + nachts,  

• M2  lärmarmer Belag für gesamte Ortsdurchfahrt (-2 dB(A)),  

• M1+M2 M1 und M2 kombiniert.  

 

Tabelle 10: Anzahl belasteter Wohngebäude (Einwohner)  

 M0 M1 M2 M1+M2 

Lr, Tag > 70 dB(A) oder Lr, Nacht > 60 dB(A) 10 (49)  4 (16)  2 (23)  - (-)  

Lr, Tag > 67 dB(A) oder Lr, Nacht > 57 dB(A) 41 (205)  20 (101)  19 (91)  8 (40)  

Lr, Tag > 65 dB(A) oder Lr, Nacht > 55 dB(A) 58 (289)  44 (228)  42 (209)  20 (101)  

 

Die Vermeidung gesundheitsgefährdender Beurteilungspegel an den betroffenen Wohnge-

bäuden ist durch eine Kombination von Geschwindigkeitsbeschränkung und Aufbringung ei-

nes lärmmindernden Straßenbelags also möglich. Nach Auffassung der Gemeinde ist eine 

Realisierung der beiden vorgeschlagenen Maßnahmen deshalb erforderlich.  

Ein Zeitrahmen ist für die Realisierung dieser Maßnahme des Einbaus eines lärmmindernden 

Straßenbelags derzeit aber noch nicht absehbar. Über die Durchführung dieser Maßnahme ist 

eine Entscheidung des zuständigen Straßenbaulastträgers erforderlich. Insoweit haben in der 

Vergangenheit bereits Abstimmungen mit dem Staatlichen Bauamt stattgefunden. Danach ist 

die Umsetzung dieser Maßnahme bei Gelegenheit der nächsten Fahrbahnsanierung zu erwar-

ten. Der Zeitpunkt dieser Sanierungsarbeiten steht allerdings noch nicht fest. Die Maßnahme 

wird im Lärmaktionsplan deshalb ausdrücklich als (weiterhin) zu prüfende und bei Vorliegen 

der Voraussetzungen bei nächster Gelegenheit zu realisierende Maßnahme festgelegt.  

Auch mit einer Kombination der beiden vorgeschlagenen Maßnahmen verbleiben 20 Gebäude 

(mit ca. 101 Einwohnern) mit hohen Verkehrslärm-Beurteilungspegeln von mehr als 65 dB(A) 

tags bzw. 55 dB(A) nachts. Klargestellt wird deshalb, dass die (teilweise oder vollständige) 

Rücknahme der Maßnahme M1 (Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h tags und nachts 

für den gesamten Bereich der Ortsdurchfahrt) nach Durchführung der Maßnahme M2 (lärmar-

mer Belag für gesamte OD) nach Überzeugung der Gemeinde nicht, jedenfalls nicht von vorn-

herein festgelegt wird. Vielmehr ist vor dem Hintergrund der geringeren Wirksamkeit der Fahr-

bahnsanierung im Vergleich zur Geschwindigkeitsbeschränkung die Beschränkung auf diese 

Maßnahme zur gebotenen Lärmreduzierung erst recht nicht ausreichend; wie oben ausge-

führt, führt – sogar – die Realisierung der Geschwindigkeitsbegrenzung allein noch nicht zu 

einer akzeptablen Verkehrslärmbelastung im Bereich des Lärmschwerpunkts.  
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6.3.4 Ergänzende Maßnahmen  

Schließlich werden flankierend weitere, für die Gemeinde kurzfristig umzusetzende Maßnah-

men festgelegt, denen allerdings kein unmittelbar messbarer Effekt für die Reduzierung der 

Lärmbelastung zukommen kann. Sie werden deshalb als (weiter) zu prüfende und ggf. umzu-

setzende Maßnahmen festgelegt:  

• Die Durchführung von privaten, lokal möglichen und sinnvollen aktiven Lärmschutzmaß-

nahmen entlang der St 2067 (Herrschinger Straße/ Marktplatz/ Münchner Str./ Brucker 

Str.) soll erleichtert werden.  

Hierzu soll demnächst die Einfriedungssatzung der Gemeinde Inning angepasst werden 

sowie ergänzend eine Verordnung für Ausnahmeregelungen verabschiedet werden. 

Diese Maßnahmen können nur lokal begrenzt für die (ebenerdigen) Außenbereiche eine 

Minderungswirkung entfalten.  

• Es wurde ein kommunales Förderprogramm zur Verbesserung des baulichen Schall-

schutzes an Bestandsgebäuden im Gemeindegebiet für belastete Gebäude entlang der 

Ortsdurchfahrt aufgelegt.  

 

6.4 Langfristige Strategie  

Als langfristige Möglichkeit zur Verminderung des Verkehrslärms käme der generelle Einsatz 

lärmmindernder Regelbauweisen (z.B. SMA 5 oder SMA 8 bzw. DSH-V5: ca. -2 dB(A)) bei 

anstehenden Fahrbahnsanierungen (auch des untergeordneten Straßennetzes) infrage. Ins-

besondere für das untergeordnete Netz wäre DSH-V5 aufgrund der höheren Minderungswir-

kung bei Pkw (und den im untergeordneten Netz vorherrschenden geringen Lkw-Anteilen) der 

Vorzug zu geben. Es sollte bei anstehenden Belagssanierungen zumindest geprüft werden, 

ob der Einbau lärmmindernder Fahrbahnbeläge aus schalltechnischer Sicht sinnvoll ist.  

Weiterhin sollten bei anstehenden Fahrbahnsanierungen auch lärmarme („konische“) 

Schachtdeckel-Konstruktionen eingebaut werden.  

6.5 Ruhige Gebiete  

6.5.1 Allgemeines  

Nach § 47d Abs. 2 BImSchG soll es auch Ziel der Lärmaktionsplanung sein, ruhige Gebiete 

gegen eine Zunahme des Lärms zu schützen. Hierfür können Gebiete als „Ruhige Gebiete“ in 

Lärmaktionsplänen ausgewiesen werden. Es ist auch die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes 

allein zur Ausweisung ruhiger Gebiete möglich, wenn keine Lärmprobleme und Lärmauswir-

kungen vorliegen.  
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In der EU-Umgebungslärmrichtlinie wird zwischen ruhigen Gebieten in Ballungsräumen und 

ruhigen Gebieten auf dem Land unterschieden. Begriffsdefinitionen finden sich in Artikel 3 

Buchstabe l) und m) der Umgebungslärmrichtlinie:  

• l) „ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum“ [ist] ein von der zuständigen Behörde festge-

legtes Gebiet, in dem beispielsweise der LDEN-Index oder ein anderer geeigneter  Lär-

mindex für sämtliche Schallquellen einen bestimmten, von dem Mitgliedstaat festgeleg-

ten Wert nicht übersteigt;  

• m) „ruhiges Gebiet auf dem Land“ [ist] ein von der zuständigen Behörde festgelegtes 

Gebiet, das keinem Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm ausgesetzt 

ist.  

Die letztgenannte Kategorie ist für die Lärmaktionsplanung in Inning relevant.  

In den LAI-Hinweisen zur Lärmaktionsplanung heißt es zu ruhigen Gebieten auf dem Land: 

„Als ruhige Gebiete auf dem Land kommen großflächige Gebiete in Frage, die keinen anthro-

pogenen Geräuschen (z. B. Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe- oder Freizeitlärm) ausgesetzt 

sind. Dies gilt nicht für Geräusche durch die forst- und landwirtschaftliche Nutzung der Gebiete. 

Ruhige Gebiete sind deshalb zunächst in den Bereichen zu suchen, die gemäß § 4 Abs. 4 der 

34. BImSchV nicht kartiert wurden. Die Auswahl der ruhigen Gebiete auf dem Land kann ent-

weder durch Ortskenntnis und Vorwissen über die herrschende Lärmbelastung (Abwesenheit 

von relevanten Lärmeinwirkungen) oder durch Berechnung mit einem Lärmmodell erfolgen. 

Ein Anhaltspunkt für eine Festlegung ruhiger Gebiete ist zumindest dann gegeben, wenn Pe-

gelwerte von LDEN = 40 dB(A) nicht überschritten werden. Dabei kommen nicht sämtliche lärm-

armen Bereiche in Betracht, sondern nur solche, die von Menschen zur Erholung genutzt wer-

den können. Die ruhigen Gebiete sollen dabei den tatsächlichen Bedarf an Erholungsflächen 

abbilden. Sie dienen dem Gesundheitsschutz und bieten Rückzugsmöglichkeiten.“  

6.5.2 Ruhige Gebiete in der Gemarkung Inning  

Nachfolgende Abbildung zeigt den Flächennutzungsplan der Gemeinde Inning am Ammersee. 

Als Erholungsflächen kämen insbesondere die Waldflächen in Betracht.  

Allerdings durchschneiden die Autobahn A 96 die Gemarkung in West-Ost-Richtung; die B 471 

nördlich der Autobahn die Gemarkung in Nord-Süd-Richtung.  

Die bis an die B 471 bzw. an die A 96 heranreichenden Waldflächen weisen daher nahezu 

komplett flächendeckend Lärmpegel LDEN > 40 dB(A) auf.  

Die südlich des Ortsbereiches Inning zwischen Buch und Bachern gelegene Waldfläche weist 

im nördlichen Bereich ebenfalls noch von der A 96 verursachte Lärmpegel LDEN > 40 dB(A) auf 

und wird zudem von den Staatsstraßen St 2067 und St 2070 tangiert. Die Verkehrsbelastun-

gen dieser Straßen liegen mit einer DTV von ca. 5.500 Kfz / 24h (St 2067) bzw. ca. 3.800 Kfz 

/ 24h (St 2070) zwar deutlich unterhalb der Belastungsschwelle der zu kartierenden Straßen, 

verursachen aber bis zu Abständen von mehreren hundert Metern zu den jeweiligen Straßen 

ebenso noch Lärmpegel LDEN > 40 dB(A).  
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Abbildung 2: Flächennutzungsplan der Gemeinde Inning ca. M 1:40.000  
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Es verbleiben somit in Inning nur geringfügige Teilbereiche von Erholungsflächen, die Lärm-

pegel von LDEN < 40 dB(A) aufweisen.  

Auf Vorschläge für die Ausweisung ruhiger Gebiete wird daher verzichtet.  

7 Zusammenfassung des Aktionsplans mit den in Anhang V der 

Umgebungslärmrichtlinie genannten relevanten Angaben  

7.1 Allgemeine Angaben  

7.1.1 Beschreibung der Gemeinde sowie der zu berücksichtigenden Lärmquellen  

Die Gemeinde Inning a. Ammersee mit ca. 4.800 Einwohnern gehört zum Landkreis Starnberg 

und damit zur Metropolregion München.  

Die Nähe zur Autobahn A 96 und die Ortsdurchfahrt der St 2067 als Verlängerung der Bun-

desstraße B 471 sind wichtige Standortfaktoren, wirken sich jedoch auch belastend auf die 

Bevölkerung des Ortes aus. Eine geplante Verlegung der Staatsstraße als Ortsumfahrung 

(Westtrasse) stellt derzeit aufgrund zweier ablehnender Bürger- entscheide keine Option dar. 

Die Verkehrsbelastung auf der Ortsdurchfahrt ist mit einem DTV von ca. 14.000 Kfz/24h und 

einem Schwerverkehrsanteil von ca. 4 % bis ca. 5 % als hoch zu bewerten.  

Andere Lärmquellengruppen sind im Rahmen der Lärmaktionsplanung nicht zu berücksichti-

gen.  

Der seit November 2016 im Entwurf vorliegende Lärmaktionsplan der Gemeinde Inning a. Am-

mersee wurde auf Grundlage aktueller Straßenverkehrsbelastungen fortgeführt. Für die Orts-

durchfahrt der St 2067 wurden Belastungen verwendet, die vom Ingenieurbüro für Verkehrs-

planung Prof. Dr.-Ing. Kurzak 2018 durch Knotenpunktzählungen entlang der gesamten Orts-

durchfahrt ermittelt und 2019 nochmals, insbesondere hinsichtlich des Umrechnungsfaktors 

vom werktäglichen auf den mittleren Verkehrswert hin, validiert wurden.  

7.1.2 Zuständige Behörde  

Name der Stadt/Gemeinde:  Inning a. Ammersee  

Gemeindekennziffer:   9188126  

Ansprechpartner:   Herr Bürgermeister Walter Bleimaier  

Anschrift:    82266 Inning a. Ammersee, Pfarrgasse 13  

E-Mail/Telefon:   gemeinde@inning.de / 08143 921-26  

Internet:    www.inning.de  

http://www.inning.de/
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7.1.3 Rechtlicher Hintergrund  

Die Aktionsplanung erfolgt auf Grundlage der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG und 

deren nationaler Umsetzung in §§ 47a-f BImSchG sowie Art. 2 Abs. 3 und Art. 4 Satz 2 BayIm-

SchG.  

7.1.4 Geltende Grenzwerte 

Die geltenden nationalen Grenzwerte für Straßenverkehrslärm (Angaben in dB(A)) sind in der 

folgenden Tabelle zusammengefasst.  

 

Für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen an bestehenden Straßen sind die Richtlinien für 

straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm (Lärmschutz-

Richtlinien-StV) maßgebend.  

Als Anhaltswerte für die Lärmaktionsplanung wurden LDEN/LNight größer 67 dB(A) / 57 dB(A) 

sowie mehr als 50 Betroffene herangezogen.  

7.2 Bewertung der Ist-Situation  

7.2.1 Zusammenfassung der Daten der strategischen Lärmkartierung  

Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Personen  
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Geschätzte Zahl der von Lärm an Hauptverkehrsstraßen belasteten Flächen und Wohnungen  

 

7.2.2 Bewertung der Anzahl von Personen, die Umgebungslärm ausgesetzt sind 

289 Personen sind tags und / oder nachts hohen Belastungen ausgesetzt. (Lr,Tag > 65 dB(A) 

und / oder Lr,Nacht > 55 dB(A); Lärmschwerpunkte).  

205 Personen sind tags und / oder nachts sehr hohen Belastungen ausgesetzt. (Lr,Tag > 67 

dB(A) und / oder Lr,Nacht > 57 dB(A); vorrangige Lärmschwerpunkte).  

49 Personen sind tags und / oder nachts sehr hohen Belastungen im gesundheitsgefährden-

den Bereich ausgesetzt. (Lr,Tag > 70 dB(A) und / oder Lr,Nacht > 60 dB(A); vorrangige Lärm-

schwerpunkte mit Gesundheitsgefährdung).  

7.2.3 In der Gemeinde vorhandene Lärmprobleme und verbesserungsbedürftige Situationen  

Wohngebäude in Lärmschwerpunkten und vorrangigen Lärmschwerpunkten finden sich aus-

schließlich entlang der St 2067 (Brucker Str. / Münchner Str. / Marktplatz / Herrschinger Str.).  

7.3 Maßnahmenplanung  

7.3.1 Bereits vorhandene Maßnahmen zur Lärmminderung  

• Tempolimit für die St 2067 zwischen Brucker Str. 14 und Herrschinger Str. 14 auf 

30 km/h zur Nachtzeit (22 bis 6 Uhr); Anordnung vom 22.01.2020, Umsetzung ca. Ende 

Mai 2020  

• Lärmarmer Fahrbahnbelag auf der A 96 (seit Herbst 2019: DSH-V 5; vorher: SMA)  

• Lärmschutzwände und-wälle an der A 96  

7.3.2 Geplante Maßnahmen zur Lärmminderung für die nächsten fünf Jahre und ergänzende 

Maßnahmen  

• M1 räumliche und zeitliche Ausweitung der bestehenden Geschwindigkeitsbeschrän-

kung auf den Bereich zwischen Brucker Str. 22 und Herrschinger Str. 54 (30 km/h, 0-24 

Uhr)  

• M2 Prüfung und bei Vorliegen der Voraussetzungen Sanierung des Straßenbelags der 

Ortsdurchfahrt mit lärmarmer Fahrbahnoberfläche: Im Zuge der nächsten Fahrbahn-
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sanierung der Ortsdurchfahrt der St 2067 wird geprüft, ob die Voraussetzungen vorlie-

gen, um einen lärmmindernden Fahrbahnbelag einzubauen. Einbau lärmarmer („koni-

scher“) Schachtdeckel-Konstruktionen bei anstehenden Sanierungen.  

• Ergänzende Maßnahmen:  

Ergänzend werden flankierend weitere, für die Gemeinde kurzfristig umzusetzende 

Maßnahmen festgelegt, denen allerdings kein unmittelbar messbarer Effekt für die Re-

duzierung der Lärmbelastung zukommen kann. Sie werden deshalb als zu prüfende und 

ggf. umzusetzende Maßnahmen festgelegt:  

 Die Durchführung von privaten, lokal möglichen und sinnvollen aktiven Lärm-

schutzmaßnahmen entlang der St 2067 (Herrschinger Str./Marktplatz/Münchner 

Str./Brucker Str.) soll erleichtert werden. Hier- zu soll demnächst die Einfriedungs-

satzung der Gemeinde Inning angepasst werden sowie ergänzend eine Verord-

nung für Ausnahmeregelungen verabschiedet werden. Diese Maßnahmen kön-

nen nur lokal begrenzt für die (ebenerdigen) Außenbereiche eine Minderungswir-

kung entfalten.  

 Es wurde ein kommunales Förderprogramm zur Verbesserung des baulichen 

Schallschutzes an Bestandsgebäuden im Gemeindegebiet für belastete Ge-

bäude entlang der Ortsdurchfahrt aufgelegt.  

7.3.3 Geschätzte Zahl der entlasteten Personen  

• M1  

Verringerung der Anzahl Personen in Lärmschwerpunkten mit Gesundheitsgefährdung 

um 33 (auf 16)  

Verringerung der Anzahl Personen in vorrangigen Lärmschwerpunkten um 104 (auf 

101)  

Verringerung der Anzahl Personen in Lärmschwerpunkten um 61 (auf 228)  

• M2  

Verringerung der Anzahl Personen in Lärmschwerpunkten mit Gesundheitsgefährdung 

um 26 (auf 23)  

Verringerung der Anzahl Personen in vorrangigen Lärmschwerpunkten um 114 (auf 91)  

Verringerung der Anzahl Personen in Lärmschwerpunkten um 80 (auf 209)  

• M1 + M2  

Verringerung der Anzahl Personen in Lärmschwerpunkten mit Gesundheitsgefährdung 

um 49 (auf 0)  

Verringerung der Anzahl Personen in vorrangigen Lärmschwerpunkten um 165 (auf 40)  

Verringerung der Anzahl Personen in Lärmschwerpunkten um 188 (auf 101)  
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7.3.4 Langfristige Strategien zu Lärmproblemen und Lärmauswirkungen  

Als langfristige Möglichkeit zur Verminderung des Verkehrslärms kommt der generelle Einsatz 

lärmmindernder Regelbauweisen (z. B. SMA 5 oder SMA 8 bzw. DSH-V 5: ca. -2 dB(A)) bei 

anstehenden Fahrbahnsanierungen (auch des untergeordneten Straßennetzes) infrage. Ins-

besondere für das untergeordnete Netz wäre DSH-V 5 aufgrund der höheren Minderungswir-

kung bei Pkw (und den im untergeordneten Netz vorherrschenden geringen Lkw-Anteilen) der 

Vorzug zu geben. Es wird bei anstehenden Belagssanierungen geprüft, ob der Einbau lärm-

mindernder Fahrbahnbeläge aus schalltechnischer Sicht sinnvoll ist. 

Weiterhin werden im Sanierungsfall lärmarme („konische“) Schachtdeckel- Konstruktionen 

eingebaut.  

7.3.5 Ruhige Gebiete  

Aufgrund der durch das Gemeindegebiet verlaufenden Hauptverkehrsstraßen (A 96, B 471, 

St 2067, St 2070 verbleiben in Inning nur geringfügige Teilbereiche von Erholungsflächen 

(Waldflächen), die Lärmpegel von LDEN < 40 dB(A) aufweisen.  

Auf die Ausweisung ruhiger Gebiete wird daher verzichtet.  

7.4 Öffentlichkeitsbeteiligung  

Nach Diskussion in den politischen Gremien (Verkehrsausschuss im September 2014 und Ap-

ril 2015, Gemeinderat im Oktober 2014 und Juni 2015) wurde im Juli 2015 ein Berichtsentwurf 

zur Lärmaktionsplanung vorgelegt.  

Im Mai/Juni 2016 fanden auf Grundlage des Lärmaktionsplan-Entwurfes die Beteiligung der 

Öffentlichkeit sowie die TöB-Beteiligung statt. Die eingegangenen Stellungnahmen (13 von 

Privatpersonen, 6 von TöB) wurden in der Gemeinderatssitzung im September 2016 behandelt 

und im Bericht zur Lärmaktionsplanung vom November 2016 gewürdigt.  

Der Entwurf des Lärmaktionsplans wurde auf der Grundlage aktualisierter Verkehrsuntersu-

chungen fortgeschrieben. Der aktualisierte Entwurf des Lärmaktionsplans wurde in der Ge-

meinderatssitzung am 28.01.2020 vorgestellt. In der Zeit vom 17.02.2020 bis 19.03.2020 fand 

eine erneute Beteiligung der Öffentlichkeit sowie (fristverlängert bis 31.03.2020) der Träger 

öffentlicher Belange (TöB) zum Entwurf des Lärmaktionsplans, Stand 03.02.2020, statt. Es 

gingen 5 Stellungnahmen von Privatpersonen sowie 9 Stellungnahmen von Trägern öffentli-

cher Belange ein.  

Der endgültige Lärmaktionsplan wurde der Öffentlichkeit bekannt gegeben und ist auf der In-

ternetseite der Gemeinde Inning a. Ammersee veröffentlicht.  

 



Gemeinde Inning a. A. Lärmaktionsplan 11. November 2021 

6697_23_b_rev8_.docx  38 

7.5 Kosten zur Umsetzung der Maßnahmen (überschlägige Schätzung)  

• M1 geringe Kosten zur Aufstellung der Schilder  

• M2 geringe Mehrkosten  

7.6 Evaluierung  

Der Lärmaktionsplan wird gemäß § 47d Abs. 5 BImSchG bei bedeutsamen Entwicklungen für 

die Lärmsituation, ansonsten jedoch spätestens nach 5 Jahren überprüft und erforderlichen-

falls überarbeitet. Erfahrungen und Ergebnisse des Aktionsplans werden dabei ermittelt und 

bewertet.  

Eine Überprüfung des vorliegenden Lärmaktionsplanes erfolgt nach Vorlage der nächsten 

Lärmkartierung im Jahr 2022.  

7.7 Einvernehmen  

Mit Schreiben vom 08.11.2021 erteilte die Regierung von Oberbayern das Einvernehmen nach 

Art. 4 Satz 2 BayImSchG zum Lärmaktionsplan-Entwurf.  

7.8 Inkrafttreten des Aktionsplans  

05.10.2021: Beschluss durch den Gemeinderat  

Inning am Ammersee, 11.11.2021  
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A1.1 Lärmkarte Straßenlärm 24h LDEN ca. M 1:10.000  
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A1.2 Lärmkarte Straßenlärm nachts LNight ca. M 1:10.000  
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A2.1 Übersichtskarte betroffene Gebäude M 1:5.000 (Bestand; M0)  
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A2.2 Berechnungsergebnisse (Bestand; M0)  

Adresse ID Lr_T Lr_N Nut-
zung  

EINW >67_T >57_N >70_T >60_N 

    (dBA) (dBA)           

Am Kehlfeld 16 3517510 68.8 59.0 WA 6 x x     

Brucker Straße 4 3517996 68.8 57.5 MI 4 x x     

Brucker Straße 8 3569430 65.5 54.5 MI 3         

Brucker Straße 10a 3517997 68.4 57.3 MI 2 x x     

Brucker Straße 14 3517998 68.9 57.8 MI 6 x x     

Brucker Straße 15 3518006 68.7 57.4 MI 1 x x     

Brucker Straße 16 3518000 71.7 61.4 MI 2 x x x x 

Brucker Straße 17 3518005 70.7 59.4 MI 3 x x x   

Brucker Straße 18 3517999 71.3 61.9 MI 3 x x x x 

Brucker Straße 20 3518001 69.7 60.8 MI 7 x x   x 

Brucker Straße 22 3518002 69.9 61.0 MI 1 x x   x 

Brucker Straße 23 3518003 69.9 59.0 MI 2 x x     

Herrschinger Straße 1 3517247 72.9 60.7 MI 5 x x x x 

Herrschinger Straße 3,5 3517246 72.1 59.9 MI 18 x x x   

Herrschinger Straße 4 3517325 66.3 54.2 MI 7         

Herrschinger Straße 6 3517321 69.5 57.3 MI 12 x x     

Herrschinger Straße 8 3517318 66.9 54.8 MI 4         

Herrschinger Straße 10 3517315 68.1 56.0 MI 11 x       

Herrschinger Straße 11a 3517251 66.3 56.4 WA 2         

Herrschinger Straße 12 3517313 68.7 57.0 MI 2 x       

Herrschinger Straße 13 3517250 65.4 55.6 WA 9         

Herrschinger Straße 14 3517311 67.4 56.2 MI 4 x       

Herrschinger Straße 16 3517309 65.3 54.7 MI 3         

Herrschinger Straße 17 3517263 66.8 57.1 WA 3   x     

Herrschinger Straße 18 3517307 69.1 59.3 MI 4 x x     

Herrschinger Straße 19 3517262 66.4 56.7 WA 4         

Herrschinger Straße 20 3517305 68.8 59.1 MI 1 x x     

Herrschinger Straße 21 3517297 67.6 57.9 MI 2 x x     

Herrschinger Straße 24 3517304 68.8 59.1 MI 2 x x     

Herrschinger Straße 24a 9012786 67.7 58.0 MI 4 x x     

Herrschinger Straße 26 3517302 67.5 57.8 MI 11 x x     

Herrschinger Straße 28 3517298 69.6 59.9 MI 9 x x     

Herrschinger Straße 29 3517293 66.2 56.6 MI 5         

Herrschinger Straße 31 3517292 67.3 57.6 MI 3 x x     

Herrschinger Straße 33 3517295 65.8 56.1 MI 2         

Herrschinger Straße 36 3517524 67.9 58.2 MI 4 x x     

Herrschinger Straße 52 3517508 66.3 56.5 WA 4         

Herrschinger Straße 54 3517507 66.6 56.7 WA 4         

Marktplatz 1 3517214 67.9 56.0 MI 16 x       

Marktplatz 2 3517215 68.9 57.0 MI 7 x       

Marktplatz 3 3517216 69.0 57.0 MI 4 x       

Marktplatz 4 3517217 66.2 54.2 MI 6         

Marktplatz 6 3517326 71.0 59.0 MI 2 x x x   

Marktplatz 7 3517330 67.8 55.8 MI 2 x       
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Adresse ID Lr_T Lr_N Nut-
zung  

EINW >67_T >57_N >70_T >60_N 

    (dBA) (dBA)           

Marktplatz 8a,8 3517329 66.8 54.8 MI 6         

Marktplatz 9 3517331 68.3 56.3 MI 3 x       

Marktplatz 10 3517333 69.2 57.2 MI 4 x x     

Marktplatz 13 3517212 68.4 56.4 MI 5 x       

Marktplatz 14 3517213 67.5 55.6 MI 4 x       

Mühlstraße 9 3517248 68.7 58.1 WA 6 x x     

Münchner Straße 1 3517211 66.7 55.3 MI 8         

Münchner Straße 2 3518134 71.7 60.3 MI 6 x x x x 

Münchner Straße 3 3518015 69.4 58.0 MI 2 x x     

Münchner Straße 4 3518016 66.5 55.3 MI 6         

Münchner Straße 5 3518014 68.7 57.4 MI 10 x x     

Münchner Straße 7 3518013 66.1 55.1 MI 8         

Münchner Straße 9 3518012 70.5 59.2 MI 2 x x x   

Münchner Straße 13a 3517993 65.2 54.4 MI 3         

 

Anmerkungen und Erläuterungen:  

Lr_T ....................... Beurteilungspegel tags (nach RLS-90);  

Lr_N ....................... Beurteilungspegel nachts (nach RLS-90);  

EINW ..................... Anzahl Einwohner;  

>67_T .................... Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete tags (67 dB(A));  

>57_N .................... Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete nachts (57 dB(A));  

>70_T .................... Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete tags (70 

dB(A));  

>60_N .................... Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete nachts (60 

dB(A)).  
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A3.1 Übersichtskarte betroffene Gebäude M 1:5.000 (30 km/h, M1)  
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A3.2 Berechnungsergebnisse (30 km/h, M1)  

Adresse ID Nut-
zung  

EINW Lr_T_30 Lr_N_30 d_30_T d_30_N >67_T >57_N >70_T >60_N 

      (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)         

Am Kehlfeld 16 3517510 WA 6 66.4 56.6 -2.4 -2.4         

Brucker Straße 4 3517996 MI 4 66.4 57.5 -2.4 0.0   x     

Brucker Straße 8 3569430 MI 3 63.2 54.5 -2.3 0.0         

Brucker Straße 10a 3517997 MI 2 66.0 57.3 -2.4 0.0   x     

Brucker Straße 14 3517998 MI 6 66.4 57.6 -2.5 -0.2   x     

Brucker Straße 15 3518006 MI 1 66.3 57.4 -2.4 0.0   x     

Brucker Straße 16 3518000 MI 2 69.3 60.5 -2.4 -0.9 x x   x 

Brucker Straße 17 3518005 MI 3 68.3 59.4 -2.4 0.0 x x     

Brucker Straße 18 3517999 MI 3 68.9 60.1 -2.4 -1.8 x x   x 

Brucker Straße 20 3518001 MI 7 67.4 58.6 -2.3 -2.2 x x     

Brucker Straße 22 3518002 MI 1 68.4 59.6 -1.5 -1.4 x x     

Brucker Straße 23 3518003 MI 2 67.5 58.7 -2.4 -0.3 x x     

Herrschinger Straße 1 3517247 MI 5 70.4 60.7 -2.5 0.0 x x x x 

Herrschinger Straße 3,5 3517246 MI 18 69.6 59.9 -2.5 0.0 x x     

Herrschinger Straße 4 3517325 MI 7 63.8 54.1 -2.5 -0.1         

Herrschinger Straße 6 3517321 MI 12 67.0 57.3 -2.5 0.0   x     

Herrschinger Straße 8 3517318 MI 4 64.5 54.8 -2.4 0.0         

Herrschinger Straße 10 3517315 MI 11 65.6 55.9 -2.5 -0.1         

Herrschinger Straße 11a 3517251 WA 2 63.8 54.2 -2.5 -2.2         

Herrschinger Straße 12 3517313 MI 2 66.2 56.5 -2.5 -0.5         

Herrschinger Straße 13 3517250 WA 9 62.9 53.3 -2.5 -2.3         

Herrschinger Straße 14 3517311 MI 4 64.9 55.2 -2.5 -1.0         

Herrschinger Straße 16 3517309 MI 3 62.8 53.1 -2.5 -1.6         

Herrschinger Straße 17 3517263 WA 3 64.3 54.6 -2.5 -2.5         

Herrschinger Straße 18 3517307 MI 4 66.6 56.9 -2.5 -2.4         

Herrschinger Straße 19 3517262 WA 4 64.0 54.3 -2.4 -2.4         

Herrschinger Straße 20 3517305 MI 1 66.4 56.6 -2.4 -2.5         

Herrschinger Straße 21 3517297 MI 2 65.1 55.5 -2.5 -2.4         

Herrschinger Straße 24 3517304 MI 2 66.3 56.6 -2.5 -2.5         

Herrschinger Straße 24a 9012786 MI 4 65.3 55.5 -2.4 -2.5         

Herrschinger Straße 26 3517302 MI 11 65.0 55.3 -2.5 -2.5         

Herrschinger Straße 28 3517298 MI 9 67.1 57.4 -2.5 -2.5 x x     

Herrschinger Straße 29 3517293 MI 5 63.8 54.1 -2.4 -2.5         

Herrschinger Straße 31 3517292 MI 3 64.8 55.1 -2.5 -2.5         

Herrschinger Straße 33 3517295 MI 2 63.4 53.7 -2.4 -2.4         

Herrschinger Straße 36 3517524 MI 4 65.4 55.7 -2.5 -2.5         

Herrschinger Straße 52 3517508 WA 4 64.5 54.6 -1.8 -1.9         

Herrschinger Straße 54 3517507 WA 4 65.4 55.4 -1.2 -1.3         

Marktplatz 1 3517214 MI 16 65.4 55.9 -2.5 -0.1         

Marktplatz 2 3517215 MI 7 66.5 57.0 -2.4 0.0         

Marktplatz 3 3517216 MI 4 66.5 57.0 -2.5 0.0         

Marktplatz 4 3517217 MI 6 63.8 54.2 -2.4 0.0         

Marktplatz 6 3517326 MI 2 68.5 59.0 -2.5 0.0 x x     

Marktplatz 7 3517330 MI 2 65.3 55.8 -2.5 0.0         
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Adresse ID Nut-
zung  

EINW Lr_T_30 Lr_N_30 d_30_T d_30_N >67_T >57_N >70_T >60_N 

      (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)         

Marktplatz 8a,8 3517329 MI 6 64.3 54.8 -2.5 0.0         

Marktplatz 9 3517331 MI 3 65.8 56.3 -2.5 0.0         

Marktplatz 10 3517333 MI 4 66.7 57.2 -2.5 0.0   x     

Marktplatz 13 3517212 MI 5 66.0 56.4 -2.4 0.0         

Marktplatz 14 3517213 MI 4 65.1 55.6 -2.4 0.0         

Mühlstraße 9 3517248 WA 6 66.2 56.5 -2.5 -1.6         

Münchner Straße 1 3517211 MI 8 64.3 55.3 -2.4 0.0         

Münchner Straße 2 3518134 MI 6 69.2 60.3 -2.5 0.0 x x   x 

Münchner Straße 3 3518015 MI 2 66.9 58.0 -2.5 0.0   x     

Münchner Straße 4 3518016 MI 6 64.1 55.3 -2.4 0.0         

Münchner Straße 5 3518014 MI 10 66.3 57.4 -2.4 0.0   x     

Münchner Straße 7 3518013 MI 8 63.8 55.1 -2.3 0.0         

Münchner Straße 9 3518012 MI 2 68.0 59.2 -2.5 0.0 x x     

Münchner Straße 13a 3517993 MI 3 62.9 54.4 -2.3 0.0         

 

  

Anmerkungen und Erläuterungen:  

EINW .....................Anzahl Einwohner;  

Lr_T_30 ..................Beurteilungspegel tags (nach RLS-90) für 30 km/h;  

Lr_N_30 .................Beurteilungspegel nachts (nach RLS-90) für 30 km/h;  

d_30_T ...................Pegelminderung aufgrund der Geschwindigkeitsreduzierung tags;  

d_30_N ..................Pegelminderung aufgrund der Geschwindigkeitsreduzierung nachts;  

>67_T .....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete tags (67 dB(A));  

>57_N ....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete nachts (57 dB(A));  

>70_T .....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete tags (70 dB(A));  

>60_N ....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete nachts (60 dB(A)).  
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A4.1 Übersichtskarte betroffene Gebäude M 1:5.000 (Belag, M2)  
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A4.2 Berechnungsergebnisse (Belag, M2) 

Adresse ID Nut-
zung  

EINW Lr_T_B Lr_N_B d_B_T d_B_N >67_T >57_N >70_T >60_N 

      (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)         

Am Kehlfeld 16 3517510 WA 6 66.8 57.1 -2.0 -1.9   x     

Brucker Straße 4 3517996 MI 4 66.8 55.6 -2.0 -1.9         

Brucker Straße 8 3569430 MI 3 63.6 52.8 -1.9 -1.7         

Brucker Straße 10a 3517997 MI 2 66.5 55.5 -1.9 -1.8         

Brucker Straße 14 3517998 MI 6 66.9 55.9 -2.0 -1.9         

Brucker Straße 15 3518006 MI 1 66.7 55.5 -2.0 -1.9         

Brucker Straße 16 3518000 MI 2 69.8 59.5 -1.9 -1.9 x x     

Brucker Straße 17 3518005 MI 3 68.7 57.5 -2.0 -1.9 x x     

Brucker Straße 18 3517999 MI 3 69.3 60.0 -2.0 -1.9 x x     

Brucker Straße 20 3518001 MI 7 67.8 58.9 -1.9 -1.9 x x     

Brucker Straße 22 3518002 MI 1 68.6 59.8 -1.3 -1.2 x x     

Brucker Straße 23 3518003 MI 2 68.0 57.1 -1.9 -1.9 x x     

Herrschinger Straße 1 3517247 MI 5 70.9 58.7 -2.0 -2.0 x x x   

Herrschinger Straße 3,5 3517246 MI 18 70.1 57.9 -2.0 -2.0 x x x   

Herrschinger Straße 4 3517325 MI 7 64.3 52.2 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 6 3517321 MI 12 67.5 55.3 -2.0 -2.0 x       

Herrschinger Straße 8 3517318 MI 4 64.9 52.9 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 10 3517315 MI 11 66.1 54.1 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 11a 3517251 WA 2 64.3 54.4 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 12 3517313 MI 2 66.7 55.0 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 13 3517250 WA 9 63.4 53.7 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 14 3517311 MI 4 65.4 54.2 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 16 3517309 MI 3 63.3 52.7 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 17 3517263 WA 3 64.8 55.1 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 18 3517307 MI 4 67.1 57.3 -2.0 -2.0 x x     

Herrschinger Straße 19 3517262 WA 4 64.4 54.7 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 20 3517305 MI 1 66.8 57.1 -2.0 -2.0   x     

Herrschinger Straße 21 3517297 MI 2 65.6 55.9 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 24 3517304 MI 2 66.8 57.1 -2.0 -2.0   x     

Herrschinger Straße 24 9012786 MI 4 65.7 56.0 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 26 3517302 MI 11 65.5 55.8 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 28 3517298 MI 9 67.6 57.9 -2.0 -2.0 x x     

Herrschinger Straße 29 3517293 MI 5 64.3 54.6 -1.9 -2.0         

Herrschinger Straße 31 3517292 MI 3 65.3 55.6 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 33 3517295 MI 2 63.8 54.2 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 36 3517524 MI 4 65.9 56.2 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 52 3517508 WA 4 64.8 55.0 -1.5 -1.5         

Herrschinger Straße 54 3517507 WA 4 65.6 55.6 -1.0 -1.1         

Marktplatz 1 3517214 MI 16 65.9 54.0 -2.0 -2.0         

Marktplatz 2 3517215 MI 7 66.9 55.0 -2.0 -2.0         

Marktplatz 3 3517216 MI 4 67.0 55.0 -2.0 -2.0         

Marktplatz 4 3517217 MI 6 64.3 52.3 -1.9 -1.9         

Marktplatz 6 3517326 MI 2 69.0 57.0 -2.0 -2.0 x       

Marktplatz 7 3517330 MI 2 65.8 53.8 -2.0 -2.0         
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Adresse ID Nut-
zung  

EINW Lr_T_B Lr_N_B d_B_T d_B_N >67_T >57_N >70_T >60_N 

      (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)         

Marktplatz 8a,8 3517329 MI 6 64.8 52.9 -2.0 -1.9         

Marktplatz 9 3517331 MI 3 66.3 54.4 -2.0 -1.9         

Marktplatz 10 3517333 MI 4 67.2 55.3 -2.0 -1.9 x       

Marktplatz 13 3517212 MI 5 66.4 54.4 -2.0 -2.0         

Marktplatz 14 3517213 MI 4 65.6 53.6 -1.9 -2.0         

Mühlstraße 9 3517248 WA 6 66.7 56.1 -2.0 -2.0         

Münchner Straße 1 3517211 MI 8 64.7 53.4 -2.0 -1.9         

Münchner Straße 2 3518134 MI 6 69.7 58.3 -2.0 -2.0 x x     

Münchner Straße 3 3518015 MI 2 67.4 56.1 -2.0 -1.9 x       

Münchner Straße 4 3518016 MI 6 64.5 53.5 -2.0 -1.8         

Münchner Straße 5 3518014 MI 10 66.7 55.6 -2.0 -1.8         

Münchner Straße 7 3518013 MI 8 64.2 53.4 -1.9 -1.7         

Münchner Straße 9 3518012 MI 2 68.5 57.2 -2.0 -2.0 x x     

Münchner Straße 13a 3517993 MI 3 63.3 52.8 -1.9 -1.6         

  

Anmerkungen und Erläuterungen:  

EINW .....................Anzahl Einwohner;  

Lr_T_B ...................Beurteilungspegel tags (nach RLS-90) für lärmarmen Fahrbahnbelag;  

Lr_N_B ...................Beurteilungspegel nachts (nach RLS-90) für lärmarmen Fahrbahnbelag;  

d_B_T ....................Pegelminderung aufgrund des Fahrbahnbelages tags;  

d_B_N ....................Pegelminderung aufgrund des Fahrbahnbelages nachts;  

>67_T .....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete tags (67 dB(A));  

>57_N ....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete nachts (57 dB(A));  

>70_T .....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete tags (70 dB(A));  

>60_N ....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete nachts (60 dB(A)).  
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A5.1 Übersichtskarte betroffene Gebäude M 1:5.000 (M1+M2)  
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A5.2 Berechnungsergebnisse (M1+M2)  

Adresse ID Nut-
zung  

EINW Lr_T_12 Lr_N_12 d_12_T d_12_N >67_T >57_N >70_T >60_N 

      (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)         

Am Kehlfeld 16 3517510 WA 6 64.4 54.6 -2.0 -2.0         

Brucker Straße 4 3517996 MI 4 64.4 55.6 -2.0 -1.9         

Brucker Straße 8 3569430 MI 3 61.4 52.8 -1.8 -1.7         

Brucker Straße 10a 3517997 MI 2 64.2 55.5 -1.8 -1.8         

Brucker Straße 14 3517998 MI 6 64.5 55.7 -1.9 -1.9         

Brucker Straße 15 3518006 MI 1 64.3 55.5 -2.0 -1.9         

Brucker Straße 16 3518000 MI 2 67.4 58.6 -1.9 -1.9 x x     

Brucker Straße 17 3518005 MI 3 66.3 57.5 -2.0 -1.9   x     

Brucker Straße 18 3517999 MI 3 67.0 58.2 -1.9 -1.9   x     

Brucker Straße 20 3518001 MI 7 65.5 56.8 -1.9 -1.8         

Brucker Straße 22 3518002 MI 1 67.5 58.7 -0.9 -0.9 x x     

Brucker Straße 23 3518003 MI 2 65.6 56.8 -1.9 -1.9         

Herrschinger Straße 1 3517247 MI 5 68.4 58.7 -2.0 -2.0 x x     

Herrschinger Straße 3,5 3517246 MI 18 67.6 57.9 -2.0 -2.0 x x     

Herrschinger Straße 4 3517325 MI 7 61.8 52.2 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 6 3517321 MI 12 65.0 55.3 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 8 3517318 MI 4 62.5 52.8 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 10 3517315 MI 11 63.6 53.9 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 11a 3517251 WA 2 61.9 52.2 -1.9 -2.0         

Herrschinger Straße 12 3517313 MI 2 64.3 54.5 -1.9 -2.0         

Herrschinger Straße 13 3517250 WA 9 61.0 51.4 -1.9 -1.9         

Herrschinger Straße 14 3517311 MI 4 62.9 53.2 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 16 3517309 MI 3 60.9 51.2 -1.9 -1.9         

Herrschinger Straße 17 3517263 WA 3 62.4 52.7 -1.9 -1.9         

Herrschinger Straße 18 3517307 MI 4 64.6 54.9 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 19 3517262 WA 4 62.0 52.3 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 20 3517305 MI 1 64.4 54.7 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 21 3517297 MI 2 63.2 53.5 -1.9 -2.0         

Herrschinger Straße 24 3517304 MI 2 64.3 54.6 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 24 9012786 MI 4 63.3 53.6 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 26 3517302 MI 11 63.1 53.3 -1.9 -2.0         

Herrschinger Straße 28 3517298 MI 9 65.1 55.4 -2.0 -2.0         

Herrschinger Straße 29 3517293 MI 5 61.8 52.2 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 31 3517292 MI 3 62.9 53.2 -1.9 -1.9         

Herrschinger Straße 33 3517295 MI 2 61.4 51.8 -2.0 -1.9         

Herrschinger Straße 36 3517524 MI 4 63.5 53.7 -1.9 -2.0         

Herrschinger Straße 52 3517508 WA 4 63.2 53.3 -1.3 -1.3         

Herrschinger Straße 54 3517507 WA 4 64.7 54.7 -0.7 -0.7         

Marktplatz 1 3517214 MI 16 63.5 54.0 -1.9 -1.9         

Marktplatz 2 3517215 MI 7 64.5 55.0 -2.0 -2.0         

Marktplatz 3 3517216 MI 4 64.5 55.0 -2.0 -2.0         

Marktplatz 4 3517217 MI 6 61.8 52.3 -2.0 -1.9         

Marktplatz 6 3517326 MI 2 66.5 57.0 -2.0 -2.0         

Marktplatz 7 3517330 MI 2 63.3 53.8 -2.0 -2.0         
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Adresse ID Nut-
zung  

EINW Lr_T_12 Lr_N_12 d_12_T d_12_N >67_T >57_N >70_T >60_N 

      (dBA) (dBA) (dBA) (dBA)         

Marktplatz 8a,8 3517329 MI 6 62.4 52.9 -1.9 -1.9         

Marktplatz 9 3517331 MI 3 63.8 54.4 -2.0 -1.9         

Marktplatz 10 3517333 MI 4 64.7 55.3 -2.0 -1.9         

Marktplatz 13 3517212 MI 5 64.0 54.4 -2.0 -2.0         

Marktplatz 14 3517213 MI 4 63.1 53.6 -2.0 -2.0         

Mühlstraße 9 3517248 WA 6 64.2 54.5 -2.0 -2.0         

Münchner Straße 1 3517211 MI 8 62.4 53.4 -1.9 -1.9         

Münchner Straße 2 3518134 MI 6 67.3 58.3 -1.9 -2.0 x x     

Münchner Straße 3 3518015 MI 2 65.0 56.1 -1.9 -1.9         

Münchner Straße 4 3518016 MI 6 62.2 53.5 -1.9 -1.8         

Münchner Straße 5 3518014 MI 10 64.4 55.6 -1.9 -1.8         

Münchner Straße 7 3518013 MI 8 62.0 53.3 -1.8 -1.8         

Münchner Straße 9 3518012 MI 2 66.1 57.2 -1.9 -2.0   x     

Münchner Straße 13a 3517993 MI 3 61.2 52.8 -1.7 -1.6         

  

Anmerkungen und Erläuterungen:  

EINW .....................Anzahl Einwohner;  

Lr_T_12 ..................Beurteilungspegel tags (nach RLS-90) mit M1 und M2;  

Lr_N_12 .................Beurteilungspegel nachts (nach RLS-90) mit M1 und M2;  

d_12_T ...................Pegelminderung aufgrund der Kombination der Maßnahmen M1 und M2 tags;  

d_12_N ..................Pegelminderung aufgrund der Kombination der Maßnahmen M1 und M2 nachts;  

>67_T .....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete tags (67 dB(A));  

>57_N ....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte für Wohngebiete nachts (57 dB(A));  

>70_T .....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete tags (70 dB(A));  

>60_N ....................Überschreitung der Lärmsanierungswerte der Lärmschutz-Richtlinien StV für Wohngebiete nachts (60 dB(A)).  
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A6 Protokoll über Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf des Lärm-
aktionsplanes, Stand 13.07.2015  

I. Von den nachfolgend genannten Trägern öffentlicher Belange wurden 
Einwendungen bzw. Anregungen vorgebracht.  

1. Wasserwirtschaftsamt Weilheim, lt. Schreiben vom 12.05.2016, Az.: 1-8700-

STA126-8907/2016  

Generell keine Einwände.  

Hinweis:  

Alte Straßenbeläge können teerhaltige Bestandteile (PAK-Belastung) enthalten. Dies ist bei ggf. vor-

gesehenen Maßnahmen zu bedenken. Bei einem Ausbau des Fahrbahnbelags ist jener zu untersu-

chen und vom Straßenbaulastträger ordnungsgemäß zu entsorgen.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON:  

Keine Anmerkungen von unserer Seite; der Hinweis des Wasserwirtschaftsamtes betrifft nicht unser 

Fachgebiet.  

2. Staatliches Bauamt Weilheim, lt. Schreiben vom 09.06.2016, Az.: S22-4384  

Grundsätzlich keine Einwendungen.  

Hinweis:  

Vielen Dank für die Beteiligung an dem Verfahren zum Lärmaktionsplan für die Gemeinde Inning. 

Nach der Durchsicht der Unterlagen zum Bericht des Ingenieurbüros ACCON können wir wie folgt 

dazu Stellung nehmen.  

Alle Fragen und Vorschläge bezüglich der Markierung und der Beschilderung nach der StVO können 

allein durch das Landratsamt Starnberg beurteilt werden.  

Einem grundhaften Ausbau der St 2067 stehen wir positiv gegenüber. Dies wäre eine gemeinschaft-

liche Maßnahme bei dem nicht nur ein lärmmindernder Fahrbahnbelag aufgebracht wird, sondern 

auch Gehwege und sonstige Randbereiche erneuert werden können. Dazu müsste eine gemein-

same Planung durchgeführt werden, bei dem natürlich die Straße aufgrund ihrer Funktion gewisse 

Mindeststandards besitzen muss.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON:  

Der Hinweis auf Zuständigkeit des LRA Starnberg hinsichtlich Beschilderung nach StVO (gemeint 

sind wohl Geschwindigkeitsbeschränkungen) wird zur Kenntnis genommen; diese Zuständigkeit war 

im Übrigen bekannt.  

Hinsichtlich der positiven Haltung zu „einem grundhaften Ausbau der St 2067“ möchten wir klarstel-

len, dass wir als Maßnahme im Lärmaktionsplan nicht den Ausbau der St 2067 vorgeschlagen ha-

ben, sondern im Zuge ohnehin erforderlichen Fahrbahnsanierungen den Einsatz lärmoptimierter 

Fahrbahnbeläge. Es mag sinnvoll sein, im Zusammenhang mit den Fahrbahnsanierungen auch 
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Gehwege und Randbereiche zu erneuern; dies ist aus unserer Sicht allerdings nicht mehr Gegen-

stand des Lärmaktionsplanes.  

3. Regierung von Oberbayern – Höhere Landesplanungsbehörde, lt. Schreiben vom 

15.06.2016, Az.: 24.2-8291-STA  

Grundsätzlich keine Einwendungen.  

Hinweis:  

Die Regierung von Oberbayern als höhere Landesplanungsbehörde gibt folgende Stellungnahme 

ab:  

Gem. Art. 6 Abs. 2 Nr. 7 Satz 9 BayLplG soll der Schutz der Allgemeinheit vor Lärm und die Rein-

haltung der Luft sichergestellt werden. Im Sinne dieses Grundsatzes sind Maßnahmen zur Redu-

zierung der Lärmbelastung allgemein zu begrüßen. Die Maßnahmen im Einzelnen lassen lan-

desplanerische Belange unberührt.  

Wir weisen darauf hin, dass von Seiten der Regierung von Oberbayern noch eine umfassende ge-

meinsame Stellungnahme der zuständigen Sachgebiete erfolgt, federführend durch das Sachgebiet 

50 Technischer Umweltschutz.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON:  

Die Hinweise, dass der Entwurf des Lärmaktionsplanes landesplanerische Belange unberührt lässt 

sowie eine weitere umfassende gemeinsame Stellungnahme der betroffenen Sachgebiete, feder-

führend durch das Sachgebiet technischer Umweltschutz erfolgt, werden zu Kenntnis genommen.  

4. Regierung von Oberbayern – Höhere Landesplanungsbehörde - Sachgebiet 50 Tech-

nischer Umweltschutz, lt. Schreiben vom 16.06.2016, Az.: 50-8717-STA-1-2016  

Vielen Dank für die Unterrichtung und die Anhörung zum Bericht der Lärmaktionsplanung der Ge-

meinde Inning a. Ammersee an der Bundesstraße B 471 und der Staatsstraße St 2067. Im Rahmen 

der Behördenbeteiligung haben wir unsere zuständigen Sachgebiete beteiligt und nehmen wie folgt 

Stellung zum Bericht der Lärmaktionsplanung der Gemeinde Inning a. Ammersee:  

I. Rechtsfragen Umwelt  

Das Sachgebiet Rechtsfragen Umwelt weist darauf hin, dass gemäß §47 e Abs. 1 Bundes-Immissi-

onsschutzgesetz (BImSchG) die Gemeinden die zuständigen Behörden für die Lärmaktionsplanung 

an Bundes- und Staatsstraßen sind, nicht jedoch an Bundesautobahnen. Die zuständigen Behörden 

an Bundesautobahnen sind nach Art. 8a Abs. 2 Bayerisches Immissionsschutzgesetz (BayImSchG) 

die Regierungen; hier für die Lärmaktionsplanung an der Bundesautobahn A 96 die Regierung von 

Oberbayern.  

Die Gemeinde Inning a. Ammersee würde daher, wenn sie im Lärmaktionsplan Maßnahmen für die 

Bundesautobahn aufnehmen würde, als unzuständige Behörde handeln. Dies hätte die formelle 

Rechtswidrigkeit des Planes zur Folge, d. h. der Plan würde grundsätzlich keine Bindungswirkung 

gegenüber dem zu Umsetzung bzw. Berücksichtigung der Maßnahmen an der Bundesautobahn 

verpflichteten Behörden entfalten.  
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Im Kap. 2.1 unter den rechtlichen Grundlagen ist die Zuständigkeitsregelung entsprechend mit auf-

zunehmen, diese ist in der weiteren Lärmaktionsplanung zu berücksichtigen.  

Ferner fehlen dem Bericht der Lärmaktionsplanung bislang Ausführungen zu langfristigen Strate-

gien, die laut Anhang V der Umgebungslärmrichtlinie (Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Par-

laments und des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungs-

lärm) verpflichtend sind.  

II. Straßenverkehr  

Aus straßenverkehrsrechtlicher Sicht wird zu der im Bericht vorgeschlagenen nächtlichen Reduzie-

rung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h auf der St 2067 wie folgt Stellung genom-

men:  

Lt. Mitteilung sind die zugrunde gelegten Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV (Wohngebiete 

70 dB(A) tags / 60 dB(A) nachts) in der Nacht an 26 Gebäuden überschritten. Die ermittelte Minde-

rungsdifferenz von 50 km/h auf 30 km/h liegt nachts bei 2,4 dB. Die Anzahl der von nächtlicher 

Pegelüberschreitung betroffenen Personen beläuft sich auf ca. 20 (vgl. Bericht – Tabelle 6). Die 

genaue Höhe der jeweiligen Überschreitungen liegt nicht vor.  

Gem. dem Einführungserlass für die Lärmschutz-Richtlinien-StV ist stets diejenige straßenverkehrs-

rechtliche Maßnahme vorzuziehen, die den geringsten Eingriff in den Straßenverkehr darstellt. Je 

weiter der Richtwert überschritten wird, desto gewichtiger können straßenverkehrsrechtliche Lärm-

schutzmaßnahmen sein. Je mehr der Richtwert unter-schritten wird, desto „weicher“ sollen straßen-

verkehrsrechtliche Maßnahmen sein.  

Für Straßen des überörtlichen Verkehrs beschreiben die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien-StV 

regelmäßig die untere Tatbestandsgrenze zum Schutz vor Lärm. Damit wird berücksichtigt, dass 

üblicherweise Anliegern dieser Straßen wegen ihrer der Widmung entsprechenden Verkehrsbedeu-

tung mehr Verkehrslärm zugemutet werden kann als beispielsweise Anliegern von reinen Wohnstra-

ßen.  

Für Straßen des überörtlichen Verkehrs kommen Beschränkungen und Verbote wegen ihrer der 

Widmung entsprechenden Verkehrsbedeutung grundsätzlich nur in Betracht, wenn im begründeten 

Einzelfall besondere Umstände dies zwingend gebieten und dem nicht verkehrliche Belange entge-

genstehen (vgl. § 45 Abs. 9 Satz 2 StVO).  

Unter Ermessensgesichtspunkten überwiegt hier angesichts o. g. Punkte aus straßenverkehrsrecht-

licher Sicht die Funktion der St 2067 als Verbindung des überörtlichen Verkehrs (DTV: 12.029 

Kfz/24h). Vorranging vor einem Tempolimit wäre hier mildere Maßnahmen in Form eines lärmmin-

dernden Fahrbahnbelags bzw. passive Schallschutzmaßnahmen.  

III. Technischer Umweltschutz  

Der Bericht zur Lärmaktionsplanung der Gemeinde Inning a. Ammersee ist aus immissionsschutz-

fachlicher Sicht in seiner Ausgestaltung strukturiert und fachlich plausibel.  

Aus Sicht des Sachgebiets technischer Umweltschutz sind die unter Kap. 6 genannten Maßnah-

menvorschläge für die St 2067 zu unterstützen. Durch die vorgeschlagenen Lärmminderungsmaß-

nahmen (Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h, Sanierung des Straßen-

belags der Staatsstraße St 2067 mit lärmoptimiertem Asphalt) kann eine relevante Reduzierung der 



Gemeinde Inning a. A. Lärmaktionsplan 11. November 2021 

6697_23_b_rev8_.docx  XIX 

Lärmbelastung im Verlauf der St 2067 und damit auch der Anzahl der verkehrslärmbetroffenen An-

wohner erzielt werden. Bei der Lärmaktionsplanung kann und soll auch durch mehrere Maßnahmen, 

wenn auch jede Einzelmaßnahme für sich genommen eine geringere Lärmminderungswirkung auf-

weist, insgesamt eine relevante Verbesserung der Lärmsituation erzielt werden.  

Wie bereits vom Sachgebiet Rechtsfragen Umwelt ausgeführt (siehe auch unser Schreiben vom 

07.08.2013), liegt die Zuständigkeit für die Lärmaktionsplanung an Bundesautobahnen BAB (hier A 

96) gemäß Art. 8a Abs. 2 BayImSchG bei der Regierung von Oberbayern. Da gemäß Kartierung des 

LfU (Landesamt für Umwelt) sowie auch nach den Ergebnissen des vorliegenden Berichts zur Lärm-

aktionsplanung der Firma Accon keine Einwohner von Überschreitungen der Anhaltswerte LDEN > 

67 dB(A) und LNight > 57 dB(A) der für die Regierungen geltenden Hinweise (Hinweise zur Lärmak-

tionsplanung in Bayern nach der EG-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG für die Regierung vom 

31.07.2012) betroffen sind, ist die Aufstellung eines Lärmaktionsplans an der Bundesautobahn 

A 96 im Bereich der Gemeinde Inning a. Ammersee von Seiten der Regierung von Oberbayern 

nicht veranlasst.  

Es wird angemerkt, dass die Gemeinde Inning a. Ammersee durchaus mit der unter Kap. 6 vorge-

schlagenen Maßnahmen M3 (Sanierung des Straßenbelags de A96 mit lärmoptimiertem Asphalt) 

an den zuständigen Straßenbaulastträger für die BAB (ABDSB) herantreten kann. Diese Maßnah-

men darf allerdings nicht in den späteren Lärmaktionsplan als Maßnahme des Lärmaktionsplans mit 

aufgenommen werden, da hierfür die Zuständigkeit der Gemeinde g. o. Ausführung nicht gegeben 

ist, ansonsten würde die Gemeinde als unzuständige Behörde handeln (siehe Ausführungen des 

Sachgebiets Rechtsfragen Um-welt). Im Bericht zur Lärmaktionsplanung sind die Aussagen zur 

Maßnahme M3 an der Bundesautobahn A 96 unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen zu 

überarbeiten. Der Maßnahmenvorschlag für die Bundesautobahn A 96 kann h. E. nur als Hinweis in 

den Lärmaktionsplan mit aufgenommen werden.  

Bei der weiteren Aufstellung des Lärmaktionsplans der Gemeinde Inning a. Ammersee für die in der 

Zuständigkeit der Gemeinde befindliche Staatsstraße St 2067 sind nach ab-schließender Prüfung 

der Maßnahmenvorschläge im Lärmaktionsplan verbindliche Maßnahmen festzulegen. Hierzu sollte 

dann im Lärmaktionsplan ein eigentlicher Punkt „Maßnahmen des Lärmaktionsplan“ aufgenommen 

werden. Unter diesem Punkt sind nicht nur Aussagen zu Maßnahmen in den nächsten fünf Jahren, 

sondern auch Aussagen zu langfristigen Strategien als Mindestanforderungen des Anhang V der 

EG-Umgebungslärmrichtlinie mit aufzunehmen, wie bereits vom Sachgebiet Rechtsfragen Umwelt 

aufgeführt. Hierzu zählt z. B. auch die im Bericht bereits angeführte Ortsumfahrung. Allerdings stellt 

diese derzeit aufgrund eines Bürgerentscheids keine mögliche langfristige Strategie dar.  

In Bezug auf die durch den Verkehrslärm der Staatsstraße St 2067 betroffenen Einwohner wäre 

neben den unter Kap. 6 genannten Maßnahmenvorschlägen auch ein gemeindliches Schallschutz-

fensterprogramm als Lärmminderungsmaßnahme denkbar.  

Zu den Mindestanforderungen für Lärmaktionspläne verweisen wir auf den § 47 d Abs. 2 BImSchG 

i. V. m. den Anhängen V und VI der EG-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG und auf Anlage 2 der 

Hinweise zur Lärmaktionsplanung vom 31.07.2012. Dabei ist u. a. zu beachten, dass für die Meldung 

an die Kommission der EU eine Zusammenfassung des Lärmaktionsplans mit den im Anhang V der 

EG-Richtlinie 2002/49/EG genannten relevanten Angaben erforderlich ist. Eine entsprechende Zu-

sammenfassung ist dem Lärmaktionsplan beizufügen.  

Wir bitten Sie, den endgültigen Lärmaktionsplan nach Einarbeitung und Bewertung der Einwendun-

gen aus der Öffentlichkeitsbeteiligung abschließend zur Erteilung des Einvernehmens nach Art. 8 a 
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Abs. 2 Satz 3 BayImSchG vorzulegen (Lärmaktionspläne der Gemeinden bedürfen des Einverneh-

mens der Regierung). Ferner bitten wir mit dem Antrag auf Erteilung des Einvernehmens, auch die 

Gemeinderatsbeschlüsse zum Lärmaktionsplan zu übermitteln.  

Anmerkung:  

Es wird noch darauf hingewiesen, dass die im Anhang A 3 des Berichts genannten Pegel LDEN und 

LNight falsch bezeichnet sind und nach der RLS 90 Lr,T und Lr,N lauten müssen. Nach der RLS 90 gilt 

für den Tagzeitraum die Zeit zwischen 06:00 – 22:00 Uhr. Der Pegel LDEN dagegen ist nach VBUS 

der Beurteilungspegel über den ganzen Tag (Day, Evening, Night).  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

zu Rechtsfragen Umwelt  

Der Hinweis auf die Nicht-Zuständigkeit der Gemeinde hinsichtlich der Lärmaktionsplanung für die 

Autobahn ist richtig. Die dargestellte Lärmbelastung durch die Autobahn sowie die diskutierte Min-

derungsmaßnahme haben somit nur informellen Charakter.  

Langfristige Strategie (Vorschläge von unserer Seite, hierzu müsste sich die Gemeinde äußern):  

• Ortsumfahrung aufgrund der Ergebnisse der Bürgerentscheide keine Option, 

• Verbesserungen für die Ortsdurchfahrt durch Umsetzung eines Verkehrskonzeptes, das der-

zeit durch das Büro stadt+plan (Herr Bickelbacher) erarbeitet wird,  

• Stärkung ÖPNV,  

• (sämtliche) sanierungsbedürftige Straßen sollen nach Möglichkeit mit einem lärmoptimierten 

Asphalt ausgestattet werden.  

Der Bericht des Entwurfes der Lärmaktionsplanung wird entsprechend ergänzt/ geändert.  

zu Straßenverkehr  

Überschreitungen der Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien StV, ermittelt nach RLS-90, betreffen 

nach den uns vorliegenden Daten 26 Gebäude bzw. 109 Personen. Die in Tabelle 6 angegebene 

Anzahl von 20 Personen > 60 dB(A) LNight ist hiermit nicht vergleichbar, da nach VBUS/VBEB ermit-

telt.  

Die maximalen Beurteilungspegel (RLS-90) betragen 72 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts. Detailan-

gaben zu einzelnen Gebäuden können wir gern nachliefern. Wir sind nach wie vor der Meinung, 

dass aufgrund der Anzahl betroffener Gebäude und Personen und der Pegelhöhe ein nächtliches 

Tempolimit angezeigt ist.  

Die vom ROB vorgeschlagenen „milderen“ Maßnahmen (lärmmindernder Fahrbahnbelag, passiver 

Schallschutz) sind zumindest hinsichtlich des Fahrbahnbelages ohnehin zusätzlich vorgesehen. 

Eine Fahrbahnsanierung ist allerdings derzeit zeitlich nicht absehbar; ein Tempolimit wäre kurzfristig 

realisierbar.  

zu Technischer Umweltschutz  

Die insgesamt positive Stellungnahme zum vorliegenden Entwurf des Lärmaktionsplanes enthält  
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• Hinweise hinsichtlich Maßnahmen an der Autobahn, verbindlich festzulegender Maßnahmen 

und langfristiger Strategien,  

• regt ein gemeindliches Schallschutzfensterprogramm als zusätzliche Maßnahme an sowie  

• weist auf eine notwendige redaktionelle Änderung im Anhang hin.  

Hinweise werden im weiteren Verfahren berücksichtigt und der Bericht entsprechend geändert bzw. 

korrigiert.  

Hinsichtlich des Schallschutzfensterprogrames müsste sich die Gemeinde äußern.  

Ergänzend wird die angesprochene Zusammenfassung (entsprechend dem Musterbericht zur Lärm-

aktionsplanung mit einem maximalen Umfang von 10 Seiten) erstellt.  

5. Handwerkskammer für München und Oberbayern, lt. Schreiben vom 17.06.2016  

Das Maßnahmenpaket aus dem Lärmaktionsplan der Gemeinde Inning dient der Reduzierung des 

Verkehrslärms entlang der Ortsdurchfahrt L2067. Die vorgeschlagenen Maßnahmen basieren auf 

einer Begrenzung der Verkehrsgeschwindigkeit auf 30 km/h sowie der Verwendung eines lärmopti-

mierten Asphaltbelages sowohl für die L2067 als auch für die A96.  

Die Handwerkskammer für München und Oberbayern bewertet die Maßnahmen M2 „Lärmoptimier-

ter Asphalt L2067“ und M3 „Lärmoptimierter Asphalt A 96“ als sehr zielführend. Zumal diese Maß-

nahmen die Lärmemissionen dauerhaft reduzieren und mit einem einmaligen Kostenaufwand ver-

bunden sind.  

Die Maßnahmen M1 „Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h nachts“ erscheint uns wenig ge-

eignet. Die Einführung und Überprüfung des nächtlichen Tempolimits ist hingegen mit einem erheb-

lichen personellen und finanziellen Mehraufwand verbunden. Bei den Kosten handelt es sich um 

wiederkehrende finanzielle Aufwendungen, die unserer Erfahrung nach, nicht im Verhältnis zum 

Wirkungsgrad der Maßnahme stehen.  

Ebenfalls erscheint eine Kombination aus den Maßnahmen M1 und M2 aus den bereits genannten 

Gründen wenig verhältnismäßig.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die vorgeschlagenen Fahrbahnbeläge und Tempo 30 nachts führen rechnerisch zu ca. vergleichba-

ren Pegelminderungen. Selbst mit beiden Maßnahmen verbleiben einige Gebäude mit Beurteilungs-

pegeln oberhalb der Anhaltswerte zur Lärmaktionsplanung bzw. oberhalb der Lärmsanierungswerte 

(für Wohngebiete). Da es keine anderen (aktiven) Maßnahmen gibt halten wir beide Maßnahmen 

nach wie vor für zielführend.  

Personeller/ finanzieller Aufwand zur Überwachung des Tempolimits ist aus unserer Sicht kein stich-

haltiges Argument, da die Überwachung auch mittels stationärem Blitzer oder „Smily“ erfolgen kann.  

6. Landratsamt Starnberg – Untere Immissionsschutzbehörde, lt. Schreiben vom 

16.06.2016, Az.: 400V  

Aus immissionsschutzfachlicher Sicht wird die Aufstellung eines Lärmaktionsplans begrüßt und die 

Umsetzung der im schalltechnischen Bericht vorgeschlagenen Minderungsmaßnahmen empfohlen. 
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Es wird darauf hingewiesen, dass die immissionsschutzfachliche Prüfung des Berichts bzw. des 

noch zu erstellenden Lärmaktionsplans durch die Regierung von Oberbayern erfolgt.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die positive Haltung zum Entwurf des Lärmaktionsplanes wird zur Kenntnis genommen.  

7. Landratsamt Starnberg – Untere Verkehrsbehörde, lt. Schreiben vom 29.07.2016, 

Az.: 30.1-1401.1 Lärmaktionsplan Inning  

Vielen Dank für die Beteiligung an dem Verfahren zum Lärmaktionsplan für die Gemeinde Inning am 

Ammersee. Nach Durchsicht der Unterlagen zum Bericht des Ingenieurbüros ACCON können wir 

wie folgt dazu Stellung nehmen:  

Alle Fragen und Vorschläge bezüglich der Markierung und der Beschilderung nach der StVO müs-

sen in einem gesonderten Termin nochmals mit den Fachstellen besprochen werden. In einem Orts-

termin im Mai wurde bereits über Beschilderungen, Markierungen sowie eine Geschwindigkeitsre-

duzierung von 30 km/h ausführlich diskutiert. Hierbei wurde bereits mitgeteilt, dass unter Berück-

sichtigung der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) eine Geschwindigkeitsreduzierung abzulehnen ist. 

Aufgrund der Lärmberechnung und diverser Überschreitungen der Richtwerte an punktuellen Kon-

fliktbereichen im Zuge der Staatsstraße St 2067 (Ortsdurchfahrt Brucker Straße) müssen die Fach-

stellen allerdings nochmals beraten.  

Alle weiteren Fragen bzgl. lärmarme / lärmoptimierte Straßenbeläge sind durch den Straßenbaulast-

träger (Staatliche Bauamt Weilheim) zu beantworten.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON:  

Die vorgenannten Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

II. Aus der Öffentlichkeit sind folgende Einwendungen und Anregungen 
eingegangen:  

1. FBB - FW - SPD Inning a. Ammersee, lt. Schrieben vom 16.06.2016  

Der Lärmaktionsplan der Fa. Accon wurde auf Grundlage der Anhalts Werte für Lärmüberschreitun-

gen der bayrischen Vorgaben LDEN > 67 dB(A) und LNIGHT > 57 dB(A) erstellt. Das Umweltbundesamt 

(UBA) empfiehlt jedoch schon länger die Lärmwerte um 2 dB zu senken. Tags 65 dB(A) und nachts 

55 dB(A). (Wissenschaftlich belegte Zunahme des Herzinfarktrisikos).  

Die Entscheidung liegt im Ermessen der Gemeinde.  

Wir stellen deshalb den Antrag, dass der Gemeinderat beschließt, dass ab sofort alle Maßnahmen 

auf Basis der niedrigeren Vorgaben des UBA (65/55 dB(A)) durchgeführt werden.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die Formulierung niedrigerer Zielwerte von z.B. 65 dB(A) LDEN (ganztags) / 55 dB(A) nachts liegt in 

der Tat im Ermessen der Gemeinde und entspricht den Vorgaben anderer Bundesländer (z.B. Ba-

den-Württemberg: Aufstellung von Lärmaktionsplänen für Bereiche mit hohen Lärmbelastungen 
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LDEN>65 dB(A) und LNight>55 dB(A); vordringlicher Handlungsbedarf für Lärmminderungsmaßnah-

men in Bereichen mit sehr hohen Lärmbelastungen LDEN>70 dB(A) und LNight>60 dB(A)).  

Wir geben aber zu bedenken, dass die Formulierung niedrigerer Zielwerte nicht automatisch mehr 

bzw. andere Maßnahmen auslöst, da die Maßnahmen ausschließlich im Konsens mit den zuständi-

gen Behörden beschlossen werden können und die Behörden in der Regel wiederum andere Maß-

stäbe zur Beurteilung heranziehen: So wird zur generellen Auslösung der Erforderlichkeit von Lärm-

schutzmaßnahmen die Überschreitung der Lärmsanierungswerte (Straßenlärm/ allgemeine Wohn-

gebiete: 67 dB(A) tags/ 57 dB(A) nachts) vorausgesetzt; restriktive Maßnahmen wie Tempolimits 

setzen die Überschreitung der nochmals höheren Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien StV (allge-

meine Wohngebiete: tags 70 dB(A), nachts 60 dB(A)) voraus.  

Aus unserer Sicht würde der Lärmaktionsplan auf Grundlage niedrigerer Anhaltswerte außer redak-

tionellen keine weiteren Änderungen aufweisen.  

2. Bürgerinitiative für Innings Zukunft (BIZ), lt. Schreiben vom 19.05.2016  

Wie auf der Gemeinde-Homepage aufgefordert, finden Sie hier die Erörterungen zum obigen 

Thema:  

Bundesautobahn A 96  

Unmittelbar nach Fertigstellung der Wesslinger Umfahrung ist eine geänderte Verkehrsführung auf 

der AB 96 zu installieren. Die Beschilderung sollte den Verkehr im Allgemeinen, die LKW`s im Spe-

ziellen über die Ausfahrt Wörthsee in den Süden führen. Dieser Prozess sollte noch im Sommer 

2016 angeschoben werden.  

Die Lücken in den Lärmschutzwänden im Bereich Inning sollen geschlossen werden.  

Im Bereich Inning soll eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h auf der AB installiert werden 

(analog Gilching).  

Der Fahrbahnbelag soll durch einen lärmmindernden Belag getauscht werden.  

Der Echinger Tunnel und die Brücke über die Amper fungieren in bestimmten Situationen als zu-

sätzlichen Lärmquellen bzw. Verstärker. Bei Regen erzeugen die Fugen der Brücken Lärmspitzen, 

der Tunnel verstärkt durch die Trichterwirkung den Lärm. Eine Minderung dieser Sondereffekte hätte 

positive Auswirkung.  

Durchfahrt Inning / Staatsstraße ST 2067  

Nach Fertigstellung der Umfahrung Wessling sollte die Durchfahrt zumindest nachts für LKW ge-

sperrt werden.  

Die Geschwindigkeit sollte nachts auf 30 km/h, tagsüber auf 40 km/h reduziert werden.  

Eine geschwindigkeitsabhängige Ampelschaltung könnte die Durchschnittsgeschwindigkeit auf der 

Durchfahrt regeln. Wird an bestimmten Stellen eine zu hohe Geschwindigkeit gemessen, so sollte 

eine Ampel ein Rotlicht bringen. Damit würden „Raser“ „bestraft“.  

Bundesstraße B 471  

Das Ortsschild könnte an den Kreisel (Abfahrt interkommunales Gewerbegebiet) verlegt werden. 
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Damit würde auf der Strecke bereits Tempo 50 (innerorts) gelten.  

Es ist bekannt, dass die meisten Vorschläge sich bereits in anderen Konzepten finden. Durch die 

nochmalige Aufführung soll die Wichtigkeit weiter unterstrichen werden und Hilfe zur Priorisierung 

gegeben werden.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die Gemeinde ist für eine Lärmaktionsplanung an der Autobahn nicht zuständig; zuständige Behörde 

wäre hier die Regierung von Oberbayern (ROB). Aufgrund der von der Autobahn verursachten Lärm-

pegel ist die Aufstellung eines Lärmaktionsplanes durch die ROB nicht veranlasst (vgl. auch TÖB-

Stellungnahme Nr. 4, III. Technischer Umweltschutz).  

Die bzgl. der Bundesautobahn A 96 vorgeschlagenen Punkte könnten somit in den Lärmaktionsplan 

nur informell aufgenommen werden. Die Gemeinde könnte bei der zuständigen Behörde (ABDSB) 

auf die Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen hinwirken; ein Rechtsanspruch auf Umset-

zung der Maßnahmen besteht aus unserer Sicht allerdings nicht.  

Wir halten neben dem von uns vorgeschlagenen Tempo 30 nachts für die Ortsdurchfahrt auch 

Tempo 40 tags und ein nächtliches Durchfahrtsverbot für LKW für aus schalltechnischer Sicht wün-

schenswerte Maßnahmen. Aufgrund der Rahmenbedingungen halten wir aber Tempo 30 nachts am 

ehesten für konsensfähig mit den zuständigen Behörden. (Die vorliegenden Stellungnahmen der 

Träger öffentlicher Belange sagen allerdings das Gegenteil).  

Der Vorschlag zur Bundesstraße B 471 betrifft nur Gewerbeflächen und ist von daher aus unserer 

Sicht für die Lärmminderungsplanung nicht relevant.  

3. Anwohnerin, lt. Schreiben vom 11.05.2016  

Den Bericht des Ingenieurbüro ACCON Nr. ACB-0715-6697/03, habe ich auf der Homepage der 

Gemeinde gelesen. Leider nur bedingt verstanden.  

Eine Sanierung der Herrschinger Straße im Besonderen wie auch die gesamte Ortsdurchfahrt der 

Gemeinde könnte nicht schaden.  

Im Bereich der Herrschinger Straße haben sich die Fahrbahnen schon eingegraben und Wellen 

zeichnen sich deutlich auf der Fahrbahn ab.  

Im Bericht von ACCON, wir eine besondere Lärmreduzierende Straßenauflage empfohlen. Durch 

die Baumaßnahmen würden sich Staub und Lärm aber erst mal vermehren, bis es besser wird. Auch 

eine Nach Tempolimit 30 km wird aufgeführt, wer soll es kontrollieren? Als Anwohner ist es deutlich 

wahrzunehmen, dass nachts schneller durchgefahren wird.  

Sehr verständlich, dass Sie sich eine Stellungnahme Ihrer Mitbürger wünschen.  

Ich fürchte die eine Gute und Richtige Lösung gibt es nicht für alle Bereich, der gesamten Ortsdurch-

fahrt.  

Ich leiste mir einen breiten üppigen Grünstreifen zwischen Straße und Haus, leider sehr Kosten und 

Pflegeintensiv. Aber sehr hilfreich, Lärm ist zwar noch da, aber gefiltert, die Hausbewohner sind sehr 

froh, dass es Grün ist zur Straße.  

Leider haben nicht alle Anwohner der Ortsdurchfahrt diese Möglichkeiten.  
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Wenn gar nichts passiert, wird in der Gemeinde nicht gut ankommen, wollte man doch so viel Geld 

für die Umgehung ausgeben und meine Meinung das war keine gute Idee. Mehr Straßen, mehr 

Verkehr.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Der Hinweis auf den schlechten Fahrbahnzustand der Ortsdurchfahrt legt den Schluss nahe, dass 

das Minderungspotential eines neuen lärmarmen Fahrbahnbelages u.U. höher ist als rechnerisch 

ermittelt, da ein schlechter Fahrbahnzustand in den Berechnungsvorschriften nicht abgebildet wird.  

Da wir den Einsatz eines lärmarmen Belages nur bei ohnehin anstehenden Fahrbahnsanierungen 

vorgeschlagen haben, werden dadurch keine zusätzlichen Bauarbeiten und somit keine zusätzlichen 

Lärm- oder Staubbelastungen ausgelöst.  

Das Tempolimit müsste in der Tat kontrolliert werden, entweder durch stationäre/ sporadische Kon-

trollen oder durch Rückmeldung an die Autofahrer („Smily“) und das Setzen auf deren Einsicht.  

4. Eigentümer eines Grundstücks, lt. Schreiben vom 07.05.2016  

Nachdem der Untersuchungsbericht der Fa. Accon und der Beschluss des Gemeinderats, Öffent-

lichkeit und Behörden zu unterrichten, bereits knapp ein Jahr alt sind, ist es zu begrüßen, dass jetzt 

Stellungnahmen dazu abgegeben werden können. Insbesondere stellt sich die Frage, nach welcher 

Vorlage oder welchem Plan Accon gearbeitet hat, denn auffällig ist, dass einige Häuser nicht be-

rücksichtigt wurden. Der Untersuchungsbericht sollte deshalb noch entsprechend erweitert werden. 

Im Einzelnen:  

Präsentation Accon S.3, s. Eintragungen in beiliegender Kopie  

• Es fehlt das Haus Brucker Str. 19,  

• Häuser Brucker Str. 8/8a, und Münchner Str. 13, nicht berücksichtigt?  

• Zwischen Kirche und Abzweigung Bacherner Weg sind nur 4 Häuser berücksichtigt. Es sind 

aber 5, Marktplatz Nr. 10, 9, 8, 7, 6.  

• Herrschinger Str. 16, gar nicht betroffen?  

• Haus Herrschinger Str. 13 ohne Kennzeichnung?  

• Häuser Herrschinger Str. 17 / 19, nur blau?  

• Herrschinger Str. 21 ebenfalls ohne Kennzeichnung  

• Es fehlt das Haus Herrschinger Str. 34  

• Herrschinger Str. 52 nur blau? Direkt an der Straße gegenüber Edeka.  

Demzufolge ist auch die Betroffenheitsstatistik nachzubessern. Es ist damit zu rechnen, dass die 

Betroffenen LDEN von 48 auf über 50 ansteigen werden (aufgerundet dann 100), d.h., es sind nicht 

nur nachts Bürger von unzulässigem Lärm betroffen, sondern auch tagsüber.  

Aufgrund der unvollständigen Bestandsaufnahme sowie der zugrunde gelegten Bundesverkehrs-

zählung (BVZ) 2010, die längst veraltet ist und mit der Realität nichts zu tun hat, wird die Anzahl der 

durch Lärm gesundheitlich beeinträchtigten Bürger geringer dargestellt, als sie tatsächlich ist.  
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Unabhängig davon, ob es rechtlich in Ordnung ist, die BVZ 2010 heranzuziehen, stelle ich hiermit 

den Antrag, den Lärmaktionsplan zu korrigieren, und zwar in zwei Schritten: Im ersten Schritt sollten 

unverzüglich die nicht berücksichtigten Häuser eingearbeitet werden, im zweiten sollte dem Verkehr 

Rechnung getragen werden durch die Einarbeitung der BVZ 2015, wenn sie vorliegt.  

Weiterhin ist festzustellen, dass der Lärmaktionsplan mit dem Verkehrskonzept der Fa. Stadt & Plan, 

Bickelbacher, nur den Vorschlag Tempo 30 im Ort gemeinsam hat. Das heißt im Umkehrschluss, 

dass alle anderen Vorschläge zum Verkehrskonzept keine Verbesserung für die Gesundheitsge-

fährdung der Bürger durch Lärm bringen und für Maßnahmen zum Lärmschutz nicht auf das Bickel-

bacher Gutachten gewartet werden muss.  

Da z.Zt. nicht absehbar ist, welche Maßnahmen zur Lärmreduzierung in welchem Zeitraum durch-

geführt werden sollen, bitte ich die Gemeinde um eine schriftliche Aussage dazu. Etwas hinauszu-

schieben, weil es für die Gemeinde Kosten verursacht, ist verständlich, aber irgendwann ist für die 

Betroffenen auch eine Grenze der Zumutbarkeit erreicht.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die Berechnungen basieren auf den Daten der Lärmkartierung 2012, von der Gemeinde bei der 

Regierung von Oberbayern angefragt und im Dezember 2014 zur Verfügung gestellt.  

• Gebäude Brucker Str. 19: in dem uns vorliegenden Datensatz nicht vorhanden,  

• Gebäude Brucker Str. 8 + 8a, Münchner Str. 13: bei den Berechnungen berücksichtigt,  

• dem Gebäude Marktplatz 9 sind in dem uns vorliegenden Datensatz keine Einwohner zuge-

ordnet, deshalb wurden hierfür keine Berechnungen vorgenommen,  

• das Gebäude Herrschinger Str. 16: LDEN/LNight = 65,6 / 56,4 dB(A) (ab LNight 57,0 dB(A) wäre 

es blau eingefärbt),  

• das Gebäude Herrschinger Str. 13: LDEN/LNight = 64,8 / 55,6 dB(A),  

• die Gebäude Herrschinger Str. 17 + 19: nur blau, da nur nachts betroffen (Pegel ganztags 

knapp unter 67 dB(A)),  

• Herrschinger Str. 21 + 34: keine zugeordneten Einwohner, deshalb keine Berechnung,  

• das Gebäude Herrschinger Str. 52: LDEN/LNight = 66,8 / 57,6 dB(A); nur blau, da nur nachts 

betroffen (Pegel ganztags knapp unter 67 dB(A)).  

Wenn man davon ausgeht, dass es sich bei allen vorgenannten Gebäuden ohne zugeordnete Ein-

wohner um Datenfehler handelt, fehlen im Berechnungsmodell entlang der Ortsdurchfahrt insgesamt 

vier Gebäude, von denen vermutlich zwei Gebäude über den Anhaltswerten liegen.  

Anmerkung:  

Die ergänzenden Berechnungen für die vier genannten Gebäude wurden mittlerweile vorgenommen 

(vgl. beiliegende aktualisierte Pläne aus dem Anhang des Berichtes zur Lärmaktionsplanung); die 

im vorherigen Absatz genannten Vermutungen haben sich bestätigt.  

Wir haben die aktuell verfügbaren Verkehrsbelastungen (Bundesverkehrszählung 2010) verwendet. 

Mit den Ergebnissen der Bundesverkehrszählung (BVZ) 2015 ist nach Angaben der zuständigen 

Landesbehörde nicht vor Herbst 2016 zu rechnen.  
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Im Übrigen möchten wir darauf hinweisen, dass eine Zunahme des Beurteilungspegels um 1 dB(A) 

einer Steigerung des Verkehrsaufkommens von ca. 26% entspricht (gleichbleibende LKW-Anteile 

vorausgesetzt). Umgekehrt müsste die Ortsdurchfahrt für eine Reduzierung des Verkehrslärms 

um 1dB(A) um ca. 26% des Verkehrs entlastet werden.  

Vor diesem Hintergrund ist auch zu sehen, dass viele Maßnahmen des Büros stadt+plan – obwohl 

sie die Situation verbessern – von uns im Rahmen der Aktionsplanung nicht bewertet werden, da 

vielfach die konkrete Entlastungswirkung nicht zu beziffern ist oder aber rein rechnerisch sich 

nur im Zehntel-dB(A)-Bereich abspielt.  

5. Anwohner, lt. Schreiben vom 04.05.2016  

Unter Bezug auf das Gemeindeschreiben vom 28.04.2016 möchten meine Frau und ich als unmit-

telbar Betroffene eine Stellungnahme zu o.g. Bericht geben:  

1. Eine Lärmkartierung, die sich auf Daten aus dem Jahr 2010 (Bericht ACCON, S. 9) und obendrein 

offenkundig lediglich auf Berechnungen und nicht auf tatsächliche Messungen stützt (ebd.), muss 

als ungenügend angesehen werden. Eine tatsächliche Messung an den betroffenen Fassaden 

als Berechnungspunkte ist zwingend erforderlich.  

2. Weiterhin ist in Frage zu stellen, ob eine Mitteilung der Messwerte über 24h (S. 10) der tatsäch-

lichen Situation Rechnung trägt. Es sind nicht allein Durchschnittswerte, sondern insbesondere 

auch (ggf. wiederholte) Spitzenwerte, die eine besondere Belastung für die Anwohner darstellen.  

3. Ein neuer Fahrbahnbelag ist zwar begrüßenswert, doch ist bekannt, dass sich lärmmindernde 

Fahrbahnbeläge erst ab Geschwindigkeiten deutlich jenseits der 50 km/h auswirken, da erst dann 

die Reifengeräusche die der Motoren übertönen. Dieser Effekt betrifft besonders das langwellige 

Niederfrequenzspektrum, welche größere Entfernungen überbrücken und Gebäudefassaden 

leichter durchdringen. Ein lärmmindernder Fahrbahnbelag kann innerorts seine Wirkung also 

nicht entfalten.  

4. Tempo 30 innerorts erscheint auf den ersten Blick hilfreich. Zu beachten ist jedoch, dass sich 

hierdurch die Durchfahrtszeit der Fahrzeuge verlängert. Es kommt zu vermehrten Abbrems- und 

Beschleunigungsvorgängen und dadurch nicht nur zu mehr Abgasen, sondern auch zu verstärk-

tem Bremsbelagabrieb, welcher für einen signifikanten Anteil am gesamten Feinstaubaufkommen 

verantwortlich ist. Da das Reifengeräusch erst jenseits der 50 relevant ist, ist der Gewinn in 

puncto Lärmreduktion vermutlich überschaubar. Es bleibt zu hoffen, dass Tempo 30 – wenn es 

denn überhaupt genehmigungsfähig ist – mittelfristig wenigstens zu einem gewissen Abschre-

ckungseffekt führt. Dieser dürfte sich aufgrund der Verkehrslage in Inning allerdings auch in en-

gen Grenzen halten.  

5. Mindestens die Hälfte des Jahres sind es – gerade, aber nicht ausschließlich, an Wochenenden 

– Motorradfahrer, welche für eine deutliche Lärmbelastung sorgen. Auf unserem verhältnismäßig 

langen und geraden Abschnitt der Herrschinger Str. halten diese sich häufig nicht an die innerorts 

gültige Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern liegen eben deutlich darüber. Dazu kommt, dass 

es bei Motorradfahrern üblich ist, die Motoren ihrer Maschinen so laut wie möglich zu machen (im 

Motorradfahrerjargon nennt man das „Lebensversicherung“). Da eine Verkehrsüberwachung 

durch Kameras solche Verkehrsteilnehmer nicht erfasst, weil in Deutschland von vorne geblitzt 

wird und Motorräder die Nummernschilder ausschließlich hinten haben, ist diese Lärmbelastung 

nur mit einem Durchfahrtsverbot für Motorräder zu verhindern.  
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6. LKW verursachen nicht nur ein Maximum an Lärm, sondern stoßen auch enorme Mengen an 

Abgasen und Feinstaub aus. Hinzu kommt, dass die Vibrationen der schweren Fahrzeuge sich 

auf Gebäude übertragen und diese langfristig in Mitleidenschaft ziehen. Obwohl dieser Effekt 

schwer nachweisbar ist, beobachten meine Frau und ich ihn beinahe täglich in unserem denk-

malgeschützten Haus. Inning scheint eine bevorzugte Abkürzung für LKW zu sein und es ist 

für uns offensichtlich, dass sich sehr viele von ihnen nicht an die Geschwindigkeitsbegren-

zung innerorts halten. Auch diesem Problem kann nur und ausschließlich mit einem Durch-

fahrtsverbot für LKW begegnet werden.  

Fazit: Die von ACCON vorgeschlagenen Maßnahmen sind – insbesondere langfristig – ungeeignet, 

die Verkehrssituation in Inning in Grenzen zu halten, die die betroffenen Bereiche lebenswert ma-

chen. Sie stellen bestenfalls ein unbedingt notwendiges Mindestmaß dar, welches bereits seit Jah-

ren überfällig ist. Die Gemeinde kann sich allerdings nicht damit zufriedengeben, sondern muss im 

Sinne ihrer Bürger weitere Maßnahmen aktiv verfolgen und umsetzen.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Wir haben die aktuell verfügbaren Verkehrsbelastungen (Bundesverkehrszählung 2010) verwendet. 

Mit den Ergebnissen der Bundesverkehrszählung (BVZ) 2015 ist nach Angaben der zuständigen 

Landesbehörde nicht vor Herbst 2016 zu rechnen.  

Lärmkartierungen und Lärmaktionspläne sind aufgrund der vielen zu betrachtenden Gebäude nur 

auf Grundlage von Berechnungen möglich. Denkbar wären ergänzende Messungen an ausgewähl-

ten Messpunkten zur Validierung der Ergebnisse.  

Ein entsprechendes Angebot hatten wir der Gemeinde im Mai 2015 auf Anforderung erstellt; es 

erfolgte aber keine Beauftragung.  

Bei einer messtechnischen Ermittlung fließen wiederkehrende Pegelspitzen in die Ermittlung des 

Beurteilungspegels ein. Für eine Bewertung einzelner Pegelspitzen gibt es (bislang) in Deutschland 

für Straßenverkehrslärm (wie auch für Schienenlärm) keine Regelungen. Die ergänzende Betrach-

tung einzelner Pegelspitzen würde gegenüber der üblichen Betrachtung der Beurteilungspegel aber 

insbesondere bei seltenen (lauten) Ereignissen ins Gewicht fallen.  

Die vorgeschlagenen (lärmmindernden) Fahrbahnbeläge sind im Rahmen des 2. Konjunkturpaketes 

vielfach verbaut worden, ihre Wirksamkeit ist nachgewiesen. Nach einem Rundschreiben des Ver-

kehrsministeriums Baden-Württemberg ist z.B. SMA 8 (Splittmastixasphalt mit 8 mm Größtkorn) im 

Bereich 30 km/h bis 50 km/h mit einer Minderungswirkung von 2 dB(A) anzusetzen. Der Entwurf des 

Nachfolgers der RLS-90 sieht nach unserem gegenwärtigen Kenntnisstand vergleichbare Regelun-

gen vor.  

Die verlängerte Einwirkzeit der Fahrzeuge bei einer Temporeduzierung ist im angegebenen Minde-

rungspotential von ca. 2,5 dB(A) berücksichtigt Eine Verringerung des Durchschnittstempos führt 

u.E. nicht zu vermehrten Brems- und Beschleunigungsvorgängen, sondern aufgrund der Versteti-

gung des Verkehrsflusses eher zum Gegenteil.  

Verkehrsrestriktionen für einzelne Fahrzeugarten (Durchfahrverbote für Motorräder bzw. LKW) sind 

aus unserer Sicht noch schwieriger durchsetzbar als ein allgemeines Tempolimit und müsste zudem 

gegenüber der Behörde mit konkreten Zahlen belegt werden. Für die Motorräder liegen uns hier 

keine Zahlen vor.  
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Die Wirkung eines LKW-Durchfahrverbotes läge rechnerisch ca. in der gleichen Größenordnung wie 

ein generelles Tempolimit von 30 km/h (wenn man davon ausgeht, mit einem LKW-Durchfahrverbot 

ca. 90 % aller LKW-Fahrten im Ort zu reduzieren).  

Wir stimmen dem Fazit dahingehend zu, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen nur ein Mindest-

maß an wünschenswerter Lärmminderung bewirken. Allein deren Umsetzung muss im Konsens mit 

den zuständigen Behörden erfolgen und ist keineswegs sicher.  

6. Anwohner, lt. Schreiben vom 04.06.2016  

Erstmal vielen Dank, dass wir als Anwohner zum Lärmaktionsplan Stellung nehmen können.  

Leider mussten wir feststellen, dass der vorliegende Bericht des Ingenieurbüros Accon nicht auf 

aktuellem Stand ist und deshalb nicht die reale Belastungssituation der betroffenen Einwohner dar-

stellt.  

Die Anzahl der betroffenen Gebäude und damit die Zahl der betroffenen Einwohner, die über den 

Auslösewerten liegen sind nicht korrekt. Wie aus den beigefügten Anlagen A 2 und A 3 ersichtlich 

ist, fehlen hier mehrere Gebäude. Beispielsweise nenne ich Ihnen hier nur das Haus Herrschinger 

Straße 34 und unser Haus mit der Flur-Nr. 45/2.  

Die Berechnung anhand der Verkehrsbelastung aus Daten der Bundesverkehrszählung (BVZ) 2010 

zu verwenden, ist linde gesagt, eine Frechheit. Sie wissen genau, dass die Verkehrsbelastung in 

den letzten nunmehr sechs Jahren deutlich zugenommen hat. Würde man aktuelle Zahlen verwen-

den, wäre die Belastung der betroffenen Einwohner deutlich höher.  

Die Gemeinde Inning hat somit einen Bericht in Auftrag gegeben und bezahlt, der mit veraltetem 

Zahlenmaterial berechnet wird. Dies ist für die betroffenen Einwohner nicht akzeptabel und hinnehm-

bar. Wir fordern Sie auf den vorliegenden Bericht nicht als Grundlage für weitere Maßnahmen zu 

verwenden, sondern das Ingenieurbüro Accon dazu zu verpflichten, die aktuellen Daten den Bun-

desverkehrszählung (BVZ) 2015 zu verwenden bzw. den Bericht, bei Vorliegen der BVZ 2015, zu 

aktualisieren. Erst die dann vorliegenden Berechnungen und Ergebnisse spiegeln die realen 

Belastungen wider und können als Basis für weitere, dringend notwendige Aktionsplanungen 

verwendet werden.  

Im Bericht wird als eine mögliche Minderungsmaßnahme Tempo 30 (nachts) vorgeschlagen. Der 

Gemeinde Inning ist hinreichend bekannt, dass diese Vorschläge schon mehrmals bei den zustän-

digen Behörden eingereicht und dort mit fadenscheinigen Begründungen abgelehnt wurden. Nach-

dem diese Minderungsmaßname nun erneut vom Ingenieurbüro Accon vorgeschlagen wurde, for-

dern wir die Gemeinde Inning auf, erneut und diesmal mit dem nötigen Nachdruck eine Geschwin-

digkeitsbegrenzung auf Tempo 30 einzufordern. Das bisher vorgebrachte Argument „Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs“ kann nicht alleinig im Vordergrund stehen, da die Lärmbelastungen – wie 

aus dem Gutachten ersichtlich – bei den Einwohnern bereits im gesundheitsgefährdeten Bereich 

liegen.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die beiden hier genannten fehlenden Gebäude wurden schon in einer anderen Stellungnahme er-

wähnt:  

• Gebäude Brucker Str. 19: in dem uns vorliegenden Datensatz nicht vorhanden,  
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• Herrschinger Str. 34: keine zugeordneten Einwohner, deshalb keine Berechnung.  

Beide Gebäude liegen wahrscheinlich nicht über den Anhaltswerten zur Lärmaktionsplanung.  

Wir haben die aktuell verfügbaren Verkehrsbelastungen (Bundesverkehrszählung 2010) verwendet. 

Mit den Ergebnissen der Bundesverkehrszählung (BVZ) 2015 ist nach Angaben der zuständigen 

Landesbehörde nicht vor Herbst 2016 zu rechnen.  

7. Anwohner, lt. Schreiben vom 16.05.2016, mit Unterstützung durch Unterschrift 

von acht weiteren Anwohnern  

Hiermit bedanken wir uns nochmals für das informative Gespräch in ihren Amtsräumen.  

Da wir als direkte Anwohner der Herrschinger Str. (26) durch den Verkehrslärm und der Ampel be-

sonders betroffen sind, sind die aktiven im Gutachten geforderten Maßnahmen sehr wünschenswert 

aber bei objektiver Betrachtung, nicht ausreichend.  

Der ggf. zu verbauende Straßenbelag (Flüsterasphalt) benötigt höhere Verkehrsgeschwindigkeiten, 

damit dieser seine lärmmindernden Effekte nicht verliert. Es erfolgt eine Verschmutzung der Poren 

in der Oberflächenstruktur, die für die Geräuschminderung benötigt werden. Die Fahrgeschwindig-

keit führt zu einer Selbstreinigung. Daher ist diese Art der Ausführung auf Gemeindestraßen nur 

bedingt erfolgreich. Der Termin für eine Realisierung, ist noch fraglich, da betroffene Behördenent-

scheidungen noch zu treffen sind und deren Finanzierung offen ist.  

Eine Geschwindigkeitsbegrenzung, nur in der Nacht ist äußerst hilfreich, deckt das Gro des Ver-

kehrsvolumen für den Tag nicht ab. Daher fordern wir zu den aktiven Maßnahmen zusätzlich passive 

Maßnahmen in den Aktionsplan aufzunehmen!  

Diese sind im Besonderen die Förderung von Lärmschutzmaßnahmen an Gebäuden wie z.B. Lärm-

schutzfenster. Da diese Maßnahmen leider den von uns intensiv genutzten Lebensraum unseres 

Gartens / Terrasse (Balkon) nicht abdecken, erwarten wir ebenfalls eine Änderung der Einfriedungs-

verordnung.  

Es sollen zumindest im Bereich der Hauptverkehrsstraße auch Lärmschutzwände, z.B. Gambionen 

in einem ansprechenderen Design auf der Grundstücksgrenze zulässig sein. Desto näher an der 

Schallquelle umso effektiver. Ein Beispiel für eine solche Maßnahme habe ich als Bild eingefügt. 

Durch eine strukturierte Oberfläche wird der Schall nicht nur reflektiert, sondern auch gestreut.  

Ich bitte diese Varianten zusätzlich im Aktionsplan fest zu verankern, da nur die Summe aller mög-

lichen Maßnahmen hilft, die Grenzwerte zu erreichen bzw. auf ein erträgliches gesundheitsunschäd-

liches Maß zu reduzieren.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Wir haben keinen „Flüsterasphalt“ – gemeint ist hier wohl ein offenporiger Fahrbahnbelag wie z.B. 

auf der A96 westlich des Echinger Tunnels – vorgeschlagen. Die von uns vorgeschlagenen lärm-

mindernden Beläge haben gegenüber offenporigen Belägen eine geringere Wirksamkeit (ca. 2 bis 

3 dB(A) gegenüber > 5dB(A) bei „Flüsterasphalt“), sind dafür aber auch für Innerortsstraßen geeig-

net.  
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Passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster) sind bisher nicht im Aktionsplan enthalten, 

da aus unserer Sicht aktiven Maßnahmen der Vorrang zu geben ist. Hierzu – wie auch zur Einfrie-

dungssatzung – müsste sich die Gemeinde äußern.  

8. Eigentümer eines Grundstückes, lt. Schreiben vom 01.06.2016  

Anwohner der Brucker Straße sind seit Jahren vom stark erhöhten Verkehr massiv betroffen (Lärm, 

Sicherheit). Der Gesamtverkehr ist im nördlichen Bereich nach dem neuen Anschluss der A96 um 

fast 30% angestiegen (von 8.778 Fzg. im Jahr 1995 auf 11.207 im Jahr 2000), weil der alte An-

schluss über die Münchner Straße entfiel.  

Aufgrund dieser „wesentlichen Veränderung“ beim Neubau des Autobahnanschlusses hätten die 

Anwohner der Brucker Straße einen besonderen Anspruch auf Lärmschutzmaßnahmen. Nachdem 

die langjährige Planung einer Entlastungsstraße durch den Bürgerentscheid abgelehnt wurde und 

die Trasse aus dem Flächennutzungsplan genommen wurde, fordern wir – wie in der Bürgerbeteili-

gung zu Lärmaktionsplänen vorgesehen - die Gemeinde auf, dem Lärmschutz in diesem kritischen 

Bereich hohe Priorität einzuräumen.  

Wir nehmen im Folgenden kritisch Stellung zu dem jetzt vorgelegten Lärmaktionsplan.  

Zu klärende Sachfragen (siehe Anhang 1):  

Im Anhang A2 und A3 von Accon werden auf Grund der nach VBUS und RLS 90 berechneten Lärm-

werte die Konfliktbereiche ausgewiesen:  

• Überschreitungen der Anhaltswerte 67 dB(A)/57dB(A) und  

• Überschreitungen der Mindestkriterien nach RLS 90 von 70 dB(A)/60 dB(A) für verkehrsrecht-

liche Maßnahmen.  

Eine Lärmkartierung des Straßenbauamtes München von 2005 für einen Teilbereich der Brucker 

Straße - basierend auf den Verkehrsdaten des DTV 2000 - weist teilweise höhere Lärmwerte auf als 

die im ACCON Gutachten, die auf den Daten des DTV 2010 basiert.  

1. Die Daten im Anhang 1 müssen aus unserer Sicht überprüft und den tatsächlichen Gegebenhei-

ten angepasst werden.  

Fragen und Anregungen zur Strategie der Lärmaktionsplanung (siehe Anhang 2)  

Entlang der Durchgangsstraße sind viele Bürger von Lärm sehr hoch belastet (Tabelle 7 LDEN >67 

dB(A) und LNight >57). Der LAP sollte Lärmbrennpunkte identifizieren und durchführbare Maßnah-

men aufzeigen, wie die Lärmbelastung der Bürger deutlich reduziert werden kann. Das ist nur mit 

Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsverlagerung möglich.  

Es liegt im pflichtgemäßen Ermessen der Gemeinde über die Bewertung und Maßnahmen zum 

Schutz der Bürger zu entscheiden (S.8). Das Umweltbundesamt UBA empfiehlt, Lärmwerte über 

65dB(A) tags und 55dB(A) nachts nicht zu überschreiten, um die Gesundheit zu schützen (be-

legte Zunahme des Herzinfarktrisikos).  

2. Warum setzt die Gemeinde für ihre Aktionsplanung nicht diese niedrigeren „Anhaltswerte“ an, wie 

es das Umweltbundesamt, die Landtagsgrünen in Bayern fordern und wie es in Baden-Württem-

berg vorgegeben wird?  
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Dann sind nach Accon Tab. 6 auch tagsüber 69 Bürger betroffen (nicht nur 48, die gerundet 

unberücksichtigt bleiben) und nachts 74.  

Die Bilanz der Maßnahmen für die innerörtliche Hauptstraße in Kap. 5.1 ist ernüchternd: Auch 

nach den Maßnahmen werden an der Hauptstraße immer noch Bürger mit gesundheitsgefähr-

dendem Lärm belastet. Die notwendige Senkung von 5-6 dB ist nicht für alle Bürger an der Durch-

fahrtsstraße realisierbar (S.13). Die Vermeidung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen sollte 

durch die Lärmaktionsplanung kurzfristig erfolgen. Das ist nach den Ergebnissen des vorgelegten 

Planes nicht möglich, denn die Geschwindigkeitsbeschränkung tagsüber wird aufgegeben und 

die Erneuerung der Fahrbahn wird Jahre dauern.  

Die im Plan vorgeschlagenen Maßnahmen M1 und M2 erreichen selbst die zu hohen Zielwerte 

nicht (S.17), weder kurzfristig noch langfristig. Dazu ist nach Aussagen des Planes eine Verlage-

rung des Verkehrs notwendig.  

3. Welche Schlussfolgerungen zieht die Gemeinde daraus? (Planung eines Tunnels?)  

4. Welche wirksamen Maßnahmen zum Schutz der Bürger an der Durchgangsstraße plant die Ge-

meinde auf der Basis dieser Aussagen des LAP? (Genehmigung und Zuschuss für Lärmschutz-

wände ….)  

5. Warum setzt sich die Gemeinde nicht stärker für die Betroffenen ein? Dazu gehört auch Ver-

kehrsbeschränkungen wie T30 und Lkw Fahrverbote juristisch nach §45(3) StVO einzufordern 

und nicht nur Ablehnungsbescheide der Behörden entgegenzunehmen.  

Im vorliegenden Plan werden im Kap.5.2 Verbesserungen des Lärmschutzes an der A96 vorge-

schlagen, wodurch sich Lärmpegel von 58 dB(A) tags und 51 dB(A) nachts um 2 dB(A) gesenkt 

werden könnten. Hier liegt sicher kein Lärmbrennpunkt vor. Maßnahmen an der Durchgangsstraße 

mit Lärmbelastungen über 70/60 dB(A) haben Vorrang!  

Bisher gibt es zu der Durchführbarkeit der möglichen Maßnahmen im LAP nur unverbindliche Aus-

sagen und Vorschläge. Für eine sinnvolle 2. BW ist eine Klärung absolut notwendig.  

• Welche Maßnahmen wurden wann beantragt, was wurde weiter unternommen?  

• Welche endgültigen Bescheide von den Behörden liegen vor und seit wann?  

• Was kann wann mit welcher Wirkung umgesetzt werden? (Prioritätenliste!)  

• Was soll zu welchen Kosten realisiert werden?  

 

Auf den Anhang 1 vom Einwendungsschreiben mit dem Vergleich der Lärmberechnungen ACCON 

2015 (A2 Konfliktbereiche nach VBUS; ca. M 1:500, A3 Konfliktbereiche nach RLS -90, ca. M 

1:5000) und SBA München von 2005, wird Bezug genommen.  

Beispiele Brucker Str. 

 Accon VBUS Accon RSL-90  SBA RLS 90 (2005)  

Brucker Str.10 a  LNight > 57  LNachts < 60  LNachts > 60  

Brucker Str.10  LNight < 57  LNachts < 60  LNachts > 55  

Brucker Str. 8  LNight < 57  LNachts < 60  LNachts > 60  
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Die berechneten Werte zeigen beispielhaft Differenzen, die für die gesamte Brucker Str. aufgeklärt 

werden müssen. Berechnungen von 2005 zeigen trotz geringeren Verkehrszahlen bereits höhere 

Lärmwerte auf als die im vorliegenden Plan von 2015 (rot) Lärmpegel > 55 dB(A) nach RLS90 von 

2005 sollten sich bei Berechnung nach VBUS im Jahre 2015 in LNight > 57 dB (A) niederschlagen 

(blau).  

Der Einwendungsführer verweist zudem in Anhang 1 auf eine Lärmrasterkarte Brucker Str. 10 und 

10 a nachts (Straßenbauamt München 2005) sowie in Anhang 2 auf Lärmaktionspläne Empfehlun-

gen des Umweltbundesamtes.  

Kritische Frage zum Lärmaktionsplan Inning a. Ammersee:  

Genügt eine persönliche Einladung zur Stellungnahme zum ausliegenden Lärmaktionsplan den An-

sprüchen einer Bürgerbeteiligung? Man kann davon ausgehen, dass mehr als 95 % überhaupt nicht 

verstehen, worum es hier geht.  

Auf die im Abschlussbericht vom Ingenieurbüro ACCON auf Seite 11 befindlichen Tabelle 6 wird 

Bezug genommen.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die angesprochene Untersuchung des Straßenbauamtes München aus dem Jahr 2005 liegt uns 

nicht vor. Eine genaue Erklärung, warum die Untersuchung aus 2005 teilweise höhere Lärmwerte 

ausweist, ist deshalb schwierig.  

Einige generelle Anmerkungen:  

Die Auswertung der von uns angegebenen Konfliktbereiche (nach VBUS bzw. nach RLS-90) beruht 

auf Berechnungen an den einzelnen Gebäudefassaden. Die Ergebnisse flächenhafter Lärmberech-

nungen (Lärmkarten) sind nicht für genaue Rückschlüsse auf die Pegel an den Gebäudefassaden 

geeignet. Zum Vergleich müssten somit die Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen des Straßen-

bauamtes München herangezogen werden.  

Der Verkehrsmengenatlas Bayern weist für die Staatsstraße St 2067 in Inning für das Jahr 2010 

folgende Werte aus: Durchschnittliche Tägliche Verkehrsstärke DTV = 12.029 Kfz/24h, maßgebliche 

stündliche Verkehrsstärke Tags Mt = 698 Kfz/h, maßgebliche stündliche Verkehrsstärke nachts 

Mn = 108 Kfz/h, maßgebliche Schwerverkehrsanteile tags pt = 3,5 %, maßgebliche Schwerverkehrs-

anteile nachts pn = 4.3 %.  

Die entsprechenden Daten für das Jahr 2000 betrugen: DTV = 11.207 Kfz/24h, Mt = 644 Kfz/h, 

Mn = 112 Kfz/h, pt = 5,0 %, pn = 13,1 %.  

Die Emissionspegel (nach RLS-90) betragen für 2010 Lm,E = 61,6 dB(A) / 53,9 dB(A) (tags/ nachts); 

für das Jahr 2000 Lm,E = 62,0 dB(A) / 57,1 dB(A) (tags/ nachts), d.h. aufgrund der geringeren LKW-

Anteile sind die Emissionspegel für 2010 – und damit auch die Beurteilungspegel an den Gebäude-

fassaden – tags geringfügig (einige Zehntel-dB(A) und nachts um mehr als 3 dB(A) niedriger als im 

Jahr 2000.  

Die Formulierung niedrigerer Zielwerte von z.B. 65 dB(A) LDEN (ganztags) / 55 dB(A) nachts liegt in 

der Tat im Ermessen der Gemeinde und entspricht den Vorgaben anderer Bundesländer (z.B. Ba-

den-Württemberg: Aufstellung von Lärmaktionsplänen für Bereiche mit hohen Lärmbelastungen LDEN 
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>65 dB(A) und LNight 55 dB(A); vordringlicher Handlungs-bedarf für Lärmminderungsmaßnahmen in 

Bereichen mit sehr hohen Lärmbelastungen LDEN >70 dB(A) und LNight >60 dB(A)).  

Wir geben aber zu bedenken, dass die Formulierung niedrigerer Zielwerte nicht automatisch mehr 

bzw. andere Maßnahmen auslöst, da die Maßnahmen ausschließlich im Konsens mit den zuständi-

gen Behörden beschlossen werden können und die Behörden in der Regel wiederum andere Maß-

stäbe zur Beurteilung heranziehen: So wird zur generellen Auslösung der Erforderlichkeit von Lärm-

schutzmaßnahmen die Überschreitung der Lärmsanierungswerte (Straßenlärm/ allgemeine Wohn-

gebiete: 67 dB(A) tags/ 57 dB(A) nachts) vorausgesetzt; restriktive Maßnahmen wie Tempolimits 

setzen die Überschreitung der nochmals höheren Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien StV (allge-

meine Wohngebiete: tags 70 dB(A), nachts 60 dB(A)) voraus.  

Wir stimmen zu, dass es hinsichtlich der Bundesautobahn A96 keine Lärmbrennpunkte gibt und 

Maßnahmen an der Ortsdurchfahrt Vorrang haben. Die Gemeinde ist ohnehin nicht für die Lärmak-

tionsplanung an der Bundesautobahn A 96 zuständig. Zuständig wäre die Regierung von Oberbay-

ern; aufgrund der bestehenden Sachlage ist eine Lärmaktionsplanung nicht angezeigt. Die darge-

stellte Maßnahme für die Bundesautobahn A 8 wird im überarbeiteten Entwurf nur informativ darge-

stellt.  

Zur kritischen Frage nach den Ansprüchen einer Bürgerbeteiligung dürfen wir informieren, dass das 

Verfahren zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Detail nicht geregelt ist.  

Das Vorgehen der Gemeinde, den Lärmaktionsplan in (öffentlichen) Sitzungen des Verkehrsaus-

schusses und des Gemeinderates vorzustellen und anschließend analog einem B-Plan auszulegen, 

ist nicht unüblich. Zusätzlich wurde der Lärmaktionsplan in der Bürgerwerkstatt „Mobilität in Inning: 

Verbesserung der aktuellen Situation“ im Juli 2015 präsentiert und diskutiert.  

9. Eigentümer eines Grundstücks Herrschinger Str. 29, 82266 Inning am Ammersee, 

lt. Schreiben vom 16.06.2016  

Als direkte Anwohner der Staatsstraße – Herrschinger Straße – sind wir tagtäglich mit der Verkehrs-

problematik auseinandergesetzt. Leider gibt es zu viel und zu schnellen Verkehr – natürlich nicht 

hausgemachten; LKWs und Firmenwägen. Das beeinträchtigt unser Leben enorm. Und leider ist der 

Lärm, um den es hauptsächlich im Lärmgutachten geht, nur ein Teil des Problems. Wir empfinden 

den Lärm als störend. Viel gefährlicher und belastender ist für uns aber die Problematik der Abgase 

und des Feinstaubs, denen wir viel länger ausgesetzt sind als ein normaler Bürger aus Inning, der 

nur für ein paar Minuten am Tag (mit dem Fahrrad oder zu Fuß) die Ortsdurchfahrt benutzt. Saube-

res Lüften unseres Hauses mehrmals am Tag ist somit fast unmöglich – es sei denn, es passiert in 

den Nachtstunden oder späten Abendstunden, was auch problematisch sein könnte. Unsere Stel-

lungnahme zum Lärmgutachten ist deswegen nur spärlich, da es ein wichtigeres Problem der Ab-

gase und des Feinstaubs nicht regelt und klärt. Mit der Sanierung der Staatsstraße sehen wir unser 

Problem daher nicht aufgehoben, eher könnte sich die Problematik für uns verschlechtern – mit noch 

mehr Verkehr. Zu einem würdigen Leben braucht der Mensch unter anderem frische Luft und lärm-

freie und verkehrssichere Umgebung. Diese Bedingungen sind für die direkten Anwohner der Staats-

straße leider nur sehr eingeschränkt vorhanden. Das Verkehrskonzept für alle Einwohner in Inning 

am Ammersee ist gut (neue Fahrradwege, Inseln zum Verengen der Straße, dicke Seitenstreifen, 

vielleicht mehrere Zebrastreifen zum Durchqueren und somit zum Verlangsamen des Verkehrs…), 

doch müsste im Verkehrskonzept als Priorität die Entlastung der direkten Einwohner der Staats-

straße angesehen werden.  
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Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

In der Stellungnahme geht es vorrangig um Luftschadstoffe und Feinstaub.  

Nach Angaben der Kollegen des Arbeitsgebietes Luftreinhaltung unseres Büros ist mit relevanten 

Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen zur Lärmminderung (lärmarmer Fahrbahnbelag, 

Tempo 30 nachts) hinsichtlich Luftschadstoffen und Feinstaub nicht zu rechnen.  

10. Eigentümer eines Grundstücks, lt. Schreiben vom 17.06.2016  

Mit größter Verwunderung musste ich beim Studium des Berichtes des Ingenieurbüros ACCON fest-

stellen, dass unser Haus, Herrschinger Str. 16, kein Konfliktbereich nach VBUS wäre. Diese Ein-

schätzung beruht wohl auf der Einschätzung, dass unser Haus in 2. Reihe stehen würde. Vorgela-

gert ist allerdings lediglich das kleine Grundstück des Kriegerdenkmals und das Haus steht nicht 

weiter von der Straße weg, wie andere, nach dem Bericht betroffene Häuser. Außerdem wird das 

Haus durch seine erhöhte Lage entsprechend hinlänglich bekannter Regeln der Akustik stärker vom 

entstehenden Lärm beaufschlagt. Außerdem liegt unser Haus auch nach den vorgelegten Lärmkar-

ten im stark beaufschlagtem Bereich. Auch andere Häuser entlang der Herrschinger Str. sind nicht 

gekennzeichnet oder fehlen sogar. Dies lässt erheblich daran zweifeln, dass hier die notwendige 

Sorgfalt, die ein derartiges Gutachten braucht, angewandt wurde.  

Außerdem leidet dieser „Bericht“ daran, dass er auf reinen hypothetischen und auch veralteten Be-

rechnungen beruht und nicht auf realen Messungen. Diese wären aber für die reale Belastung und 

damit für die gesundheitliche Beeinträchtigung der Betroffenen unabdingbar.  

Zu fordern ist hier eine Messkampagne, bei der die reale Lärmbelastung und damit die reale Ge-

sundheitsbeeinträchtigung der Betroffenen gemessen werden. Ich bin überzeugt, dass reale Mes-

sungen das inzwischen unerträgliche Maß der Lärmbelastung entlang der Herrschinger und der Bru-

cker Str. aufzeigen würden.  

Unter den genannten Aspekten ist es völlig unverständlich, dass die einzige Maßnahme, die im vor-

gelegten Lärmaktionsplan und dem Verkehrskonzept genannt wird, die Reduktion der Höchstge-

schwindigkeit auf 30 km/h ist. Dieser Maßnahme ist aber schon längst von den zuständigen Behör-

den eine endgültige Absage erteilt worden. Alle anderen genannten Maßnahmen stellen offensicht-

lich keine Verringerung der gesundheitlichen Beeinträchtigung für die Betroffenen dar oder sie sind 

aufgrund der bestehenden Bebauung nicht möglich.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Die Entfernung des Gebäudes zur Straße sowie die Topografie sind bei den Berechnungen berück-

sichtigt. Das Gebäude liegt mit LDEN/ LNight = 65,6 / 56,4 dB(A) knapp unterhalb des nächtlichen An-

haltswertes zur Lärmaktionsplanung.  

Es fehlen insgesamt 4 Gebäude entlang der Ortsdurchfahrt, für die keine Berechnungen vorgenom-

men wurden: eines ist offensichtlich relativ neu und war im Datensatz der Lärmkartierung 2012 noch 

nicht enthalten, für drei weitere Gebäude waren im Datensatz des Bayerischen Landesamtes für 

Umweltschutz (LfU) keine Einwohner zugeordnet.  

Zwei dieser vier Gebäude liegen vermutlich über den Anhaltswerten zur Lärmaktionsplanung.  
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Lärmkartierungen und Lärmaktionspläne sind aufgrund der vielen zu betrachtenden Gebäude nur 

auf Grundlage von Berechnungen möglich. Denkbar wären ergänzende Messungen an ausgewähl-

ten Messpunkten zur Validierung der Ergebnisse.  

Ein entsprechendes Angebot hatten wir der Gemeinde im Mai 2015 auf Anforderung erstellt; es 

erfolgte aber keine Beauftragung. Einige der vorgeschlagenen Maßnahmen des Verkehrskonzeptes 

des Büros stadt+plan können von uns – obwohl sie die Situation verbessern – im Rahmen der Akti-

onsplanung nicht bewertet werden, da vielfach die konkrete Entlastungswirkung nicht zu beziffern 

ist oder aber rein rechnerisch sich nur im Zehntel-dB(A)-Bereich abspielt.  

Anmerkung der Verwaltung:  

Eine Beauftragung des Ingenieurbüros für ergänzende Messungen ist nach Rücksprache mit der 

Unteren Verkehrsbehörde im Landratsamt Starnberg, unterblieben, weil  

• Einzelmessungen an repräsentativen Standorten über einen kurzen Zeitraum (z.B. 14- tägige 

Dauermessungen mit geschlossenen Pkw-Anhänger) von den übergeordneten Behörden und 

bei Gericht nicht anerkannt werden, da die Werte nicht repräsentativ sind.  

• Einzelmessungen an repräsentativen Standorten über einen entsprechend langen Zeitraum 

(z.B. 1 Monat bis 1 Jahr) unverhältnismäßig hohe Kosten verursacht, und darüber hinaus die 

Gefahr besteht, dass jeder Anwohner entlang der Straße aus Gründen der Gleichbehandlung 

eine Einzelmessung verlangt. Dies ist unter haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten sehr prob-

lematisch. Insbesondere da erfahrungsgemäß, die ermittelten Werte von Einzelmessungen 

die zuvor ermittelten rechnerischen Werte nicht übersteigen.  

 

11. Eigentümer eines Grundstücks, lt. Schreiben vom 15.06.2016  

Wir bewohnen seit Februar 2000 das Anwesen Brucker Str. 16, 82266 Inning. Dieses Anwesen ist 

in der o.g. Lärmaktionsplanung von Herrn Kempiak in allen Lärmkarten als eines der am stärksten 

betroffenen Anwesen als Konfliktbereich (rot) klassifiziert. Während beim Einzug und in den Jahren 

danach sich die Lärmbelastung noch in Grenzen hielt, ist das Verkehrsaufkommen, verbunden mit 

erheblich mehr Lärm und Abgasen, in den letzten Jahren erheblich gestiegen und wird sich in den 

nächsten Jahren noch weiter steigern.  

Gemäß den Karten IV und A 3 ist unser Anwesen einer Lärmbelastung von bis zu 70 dB(A) tagsüber 

und bis zu 60 dB(A) nachts ausgesetzt. Dies sind Werte, in denen Gesundheitsschäden nicht mehr 

ausgeschlossen werden können.  

In der Praxis bedeutet diese Lärmbelastung, dass tagsüber ein Öffnen der Fenster zur Durchlüftung 

völlig sinnlos ist, da man sich innerhalb des Hauses nur mehr sehr laut unterhalten kann. Zudem ist 

eine Frischluftzufuhr durch die immensen Abgase nahezu unmöglich. Ein Aufenthalt im Garten ist, 

vor allem bei schönem Wetter, durch die hohe Anzahl von Erholungssuchenden, die mit den Autos 

zu den örtlichen Badeplätzen fahren, und durch den enormen Berufsverkehr durch Lärm und Ab-

gasgestank erheblich getrübt.  

Eine ganz erhebliche Lärmbelastung erfolgt nachts, da wir zu jeder Jahreszeit mit gekippten Fens-

tern schlafen. Dies führte – je nach Intensität des nächtlichen Fahrverkehrs – schon zu gelegentli-

chen Schlafstörungen, was ja bekanntlich gesundheitsschädlich ist.  
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Ein Einbau von Schallschutzfenstern moderner Bauart wurde auf eigene – nicht unerhebliche - Kos-

ten im Jahr 2008 veranlasst. Die Gewährung von Zuschüssen abgelehnt, da unser Vorbesitzer be-

reits Zuschüsse für den Einbau von Lärmschutzfenstern (in der Qualität von ca. 1985) erhalten hatte.  

Die Gemeinde Inning ist daher angehalten, unverzüglich alle erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 

aller von dem unsäglichen Lärm und Abgasgestank betroffenen Bürgerinnen und Bürger einzuleiten, 

da auf der Staatsstraße weder Tempo 30 noch ein LKW-Nachtfahrverbot genehmigt werden.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

keine Einwandsbehandlung bzw. Stellungnahme seitens Accon erforderlich  

12. Anwohnerin, lt. Schreiben vom 17.06.2016  

Hiermit möchte ich zum Maßnahmenpacket der Firma Accon Stellung nehmen:  

Zu M1 Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30km/h nachts  

Geschwindigkeitsbegrenzungen wurden vom Straßenbauamt Weilheim wie bekannt auf einer 

überörtlichen Straße wiederholt abgelehnt. Wobei darüber hinaus eine Beschränkung des Tem-

pos nur nachts ein Tropfen auf den heißen Stein wäre. Was ist mit den Tagen  

• in welchen man weder aus der Ausfahrt rauskommt,  

• kaum mit Kindern über die Straße kommt,  

• Angst hat, wenn sie im Garten spielen,  

• nicht im Garten mit Freunden und Familie sitzen kann, weil man sein eigenes Wort nicht ver-

steht?  

• Grillen und Kaffeeklatsch im Naherholungsort am Ammersee an der Brucker Strasse absolut 

ausfallen.  

• Am Wochenende die Naherholungsstaus vor der Türe hat und nichts anders bleibt als zu 

flüchten??  

 

Zu M2 Lärmoptimierter Asphalt L2067:  

Wann? Sobald einen Fahrbahnsanierung ansteht…  

Ein dehnbarer Begriff. Sobald ist irgendwann… Wieder eine absolut unbefriedigende Maßnahme. 

Die Vermeidung der gesundheitlichen Beeinträchtigungen sollte durch die Lärmaktionsplanung 

kurzfristig erfolgen. Das ist nach den Ergebnissen des vorgelegten Planes nicht möglich, denn die 

Geschwindigkeitsbeschränkung tagsüber wird aufgegeben und die Erneuerung der Fahrbahn würde 

Jahre in Anspruch nehmen.  

Trotz der Maßnahmen würden die Zielwerte der Lärmbelastung nicht erreicht werden, dazu wären 

laut Plan eine Verlagerung des Verkehrs und eine Einschränkung des Verkehr‘s auf der bestehen-

den Durchfahrtsstraße nötig. Momentan ist das sich Durchbewegen durch Inning Stress, mit Kindern 

ein Spießrutenlauf, ein Weg denn man möglich schnell hinter sich bringt… ohne Lebensqualität. Um 

ein lebenswertes Dorf auch in Zukunft zu erhalten und hier geht es mir nicht nur um das Leben an 

der Brucker Straße, sondern als begeisterter Radler und zu Fuß Geher auch besonders um das 
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Bewegen im Dorf gibt es zu oben genannten Zielen (Verlagerung und Einschränkung des Verkehrs) 

keine Alternative.  

Das sind die Ziele, die ich mir von einer Gemeinde, die künftig ein lebenswertes Dorf repräsentieren 

will und sich um die Gesundheit seiner Einwohner kümmert, wünschen würde. Gerne unter Mithilfe.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

keine Einwandsbehandlung bzw. Stellungnahme seitens ACCON erforderlich.  

13. Eigentümer eines Grundstücks, lt. Schreiben vom 14.06.2016  

Einleitend möchten wir auf folgenden Sachverhalt hinweisen.  

Bevor wir 1986 unser Grundstück an der Hauptstraße erwarben, haben wir uns bei der Gemeinde 

erkundigt, und uns wurde mitgeteilt, dass in absehbarere Zeit eine Umgehung gebaut wird, geplant 

seit 1964. Nur deshalb haben wir uns entschieden, das Grundstück zu kaufen. Im Jahr 1998 wurde 

der Etterschlager Tunnel der Autobahn fertiggestellt und die Autobahnausfahrt Inning am Ammer-

see. Seit dieser Zeit rollt der gesamte Verkehr nicht nur in Richtung Fürstenfeldbruck sondern auch 

in Richtung München, früher über die Münchner Straße, und nach Landsberg, früher über Lands-

berger Straße, an unserem Haus vorbei.  

Für uns Anwohner wurde keine Maßnahme gegen das mehr an Staub und Lärm getan.  

Da immer noch die Umgehung in Planung war, nahmen wir es hin und hofften auf die baldige Um-

setzung der Straße, welche ja schon in der höchsten Dringlichkeitsstufe war.  

Nach langer Planung sollte sie endlich vor ein paar Jahren gebaut werden und wurde nun durch 

Bürgerentscheid gestoppt. Wir erwarten von den jetzt in Angriff zu nehmenden Maßnahmen 

eine spürbare Verbesserung unserer Lebensqualität. Wobei Tempo 30 und Flüsterasphalt die 

Feinstaubbelastung in keiner Weise reduziert.  

Nun zu unseren Anmerkungen zum Lärmaktionsplan der Firma ACCON.  

1) Wieso wurden nicht auf Basis der hochgerechneten Verkehrszahlen eine Prognose der heutigen 

tatsächlich Werte getroffen?  

Lt. Herrn Prof. Kurzak hat sich der Verkehr von 2010 mit 12029 KFZ/24h auf 2013 13.000 

KFZ/24h gesteigert. Und es gibt schon eine neue Verkehrszählung 2015, die aber noch nicht 

veröffentlicht ist. Heute haben wir das Jahr 2016, bis Maßnahmen greifen vergehen wieder 5 

Jahre, wir treffen Maßnahmen für veraltete Vorgaben. Das heißt, auch dann können mit Tempo 

30 und Flüsterasphalt die gesundheitsgefährden-den Werte nicht unterschritten werden.  

2) Die Anzahl der betroffenen Personen wurde rechnerisch aus der Größe der Gebäude, errechnet. 

Wieso aus 41 Gebäuden nur 48 betroffene Personen werden, ist schwer nachrechenbar, aber 

merkwürdig. Gerade wen ab- und aufgerundet wird von 48 betroffenen Personen abgerundet auf 

0 kommt es auf eine exakte Berechnung an. Hier allerdings wurde ein Haus ganz vergessen; 

Herrschinger Str. 34, und 2 Objekte als nicht Wohngebäude betrachtet, obwohl darin Woh-

nungen sind. Herrschinger Str. über früheren Friseur Pittrich und Marktplatz DG über Zahn-

arztpraxis.  
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(Anmerkung Verwaltung: Die Wohnung über den früheren Friseur Pittrich hat die postalische Ad-

resse Herrschinger Straße 21, die Wohnung Marktplatz DG über Zahnarzt-praxis die postalische 

Adresse Marktplatz 9)  

3) Laut Lärmschutzkarte 24h LDEN wird der Wert von 70 dB(A), lila Strich, von ca. 28 Häusern 

an der Straßenseite erreicht.  

Laut Lärmschutzkarte LNIGHT wird der Wert von 60 dB(A), roter Strich, bei über 30 Gebäuden 

an der Straßenseite erreicht.  

In der Anlage V weisen sie aber nur 5 Häuser mit 24h LDEN über 70 dB(A) und 26 Häuser mit LNIGHT 

über 60 dB(A) aus. Woher kommen diese Unterschiede?  

Laut Lärmschutzkarte 24h LDEN wird der Wert von 65 dB(A), roter Strich, von mindestens 65 Häu-

sern an der Straßenseite erreicht.  

Laut Lärmschutzkarte LNIGHT wird der Wert von 55 dB(A), oranger Strich, bei eigentlich allen Ge-

bäuden, die in der Nähe der Hauptstraße sind, erreicht, es sind ca. 90 Wohngebäude.  

Kaum zu glauben, dass dann von 67dB(A) tags nur 41 Häuser und 57dB(A) nachts nur 50 Häuser 

betroffen sind.  

Ich zweifle deshalb auch die Werte ihrer Tabelle auf Seite 11 stark an, zumal immer die Werte 

des Verkehrsaufkommens im Jahr 2010 angerechnet werden.  

4) Die einzigen zwei Vorschläge zur Verbesserung der Lärmsituation Flüsterasphalt und Tempo 30 

nachts, können natürlich nicht eine Verbesserung der Sicherheit an der Straße herbeiführen. 

Schulkinder gehen tagsüber an der Straße entlang, auch zum Einkaufen oder Arzt geht man 

am Tag.  

5) Es wäre auch wünschenswert, wenn die Gemeinde zum Wohle ihrer Bürger die Werte des Um-

weltbundesamtes von 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts als Maßstab nehmen würde. Die An-

lieger der Hauptstraße haben 50 Jahre auf die Umgehungsstraße gewartet, und wollen jetzt we-

nigstens fast so behandelt werden, wie wenn an dieser Stelle eine neue Straße (64 dB(A)/ 54 

dB(A)) gebaut würde.  

Stellungnahme Verwaltung/IB ACCON: 

Wir haben die aktuell verfügbaren Verkehrsbelastungen (Bundesverkehrszählung 2010) verwendet. 

Mit den Ergebnissen der Bundesverkehrszählung (BVZ) 2015 ist nach Angaben der zuständigen 

Landesbehörde nicht vor Herbst 2016 zu rechnen. Die Verwendung von Verkehrsprognosen ist für 

eine Lärmkartierung und -aktionsplanung nicht vorgesehen.  

Die Anzahl der Personen wurde nicht aus der Größe der Gebäude abgeleitet. Im Datensatz der 

Lärmkartierung ist die Anzahl der Einwohner für jedes Gebäude, abgeleitet aus landesweiten Da-

tenbanken, enthalten.  

Dass die Zahl der betroffenen Personen nicht wesentlich größer ist als die Zahl der betroffenen 

Gebäude, ergibt sich nach den Vorgaben der Berechnungsvorschriften der Lärmkartierung (hier: 

VBEB), wonach die Anzahl der Einwohner gleichmäßig auf alle Gebäudefassaden verteilt wird. Als 

betroffen werden nur die den „lauten“ Gebäudefassaden zugeordneten Einwohner gezählt.  
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Für die drei genannten Gebäude (Herrschinger Straße 21 u. 34, Marktplatz 9) waren im Datensatz 

des Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz (LfU) keine Einwohner zugeordnet. Zwei dieser 

drei Gebäude liegen vermutlich über den Anhaltswerten zur Lärmaktionsplanung.  

Flächenhafte Lärmkarten sind nur bedingt zur Ableitung der Beurteilungspegel an den Gebäudefas-

saden geeignet. An 9 Gebäuden werden ganztags (24h) Beurteilungspegel LDEN > 70 dB(A) erreicht, 

nachts an 16 Gebäuden LNight > 60 dB(A). Die in Anlage A3 (Seite V) dargestellten Werte sind nach 

RLS-90 berechnet. Demzufolge sind hier die LTag und LNacht Werte dargestellt (durch redaktionelles 

Versehen im Bericht falsch als LDEN /LNight bezeichnet).  

Nach RLS-90 liegen 5 Gebäude tags über 70 dB(A); dass dies weniger sind als ganztags (24h) liegt 

an der Definition dieser Werte (der Ganztagswert enthält Zuschläge für die Abend- und Nachtzeit). 

Gleichzeitig gibt es leicht abweichende Berechnungsvorschriften zwischen nationalem Regelwerk 

(RLS-90) und der Umgebungslärmrichtlinie (VBUS), die im vorliegenden Fall zu einer größeren An-

zahl nachts betroffener Gebäude nach RLS-90 führen.  

Von Beurteilungspegel (nach VBUS) ganztags > 65 dB(A)/nachts > 55 dB(A) sind 54 bzw. 55 Ge-

bäude entlang der Ortsdurchfahrt betroffen. Die diesen Gebäuden zugeordnete relativ geringe Ein-

wohnerzahl (Tab. auf S. 11 des Berichtes) liegt an der Berechnungsmethode (VBEB), nach der die 

Bewohner auf alle Gebäudefassaden gleichmäßig verteilt werden und als „Betroffene“ nur die den 

lauten Fassaden zugeordneten Einwohner gezählt werden.  

Die Formulierung niedrigerer Zielwerte von z.B. 65 dB(A) LDEN (ganztags)/55 dB(A) nachts liegt in der 

Tat im Ermessen der Gemeinde und entspricht den Vorgaben anderer Bundesländer (z.B. Baden-

Württemberg: Aufstellung von Lärmaktionsplänen für Bereiche mit hohen Lärmbelastungen 

LDEN >65 dB(A) und LNight >55 dB(A); vordringlicher Handlungsbedarf für Lärmminderungsmaßnah-

men in Bereichen mit sehr hohen Lärmbelastungen LDEN >70 dB(A) und LNight >60 dB(A)).  

Wir geben aber zu bedenken, dass die Formulierung niedrigerer Zielwerte nicht automatisch mehr 

bzw. andere Maßnahmen auslöst, da die Maßnahmen ausschließlich im Konsens mit den zuständi-

gen Behörden beschlossen werden können und die Behörden in der Regel wiederum andere Maß-

stäbe zur Beurteilung heranziehen: So wird zur generellen Auslösung der Erforderlichkeit von Lärm-

schutzmaßnahmen die Überschreitung der Lärmsanierungswerte (Straßenlärm/ allgemeine Wohn-

gebiete: 67 dB(A) tags/57 dB(A) nachts) vorausgesetzt; restriktive Maßnahmen wie Tempolimits set-

zen die Überschreitung der nochmals höheren Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien StV (allge-

meine Wohngebiete: tags 70 dB(A), nachts 60 dB(A)) voraus.  

  



Gemeinde Inning a. A. Lärmaktionsplan 11. November 2021 

6697_23_b_rev8_.docx  XLI 

 

FAZIT:  

Die eingegangenen Anliegen und Hinweise von den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern werden 

sehr ernst genommen und sollen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben im Lärmaktionsplan 

berücksichtigt werden. Es wird klargestellt, dass die eingeleiteten Lärmaktionsplanungen sich aus-

schließlich auf den gemeindlichen Zuständigkeitsbereich im innerörtlichen Bereich der Bundes-

straße B 471 und den Staatsstraßen St 2067 und St 2070 beziehen. Unabhängig davon wird die 

Gemeinde an den zuständigen Straßenbaulastträger der Bundesautobahn A 96, die Autobahndirek-

tion Südbayern herantreten um eine zeitnahe Sanierung vom Fahrbahnbelag der A96 mit einem 

lärmmindernden Belag zu erreichen. Darüber hinaus soll darauf hingewirkt werden, dass auf der 

Bundesautobahn A 96 im Bereich Martinsberg bis zur Gemarkungsgrenze nach Eching eine Ge-

schwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h eingerichtet wird.  

Weil aufgrund gesetzlicher Vorgaben eine innerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h 

auf 30 km/h kurzfristig nicht durchsetzbar ist, sollen mit dem Straßenbaulastträger, dem staatlichen 

Bauamt Weilheim, mildere Maßnahmen in Form eines lärmmindern-den Fahrbahnbelages vorrangig 

besprochen und durchgeführt werden.  
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A7 Protokoll über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit zum Entwurf 

des Lärmaktionsplans, Stand 03.02.2020  

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum vom 17.02.2020 bis 19.03.2020 statt. Fol-

gende Einwendungen bzw. Anregungen wurden von der Bevölkerung vorgebracht:  

 

1. Grundstückseigentümer: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
Nach dem bisherigen Lärmaktionsplan der Gemeinde (von 2015, zugestellt am 
29.04.2016) befand sich mein Wohngebäude im rot gekennzeichneten Bereich 
(> 67 +57 dB(A) LDEN + LNight). 
Die Lärmbelastung des Gebäudes wird sich im Vergleich zu den übrigen be-
troffenen Gebäuden nicht verändert haben. Sie nahmen das Wohnhaus offen-
sichtlich jetzt aus diesem Planungsentwurf, nachdem es derzeit (seit 2018) nicht 
ständig bewohnt ist. 
 
Das in einem Kurvenbereich befindliche Haus und Grundstück lässt sich ohne 
Lärmschutzmaßnahmen nicht vermieten. Zumal auch in der Straße befindliche 
Kanaldeckel fast ausnahmslos von den dorfeinwärts Fahrenden tangiert wird 
und zusätzlich großen Lärm verursacht. 
 
Ich bitte darum, mein Wohnhaus wieder in den Lärmaktionsplan aufzunehmen. 
Welche Personenzahl vom dem Lärm künftig betroffen sein wird, ist noch nicht 
bekannt. 

 

Stellungnahme Verwaltung / Accon:  

 

Der Einwand ist berechtigt. Für die Aktualisierung des Lärmaktionsplanes wurden 
nochmals die Einwohnerzahlen mit der Verwaltung abgestimmt. Das führte dazu, dass 
einige zu diesem Zeitpunkt unbewohnte Gebäude von den Berechnungen ausge-
schlossen wurden. Neben dem in der Stellungnahme angesprochenen Gebäude be-
trifft dies weitere Gebäude. Da es sich um Bestandswohngebäude handelt, werden 
diese Gebäude wieder in die Berechnungen aufgenommen und der Lärmaktionsplan 
(Grafiken, Tabellen, Betroffenenzahlen) entsprechend angepasst.  

 

2. Grundstückseigentümer und weitere 36 Bürger mit Unterschriftenliste: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der von der Gemeinde ausgelegte Entwurf des Lärmaktionsplans birgt noch 
Verbesserungspotenziale. 
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1. Der von Prof. Kurzak ermittelte DTV-Wert von 13.000 – 14.000 Kfz/Tag mit 
einem Schwerlastanteil von 3,5 % stammt nicht aus einer offiziellen DTV-
Messung, sondern nur aus einer einwöchigen Stichprobe. Insbesondere die 
geringen Kfz-Zahlen am Wochenende aufgrund schlechten Wetters ziehen 
die Verkehrsbelastung nach unten Generell nicht enthalten ist die an schö-
nen Wochenenden exorbitante Anzahl an Motorrädern, die wesentlich zum 
Verkehrslärm beitragen, subjektiv gesehen mehr als der Schwerlastverkehr. 

 

Es ist zumindest in der Zusammenfassung darauf hinzuweisen, dass der 
angesetzte DTV-Wert kein offizieller ermittelter Wert über sechs Wochen ist 
und aufgrund der kurzen Ermittlungszeit größere Abweichungen vom tat-
sächlichen Wert mit der vorgeschriebenen längeren Messzeit entsprechend 
BVZ [Anm.: Bundesverkehrszählung] haben kann. 

 

2. Es wurden Grenzwerte LDEN > 67 dB(A) und / oder LNight > 57 dB(A) verwen-
det. Unter 2.2 steht, dass es verbindliche Auslösewerte für eine Lärmakti-
onsplanung nicht gibt. Es heißt weiterhin, es liegt im pflichtgemäßen Ermes-
sen der Gemeinde, hierüber zu entscheiden. Die Gemeinde hatte 65 dB(A) 
/ 55 dB(A) zugesagt, aber im Lärmaktionsplan steht, es gibt keine verbindli-
che Vorgabe der Gemeinde. 
 
Hier wird eine Aussage erwartet, für welche Werte die Gemeinde steht. Die 
Aussage über die nicht vorhandenen Vorgaben gehören dann heraus aus 
dem Text. 
 
Zur Erläuterung: 
Für den Inninger LAP hatte der Gemeinderat im Jahr 2016 beschlossen, die 
Auslösewerte auf LDEN 65 dB(A) und LNight 55 dB(A) festzusetzen. Dabei han-
delt es sich um Werte, die nach VBUS gemäß EU Richtlinie berechnet wer-
den. In den Darstellungen der Konfliktbereiche ab Seite 16 (Wo ist es zu 
laut?) werden nach RLS 90 berechnete Lärmpegel LT und LN dargestellt. Sie 
liefern aber um ca. 2 dB(A) niedrigere Werte, d.h. weniger Betroffene. Diese 
Werte nach RLS 90 sind zwar für Verkehrsbeschränkungen nach StVO re-
levant, aber für die kommunale Förderung von Lärmschutzmaßnahmen an 
betroffenen Gebäuden sollte man die vom GR beschlossenen Auslösewerte 
ansetzen.  
 
Außerdem hat die Gemeinde alle Grundstücke entlang der Ortsdurchfahrt 
2011 zu Mischgebieten gemacht, was noch höhere Grenzwerte bedeuten 
würde. Mittlerweile sind höhere Werte über der Grenze, ab der Gesundheits-
risiken nicht mehr ausgeschlossen werden können (LT >65 dB(A), LN > 55 
dB(A)), vor Gericht nicht mehr haltbar, egal, um welche Lärmquelle es sich 
handelt. Fa. Accon hat zu dieser Tatsache unter 6.2.3 erwähnt, dass die 
Rechtsprechung die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (59 dB(A) / 49 
dB(A) tags / nachts in Wohngebieten) ansetzt. Das heißt im Klartext: ab 59 
dB(A) / 49 dB(A) tags / nachts in Wohngebieten beginnt der Rechtsanspruch 
auf Überprüfung, ab 70 dB(A) / 60 dB(A) tags / nachts in Wohngebieten ist 
der Ermessenspielraum der Behörde zu Ende, die Anordnungsvoraus-
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setzung der StVO zu T30 ist dann gegeben. 
 
Dazu Zitat von Fa. Accon: „Sollen verkehrsbeschränkende Maßnahmen in 
einem Lärmaktionsplan festgelegt werden, ist bereits bei Aufstellung des 
Lärmaktionsplans sicherzustellen, dass die fachrechtlichen Anordnungsvo-
raussetzungen der StVO erfüllt sind. Voraussetzung ist deshalb insbeson-
dere, dass auch die Ermessensausübung hinsichtlich der Anordnung ver-
kehrsbeschränkender Maßnahmen ordnungsgemäß erfolgt.“ 
 
Die Gemeinde sollte durch einen Anwalt klären lassen, ob alle notwendigen 
Voraussetzungen erfüllt sind, damit T30 entlang der gesamten OD durchge-
setzt werden kann. 
 

3. Unter 6.2.5, Gewählte Maßnahmen, steht: Eine Ortsumfahrung scheidet 
aus, da nicht kurz- oder mittelfristig machbar. Als Konsequenz daraus 
müsste sie dann unter 6.3, „Langfristige Strategie“ aufgeführt sein, was aber 
nicht der Fall ist. Unter 6.2.2 steht sie als Maßnahme mit größter Lärmredu-
zierung. Mittelfristig (schneller als die Sanierung der OD) wäre sie durchaus 
möglich, denn die Planung (Fa. Hyna) ist komplett abgeschlossen. 

 

Der gesamte erste Absatz unter 6.2.5 ist nicht korrekt und muss grundle-
gend überarbeitet werden. Es muss enthalten sein, dass eine Ortsumfah-
rung nicht ausscheidet, sondern im Gegenteil mittel- oder langfristig möglich 
wäre. 
 

4. Nach Umsetzung der aktiven Maßnahmen bleiben 18 Gebäude / 90 Einwoh-
ner, für die die Lärmschutzmaßnahmen (Fahrbahnbelag + Tempo 30) nicht 
ausreichen. An dieser Situation will die Gemeinde selber nichts ändern. 
Schalldämmende Einfriedungen, Schallschutzfenster, geräuscharme Lüf-
tungen überlässt man den Einwohnern selbst, und ein kommunales Förder-
programm ist offiziell noch nicht definiert. Die Frage ist nur, ob dann Mittel 
aus dem kommunalen Förderprogramm reichen, wenn bei den Betroffenen 
kein Geld für die Maßnahmen vorhanden ist. 

 

Die Gemeinde macht es sich zu einfach, wenn sie sinnvolle Lärmschutz-
maßnahmen nur erleichtern will. Sie ist dafür zuständig, dass die Grenz-
werte unter dem zulässigen Wert liegen. Wenn sie das mit den vorgeschla-
genen Mitteln – Fahrbahnbelag + Tempo 30 – nicht erreichen kann, dann 
müssen andere Maßnahmen ergriffen werden. Es ist einfach unseriös die 
Betroffenen sich selbst zu überlassen. 

 

5. Unter 6.3, Langfristige Strategie, steht: seitens der Gemeinde ist keine Orts-
umgehung erwünscht. 

 

Dieser Satz muss gestrichen werden, denn es gibt keinen Gemeinderatsbe-
schluss dazu. 
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6. Aus dem vorliegenden Entwurf S.17/18 ergibt sich, dass eine Umfahrung 
den größten Effekt zur Lärmminderung hätte. Auch wenn sie durch Bürger-
entscheide knapp abgelehnt wurde, ist sie die einzige realistische langfris-
tige Lösungsmöglichkeit, da fertige Planungen vorliegen und die Bindungs-
wirkung für Bürgerentscheide abgelaufen ist. Zum vorgeschlagenen Tunnel 
gibt es keinerlei realistische Betrachtungen (Nutzen / Kosten) und keine Ge-
meinderatsbeschlüsse. 

 
Der Lärmaktionsplan ist ein echter Fahrplan und soll deshalb machbare Lö-
sungen zur Lärmminderung enthalten. Die Umfahrung muss deshalb zwin-
gend als langfristige Strategie im LAP erscheinen. 
 

Aufgefallen an dem Entwurf ist, dass eine Umgehung komplett kurz-, mittel- 
oder langfristig ausgeschlossen werden soll. Sie bietet aber den besten Lärm-
schutz, also sollte sie als Lösung auch aufgeführt sein, sonst hätte man sich die 
Beurteilung sparen können. Ein Lärmaktionsplan dient als Entscheidungsgrund-
lage, er soll keine Entscheidungen vorweg nehmen, schon gar nicht politisch 
motivierte. 
 
Außerdem sollten Grenzwerte verwendet werde, die vor Gericht Bestand ha-
ben. Sonst könnte der Eindruck entstehen, dass die Absicht besteht, die Anzahl 
der Betroffenen klein zu rechnen. 
 
Ich bitte um die entsprechenden Korrekturen, (…).  
 

Stellungnahme Verwaltung / Accon: 
 
Zu 1.  
Die Kritik an den verwendeten Verkehrsbelastungen kann von unserer Seite nicht 
nachvollzogen werden.  
Die Bundes-Verkehrszählung (BVZ) 2015 weist für die Zählstelle der St2067 in Inning 
einen leichten Rückgang im DTV gegenüber 2010 sowie 2005 aus (ca. 11.600 Kfz/24h 
2015 gegenüber ca. 12.000 Kfz/24h in 2010 bzw. ca. 11.900 Kfz/24h in 2005). Die 
Lkw-Anteile nach BVZ 2015 sind mit 12,3%/ 14,9% tags/nachts ca. 3-mal höher als 
2010 (3,5%/ 4,3%) bzw. 2005 (3,9%/ 5,4%) und stehen außerdem im Widerspruch mit 
den Lkw-Belastungen der BVZ 2015 an den beiden südlich von Inning gelegenen Zähl-
stellen der St2067 und St2068.  
Die Gemeinde Inning hat sich deshalb entschieden, diese für die Lärmaktionsplanung 
relevanten Eingangsdaten durch einen Verkehrsplaner erheben zu lassen. Diese Er-
hebungen fanden im Jahr 2018 statt und wurden im Jahr 2019 nochmals überprüft und 
bestätigt.  
Die für die Lärmaktionsplanung verwendeten Verkehrsbelastungen sind somit gegen-
über der BVZ 2015 aktueller, gleichzeitig aber auch differenzierter. Während die BVZ 
einen einzelnen Wert für die gesamte Ortsdurchfahrt ausweist, differieren die vom Ver-
kehrsplaner ermittelten Belastungen von Knoten zu Knoten. Die niedrigste, für den 
südlichen Ortsausgang ermittelte Belastung liegt mit ca. 12.000 Kfz/24 h immer noch 
höher als der Wert der BVZ 2015, während die Verkehrsbelastung in der Ortsmitte mit 
ca. 14.000 Kfz/24h den Wert der BVZ 2015 deutlich übersteigt. Die ermittelten Lkw-
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Anteile liegen bei 4,3% bis 4,9% tags bzw. 4,5% bis 5,6% nachts und damit auf ver-
gleichbarem Niveau zu den Werten der BVZ 2010bzw. 2005.  
Als Datenbasis dienten 2 x 4-stündige Verkehrszählungen an 5 Knotenpunkten am 
11.07.2018 sowie zusätzliche Videoaufzeichnungen und -auswertungen für 24 h an 
einem Querschnitt. 2019 wurden ergänzend 24h-Viedaoauswertungen für eine ganze 
Woche (7 Tage) vorgenommen.  
Die Datenbasis der BVZ ist demgegenüber deutlich weniger umfangreich: „Gezählt 
wird an A-Zählstellen (DTV > 7000 Kfz/24h) jeweils an zwei Werktagen, Freitagen, 
Sonntagen und Urlaubstagen je drei Stunden nachmittags, zudem an den Werktagen 
auch zwei Stunden vormittags. Dies ergibt insgesamt Zähldaten von 28 Stunden.“ 
(Quelle: www.baysis.de, Faltblatt_svz_2010.pdf).  
In der Zusammenfassung des Lärmaktionsplanes wird darauf hingewiesen, dass die 
verwendeten Verkehrsbelastungen 2018 und 2019 durch Prof. Kurzaks erhoben wur-
den (und somit nicht wie üblich die Werte der BVZ 2015 verwendet wurden). Wir sehen 
in diesem Punkt keinen Handlungsbedarf.  
 
Zu 2.  
In Abschnitt 2.2 des Berichtsentwurfes zum Lärmaktionsplan geht es zunächst um die 
Frage, ob bzw. ab welcher Belastung ein Lärmaktionsplan aufzustellen ist. Hier gilt 
nach wie vor die zitierte Empfehlung des Ministeriums, ab Überschreiten eines LDEN 
von 67 dB(A) bzw. LNight von 57 dB(A) für mindestens 50 Betroffene einen Aktionsplan 
aufzustellen.  
Die EU-Kommission sieht das anders. Nach deren Auffassung sind Lärmaktionspläne 
für alle kartierten Bereiche (d.h. LDEN > 55 dB(A), LNight > 50 dB(A)) aufzustellen.  
Vor dem Hintergrund eines laufenden Vertragsverletzungsverfahrens gegen die Bun-
desrepublik Deutschland hat sich das StMUV dazu entschlossen, einen zentralen 
Lärmaktionsplan für das bayernweite Hauptstraßennetz aufzustellen.  
Maßnahmen für Inning sind aus diesem zentralen Lärmaktionsplan nicht zu erwarten.  
Es liegt aber im Ermessen der Gemeinde, weiterhin eine eigene Lärmaktionsplanung 
zu betreiben.  
Hierzu hat sich die Gemeinde Inning entschlossen.  
Eine andere Frage ist, ab welcher Grenze Maßnahmen vorzusehen sind bzw. welche 
Zielwerte mit den Maßnahmen anzustreben sind. Hierzu gibt es in der Tat nach wie 
vor keinerlei Vorgaben.  
Der Gemeinderatsbeschluss aus 2016 lautet:  
„Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den vorgenannten schriftlichen Stellungnah-
men der Träger öffentlicher Belange und beschließt alle rechtlich zulässigen und sinn-
vollen Maßnahmen einzuleiten, die zu einer Senkung der zulässigen Lärmwerte um 
mindestens 2 dB(A), auf 65 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts, führen. Hierzu zählt auch 
ein Antrag mit Begründung an die Untere Verkehrsbehörde im Landratsamt Starnberg, 
auf Reduzierung der Lärmsanierungswerte in Wohngebieten von 67 dB(A) tags auf 65 
dB(A) tags und von 57 dB(A) nachts auf 55 dB(A) nachts.“  
Dies kann sich u.E. nach nur auf Maßnahmen beziehen, die in der Hoheit der Ge-
meinde liegen bzw. von der Gemeinde freiwillig ergriffen werden, wie z.B. ein gemeind-
liches Schallschutzfensterprogramm.  
 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen, insbesondere T30, unterliegen einer Abwägung. 
Die bisherige Verwaltungspraxis ist dadurch geprägt, das für die Einführung von 

http://www.baysis.de/
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Tempolimits mindestens die Richtwerte der Lärmschutz-Richtlinien StV von 70 dB(A) 
tags/ 60 dB(A) nachts für Wohngebiete) überschritten sein müssen. In der gängigen 
Rechtsprechung werden die Möglichkeiten für Tempolimits großzügiger ausgelegt. 
Der Lärmaktionsplan greift diese Argumentation aus der Rechtsprechung auf mit dem 
Ziel, T30 auf gesamter Ortsdurchfahrt durchzusetzen.  
Hierzu lässt sich die Gemeinde juristisch beraten.  
Auch auf Grund der vorzunehmenden Abwägung wird im Berichtsentwurf auf die Dar-
stellung der Pegelwerte LT und LN (RLS-90) anstelle von LDEN und LNight (VBUS) abge-
stellt. Es ist unzutreffend, dass die nach VBUS ermittelten Werte generell um 2 dB(A) 
höher liegen als die nach RLS-90 ermittelten. Aufgrund der unterschiedlichen Definiti-
onen der Pegel könnte dies im Einzelfall auf den LDEN gegenüber dem LT zutreffen, 
nicht jedoch auf den in der Regel maßgebenden LNight / LN, deren Definitionen ver-
gleichbar sind. Zu beachten ist allerdings, dass sich Berechnungen nach VBUS auf 
eine Höhe von 4 m über Gelände beziehen, während nach RLS-90 die Berechnungen 
für die tatsächlich vorhandenen Geschosse und Geschosshöhen vorgenommen wer-
den.  
 
Zu 3. 
Der Text wurde redaktionell geändert. Aufgrund der Bürgerentscheide vom Dezember 
2013 und Januar 2016 kommt eine Ortsumfahrung derzeit nicht in Betracht. 
 
Zu 4. 
Im Lärmaktionsplan wird auf die in Aufstellung befindliche Einfriedungssatzung und die 
Möglichkeit eines gemeindlichen Schallschutzfensterprogrammes hingewiesen. Nach 
Vorlage des Berichtsentwurfes hat sich die Gemeinde entschlossen, ein gemeindli-
ches Schallschutzfensterprogramm aufzulegen. Hier werden gemäß dem Gemeinde-
ratsbeschluss aus 2016 alle Gebäude einbezogen, an denen Beurteilungspegel von 
tags 65 dB8A) und/oder nachts 55 dB(A) überschritten sind.  
 
Zu 5.  
Der Satz wurde gestrichen. 
 
Zu 6.  
Die vorgeschlagene Tunnellösung wurde gestrichen. 

 
 

3. Anwohnerin: 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
ich möchte fristgerecht zum Lärmaktionsplan Stellung nehmen. Ich bitte Sie die 
Querungshilfe an der Mühlstraße aufzunehmen. Vielen Dank. 
 
 

Stellungnahme Verwaltung / Accon: 
 

Querungshilfen sind nicht Gegenstand der Lärmaktionsplanung.  
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4. Eigentümer eines Grundstücks: 
  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
anbei finden Sie zu wichtigen Punkten des aktuellen LAP Bemerkungen und 
Anregungen. 
Der LAP ist eine wesentliche begleitende Maßnahme zur Sanierung der Orts-
durchfahrt und er wird schon lange bearbeitet. Die Anwohner der Ortsdurchfahrt 
sind seit Jahren vom stark erhöhten Verkehr massiv betroffen und warten drin-
gend auf die Umsetzung der nötigen Maßnahmen aus dem LAP und das Kom-
munale Förderprogramm für Betroffene. 
Als Anlieger hoffen wir, dass die Gemeinde bei der Umsetzung des LAP ver-
stärkte juristische Unterstützung nutz und die konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Betroffenen wahrnimmt. 
 
1. Wohngebäude werden im LAP nicht berücksichtigt, z.B. (…) 

 
Das direkt an der St 2067 gelegene Wohngebäude wurde bei der Berech-
nung der Lärmpegel auf S. 29 und 30 nicht berücksichtigt. Wegen der ur-
sprünglich für 2019 geplanten Straßensanierung mit neuen Anschlüssen für 
Wasser/Abwasser wurde der bestehende Mietvertrag 2018 gekündigt. Das 
inzwischen renovierte Gebäude soll nach wie vor als Wohngebäude genutzt 
werden. Dazu sind die Bewertung der Lärmpegel und die Planung notwendi-
ger Lärmschutzmaßnahmen zwingend erforderlich! Vom Bauamt Weilheim 
wurden für dieses Gebäude im Mai 2018 auf Basis der DTV Zahlen 2015 
Lärmpegel nach RLS 90 ermittelt: tags 71,14 / nachts 62,61 dB(A) ohne Re-
flexion. Diese Werte liegen deutliche im roten, gesundheitsgefährdenden Be-
reich. 

 
Es muss geprüft werden, ob es noch weitere „vergessene“ Gebäude gibt. 

 
2. Einstufung von Wohngebieten in Mischgebiete 

In den Jahren 2011/2012 wurden große Flächen im Dorfbereich als Misch-
gebiet eingestuft, so auch an der Brucker Str. Höhere Grenzwerte führen für 
die Betroffenen zu einer nicht nachvollziehbaren Verschlechterung im Lärm-
schutz. Zumindestens für das kommunale Förderprogramm sollte man die 
Bereiche – wie in früheren Entwürfen des LAP – wie ein Allgemeines Wohn-
gebiet behandeln. Das ist sachgerecht, auch wenn die Zahl der Betroffenen 
steigt. 
 

3. Festlegung der Auslösewerte für Lärmschutzmaßnahmen – Was ist zu laut? 
Für den Inninger LAP hatte der Gemeinderat im Jahr 2016 beschlossen, die 
Auslösewerte auf LDEN = 65 dB(A) und LNight = 55 dB(A) festzusetzen- Dabei 
handelt es sich um Werte, die nach VBUS gemäß der EU Richtlinie berech-
net werden. In den Darstellungen der Konfliktbereiche ab S. 16 (Wo ist es 
zu laut?) werden nach RLS 90 berechnete Lärmpegel LT und LN dargestellt. 
Diese liefern ab um ca. 2 dB(A) niedrigere Werte. Die Werte nach RLS 90 
sind zwar für Verkehrsbeschränkungsmaßnahmen nach StVO relevant, 
aber für die kommunale Förderung von Lärmschutzmaßnahmen an 
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betroffenen Gebäuden sollten man die vom GR beschlossene Auslösewerte 
ansetzen. 
 

4. Langfristige Maßnahmen 
Aus dem vorliegenden Entwurf S.17/18 ergibt sich, dass eine Umfahrung 
den größten Effekt zur Lärmminderung hätte. Auch wenn sie durch Bürger-
entscheide knapp abgelehnt wurde, ist sie die einzige realistische langfris-
tige Lösungsmöglichkeit, da fertige Planungen vorliegen und die Bindungs-
wirkung der Bürgerentscheide abgelaufen ist. Zum vorgeschlagenen Tunnel 
gibt es hingegen keine realistischen Betrachtungen (Nutzen / Kosten) und 
keine Gemeinderatsentscheidung. Der Lärmaktionsplan ist ein echter Fach-
plan und soll deshalb machbare Lösungen zur Lärmminderung enthalten, 
keine unverbindliche Wunschvorstellungen. Die Umfahrung muss deshalb 
zwingend als langfristige Strategie im LAP erscheinen. 

 
5. Verkehrszählungen als Basis für den LAP 

Basis für Verkehrslärmberechnungen sind üblicherweise die amtlichen in ei-
nem 5jährigen Turnus ermittelten Zahlen des durchschnittlichen täglichen 
Verkehrs DTV. Dazu werden innerhalb eines Jahres viele Zählungen zu ver-
schiedenen festgelegten Zeiträumen durchgeführt, um Schwankungen mög-
lichst auszugleichen. 
Für den vorliegenden LAP Entwurf wurden wegen Ungereimtheiten in den 
amtlichen Zahlen die Zählungen von Prof. Kurzak in einer Juliwoche 2019 
gewählt. Diese wenigen Zählungen wurden dann nach einem Handbuch für 
die Bemessung von Straßenverkehrsanlagen HBS aus dem Jahre 2005 auf 
DTV Zahlen umgerechnet. Dieses Verfahren ist zweifelhaft und im HBS 
2015 nicht mehr enthalten.  
Die Umrechnung der Zählergebnisse von einer willkürlichen einwöchigen 
Zählung jährliche durchschnittliche Verkehrszahlen liefert Werte mit größe-
rer Schwankungsbreite. Die aus den Verkehrszahlen Kurzak ermittelten 
Lärmwerte sind also auch mit einer Toleranz nach oben behaftet, die bei der 
Bewertung des Lärms berücksichtigt werden sollte. 
 

6. Maßnahme Tempo 30 
Der vorliegende Entwurf des LAP zeigt, dass die Anordnung von Tempo 30 
entlang der gesamten Ortsdurchfahrt tags und nachts kurzfristig die wirk-
samste Maßnahme zur Lärmreduzierung entlang der Ortsdurchfahrt ist. Die 
Auswirkung auf den fließenden Verkehr ist gering und die Maßnahme juris-
tisch durchsetzbar (S.18/19).  
Ab (59 dB(A) / 49 dB(A) tags / nachts in Wohngebieten) beginnt nach 16. 
BImSchV der Rechtsanspruch auf ermessensfehlerfreie Überprüfung durch 
die Fachbehörde. 
Ab (70 dB(A) / 60 dB(A) tags / nachts in Wohngebieten) endet der Ermes-
sensspielraum der Behörde, die Anordnungsvoraussetzung der StVO für 
T30 ist dann gegeben. 

 
Die Gemeinde Inning muss dringend durch den Fachanwalt gegenüber der 
Verkehrsbehörde diesen Anspruch einfordern, damit die Maßnahme in den 
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Lärmaktionsplan als verbindliche Maßnahme zu Lärmschutz aufgenommen 
werden kann. Dazu das Zitat aus dem LAP Entwurf: „Sollen verkehrsbe-
schränkenden Maßnahmen in einem Lärmaktionsplan festgelegt werden, ist 
bereits bei Aufstellung des Lärmaktionsplans sicherzustellen, dass fach-
rechtliche Anordnungsvoraussetzungen der StVO erfüllt sind. Vorausset-
zung ist deshalb insbesondere, dass auch die Ermessensausübung hin-
sichtlich der Anordnung verkehrsbeschränkender Maßnahmen ordnungsge-
mäß erfolgt.“ 
 
 

Stellungnahme Verwaltung / Accon: 
 
Zu 1. 
Der Einwand ist berechtigt. Für die Aktualisierung des Lärmaktionsplanes wurden 
nochmals die Einwohnerzahlen mit der Verwaltung abgestimmt. Das führte dazu, dass 
einige zu diesem Zeitpunkt unbewohnte Gebäude von den Berechnungen ausge-
schlossen wurden. Neben dem genannten Gebäude betrifft dies auch weitere Ge-
bäude. Da es sich um BestandsWohngebäude handelt, werden diese Gebäude wieder 
in die Berechnungen aufgenommen und der Lärmaktionsplan (Grafiken, Tabellen, Be-
troffenenzahlen) entsprechend angepasst.  
 
Zu 2. 
Die vorgeschlagenen Maßnahmen (T30, Belagserneuerung) sind unabhängig von der 
Einstufung als Wohn- oder Mischgebiet. Auch bei dem nunmehr vorgesehenen ge-
meindlichen Schallschutzprogramm wird unabhängig von der Gebietseinstufung aus-
schließlich auf die Pegelhöhe (65 dB(A) tags, 55 dB(A) nachts abgestellt.  
 
Zu 3. 
Es ist unzutreffend, dass die nach VBUS ermittelten Werte generell um 2 dB(A) höher 
liegen als die nach RLS-90 ermittelten. Aufgrund der unterschiedlichen Definitionen 
der Pegel könnte dies im Einzelfall auf den LDEN gegenüber dem LT zutreffen, nicht 
jedoch auf den in der Regel maßgebenden LNight / LN, deren Definitionen vergleichbar 
sind. Zu beachten ist allerdings, dass sich Berechnungen nach VBUS auf eine Höhe 
von 4 m über Gelände beziehen, während nach RLS-90 die Berechnungen für die 
tatsächlich vorhandenen Geschosse und Geschosshöhen vorgenommen werden.  
 
Der Gemeinderatsbeschluss stellt auf die Pegelwerte tags und nachts ab. Allerdings 
führen beide Methoden im vorliegenden Fall zu vergleichbaren Ergebnissen. Es wird 
daher auf der Beurteilung auf Grundlage LT und LN festgehalten.  
 
Zu 4. 
Der Text wurde redaktionell angepasst. Die Tunnellösung wurde aus dem Entwurf ge-
strichen. Die Umgehungsstraße kommt aufgrund der Bürgerentscheide nicht in Be-
tracht. 
 
Zu 5. 
Als Datenbasis der Verkehrsuntersuchung dienten 2 x 4-stündige Verkehrszählungen 
an 5 Knotenpunkten am 11.07.2018 sowie zusätzliche Videoaufzeichnungen und -
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auswertungen für 24 h an einem Querschnitt. 2019 wurden ergänzend 24h-Viedao-
auswertungen für eine ganze Woche (7 Tage) vorgenommen.  
 
Die Datenbasis der BVZ ist demgegenüber deutlich weniger umfangreich: „Gezählt 
wird an A-Zählstellen (DTV > 7000 Kfz/24h) jeweils an zwei Werktagen, Freitagen, 
Sonntagen und Urlaubstagen je drei Stunden nachmittags, zudem an den Werktagen 
auch zwei Stunden vormittags. Dies ergibt insgesamt Zähldaten von 28 Stunden.“ 
(Quelle: www.baysis.de, Faltblatt_svz_2010.pdf).  
 
Zu 6.  
Der Lärmaktionsplan hat das Ziel, Tempo 30 auf der gesamten Ortsdurchfahrt tags 
und nachts durchzusetzen. Hierzu lässt sich die Gemeinde juristisch beraten.  
 

 
5. Grundstückseigentümer: 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Lärmaktionsplan ist dokumentiert, dass sich im Bereich der nördlichen Orts-
einfahrt bis zum Triebweg sechs Haushalte, ca. 16 Personen befinden, die ge-
sundheitsgefährdenden Lärm ausgesetzt sind. Aus dem Gemeindeblatt habe 
ich erfahren, dass aber Tempo 30 nachts erst ab dem Triebweg genehmigt ist. 
Wieso werden nicht alle betroffenen Inninger gleich behandelt? 
Da Tempo 30 nicht nur nachts, sondern auch tagsüber eine wesentliche Maß-
nahme ist, um den gesundheitsgefährdenden Lärm zu mindern.  
Ich beantrage, dass die Gemeinde durchsetzt Tempo 30 ab Ortseingang Nord 
bis Ortsausgang Süd tag und nachts zu erhalten. 
Eine Einführung ab Triebweg würde ja nur dazu führen, dass die in den Ort 
fahrenden Fahrzeuge genau im Bereich Ortseingang bis Triebweg abbremsen 
bzw. Gas geben, was besonders viel Lärm verursacht. 
Dies gilt auch für den südlichen Ortsausgang, auch wenn hier die errechneten 
Lärmwerte geringer sind. 
 
 

Stellungnahme Verwaltung / Accon: 
 
Die Gemeinde hat parallel zur Erstellung des Berichtsentwurfes des Lärmaktionspla-
nes die Umsetzung von Tempo 30 tags und nachts auf der gesamten Ortsdurchfahrt 
bei der Unteren Verkehrsbehörde beantragt. Hier wurde Zustimmung signalisiert, nach 
Konsultation der Oberen Verkehrsbehörde wurde Tempo 30 jedoch nur nachts für ei-
nen Teilbereich festgelegt.  
Der Lärmaktionsplan verfolgt weiterhin das Ziel, Tempo 30 auf der gesamten Orts-
durchfahrt tags und nachts durchzusetzen. Hierzu lässt sich die Gemeinde juristisch 
beraten. 

 

http://www.baysis.de/
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Des Weiteren gingen insgesamt 9 Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange im Rah-

men der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Lärmaktionsplan-Entwurf vom 03.02.2021 ein. Diese 

sind hier nicht wiedergegeben, wurden aber bei der Erstellung des abschließenden Entwurfs 

zur Einholung des erforderlichen Einvernehmens bei der Regierung von Oberbayern 

berücksichtigt.  


